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Der Deutsche Staatsminister.

25. Mai 1944.

(p.d.)

St.M. 249/44/210/43

1944

1.)

An Herrn

25.

Retchsminister und

Chef sr Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berliys,

Voßstrace 6.

Sehr verehrter Herr Reichsmilster !

In Sachen Neuregelüng der Besoldung im Protektorat über-

sende ich in Verfolg Threr Schreiben v-m 22.12.v.Js. und

3.2.d.JB. - Zeichen Rk. 13188 C und 3663 C eine Über-

sicht, aus der sich die Abzüge für Verpflegung und Unter-

kunft bei den Angehörigen der Polizei und der Regierungs-

truppe ergeben, mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit verbindlichen Grüßen und

HeilHitler!

Ihr sehr ergebener

18U86

2.) Z.d.A.

L.L-1-9-49/43g
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Prag, den 5.Mai 1944

III a 113 - 24

Minlstoram

8. MAI1944

7.:
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Staatsminister K.H.P r a n k

in Hause

Betrifft: Neuregelung der Besoldungsverhältnisse; hier:

Anwendung auf die Geistlichkeit

Die mit Januar l944 in Kraft getretene Neuregelung

der Besoldungsverhältnisse der Protektoratsbediensteten findet

keine Anwendung auf die Geistlichkeit. Wenngleich von kirch-

licher Seite, abgesehen von inoffiziellen Anfragen, noch keine

Absichten, die Besoldung ihrer Geistlichen analog der der

Protektoratsbediensteten neu zu ordnen, erkennbar geworden

sind, schien es mir doeh zweckmäßig, die Frage zu prüfen, ob

die Neuregelung auch auf die Geistlichen ausgedehnt werden soll.

Es handelt sich um etwa 3.o0o Geistliche aller Konfessionen,

für die die Kongruaergänzung dann erhöht werden müßte. Mach

unverbindlicher Pühlungnahme mit der Abteilung Finans vertrete

ich den Standpunkt, daß diese Prage mindestens so lange nicht

akut ist, als noch nicht alle Teile der Protektoratsbedienste-

ten von der Neuregelung erfaßt sind. Sollte es etwa aus poli-

tischen Gründen erwünscht erscheinen, die Geistlichkeit in die

Neuregelung einzubeziehen, so bitte ich um Weisung.

Hetel

alar

A1y5

St.M.πD - 49 st/43
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Sicherheitsdienst RF-1

Prag,den 31.5.1944

SD-Leitabschnitt Prag

III C 2

An den

Chef des Ministeramtes

des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

4-Standartenführer Ministerialrat Dr.G i e s

Prag

nach Kenntnisnahme zurückgereicht.

Jj.,

g
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Berin i8,dn Gil 194

Der Reichsminister und Chef

VOBsEMA:1944V 1:02013

der Reichskanzlei

Rk.3663 C

An

Deucschas Stcatemainisteriuen

den Herrn Deutschen StäetsMidißter füg Böhmen

Es wird gebeten, dieses Geschäfszeichen

bei weiteren Schreiben anzugeben.

und Mähren

in Pr a g

Betrifft: Neuregelung der Besoldung in Protektorat.

Im Anschluß an mein Schreiben vom 22.Dezember l943

77/

- Rk.13188 C -

. Auf neine Bitte um Unterrichtung über die Abzüge für Ver-

pflegung und Unterkunft der Mannschaften der Polizei und der Re-

gierungstruppe ist mir eine Antwort bisher nicht zugegangen. Ich

darf die Angelegenheit daher ergebenst in Erinnerung bringen.

Im Auftrag

6

SL.M.√D-49t/43



Betrifft: Neuregelung der Besoldung im Protektorat; hier: Bezüge
der Mannschaften der Regierungstruppe und Polizei.
Die monatlichen Bezüge der Mannschaften der Regierungstruppe und
der Polizei im ersten und zweiten Dienstjahr betragen nach der
Neuregelung der Besoldung:
Bei Verheirateten in der Ortsklasse
C
insgesamt
RM
150.- 144.-138.-132.-
Baea aa d a
11
-.98
36.- 36.- 36.-
Abzug für amtl.Unterkunft x)
#
40.-
34.40 28.80 23.20
verbleiben bei freier Unter-
kunft und Verpflegung
RM
74.- 73.60 73.20 72,80
Bei Ledigen in der Ortsklasse
A
B
C
A
insgesamt
RM
145.20
139.4
133.6 127.8
Abzug für frei Verpflegung
71
36.-
36.-
36.-
-98
Abzug für amtl. Unterkunft x)
11
40.-
34.4
28.8
23.2
verbleiben bei freier Unter-
kunft und Verpflegung
RM
69.2
69.- 68.8 68.6
Die obigen Bezüge unterliegen der Einkommensteuer.
x) Der Abzugebetrag für amtl. Unter-
kunft (Kasernierung) entspricht der
niedrigsten Aktivitätsgebühr für ver-
heiratete Gagisten ohne Dienstklasse
bezw. Längerdienende.



Abteilung Finanz
Prag, 17.Februar 1944.
VIId - 4000 - 57.
Chef des Ministeramts,
im Hause.
Betrifft:Neuregelung der Besoldung im Protektorat;hier:Bezüge
der Mannschaften der Regierungstruppe und Polizei.
Anlage: 1.
Die monatlichen Bezüge der Mannschaften der Regierungs=
truppe und der Polizei im ersten und zweiten Dienstjahr betra=
gen nach der Neuregelung der Besoldung:
Bei Verheirateten in der Ortsklasse
A
BC
D
insgesamt
RM
150.-
144.- 138.-
132.-
Abzug für freie Verpflegung
11
36.-
36.-
36.-
36.-
Abzug für amtl.Unterkunft +
11
40.-
34.40 28.80
23.20
verbleiben bei freier Unter=
RM
74.-
73.60 73.20
72.80
kunft und Verpflegung
Bei Ledigen in der Ortsklasse
A
B
C
h
insgesamt
RM
145.20
139.4
133.6
127.8
Abzug für freie Verpflegung
11
36.-
36.-
36.-
36.-
Abzug für amtl.Unterkunft +
"1
40.-
34.4
28.8
23.20
verbleiben bei freier Unter=
kunft und Verpflegung
RM
69.2
69.-
68.8
68.60
Die obigen Bezüge unterliegen der Einkommensteuer.
Im Auftrag
seje
+ Der Abzugsbetrag für amtl.Un=
terkunft(Kasernierung)ent=
spricht der niedrigsten Akti=
vitätsgebühr für verheiratete
Gagisten ohne CDienstklasse
bezw.Längerdienende.
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DER STAATSPRÄSIDENT

DES PROTEKTORATES BÖHMEN UND MÄHREN

Lana, am 23.Dezember 1943.

Vinisterar

Elg.: 27.DEZ 1943

Eure Exzellenz,

sehr geehrter Herr Staatsminister!

Ihr Schreiben vom 22.Dezember, Z. St.M.2l0/l17/43,

betreffend die Erhöhung der Bezüge der Protektoratsbedien-

steten habe ich soeben erhalten. Ich begrüsse Ihren mir mit-

geteilten Entschluss auf das lebhafteste und bitte meinen

herzlichsten Dank entgegennehmen zu wollen.

Unter einem ersuche ich den Vorsitzenden der Regie-

rung, in der Angelegenheit sogleich das Erforderliche zu ver-

anlassen.

Mit der Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung

Eurer Exzellenz ergebener

i'the

Staatspräsident.

Seiner Exzellenz

dem Herrn Deutschen Staatsminister

für Böhmen und Mähren

SS-Obergruppenführer

Karl H. F r a n k

in P r a g.

St.M.√D-49s/43



Der Reichsminister und Chef

Berlin W8,denDezember 1943

der Reichskanzlei

Voßstraße 6

z. Zt. Feldquartier

Rk.13188 C

V

Postsendungen sind ausnahmslos an

die Anschrift in Berlin zu richten

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn M-Obergruppenführer K.H. F r a n k

Prag

Ministera

27.DEZ 1943

Im Anschluß an mein Schreiben vom 16.Dezember 1943

- Rk.13156 C -.

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Der Reichsminister der Finanzen hat mir mitgeteilt, daß das

Oberkommando der Wehrmacht und der Chef der Ordnungspolizei nach

Besprechung erklärt haben, sich für die Mannschaften im l.und 2.

Dienstjahr in der Wehrmacht und in der Polizei nicht auf die besse-

re Besoldung der Mannschaften der Polizei und Regierungstruppe

in Böhmen und Mähren zu berufen unter der Voraussetzung, daß an-

gemessene Bezüge für Gewährung von freier Verpflegung und amt-

licher Unterkunft (Kasernierung usw.) einbehalten werden.

Damit erledigt sich der in meinem Schreiben vom l6.Dezember

1943 gemachte Vorbehalt hinsichtlich der Neuordnung der Abfindung

für die Angehörigen der Polizei und Regierungstruppe im Protek-

torat. Ich wäre dankbar, wenn Sie mich über die erwähnten Abzüge

für

St. M. T 2- 49 sch/43
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für Verpflegung und Unterkunft der in Rede stehenden Bedien-

steten unterrichten würden.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

58918



Die am 24.12.1943 erfolgte Veröffentlichung über den Gehaltsaus-

gleich der tschechischen öffentlichen Bediensteten mit Wirkung

vom l.l.l944 hat den hier vorliegenden Berichten zufolge eine

uneinheitliche Aufnahme gefunden. Während man den Gehaltsaus-

gleich einerseits mit Genugtuung aufgenommen habe und sich

durch ihn eine spürbare Verbesserung der finanziellen Lage

orhoffe, begegne man andererseits häufig der gemachten An-

kündigung mit Mißtrauen und warne vor Optimismus mit dem

fy

Hinweis darauf, daß eine 20-prozentige Aufbesserung nichts

nütze, wenn man nicht wisse, wann und wo das Geld wieder

abgezogen werde. Eine wesentliche Verbesserung durch den

angekündigten Gehaltsausgleich werde kaum spürbar sein,

lip2

da die Teuerungszulagen aufgehoben, die Abzüge von den

durch den Gehaltsausgieich erhöhten Grundgehältern jedoch

wieder größer würden. Diese Mutmaßung habe deshalb bei

den öffentlithen Bediensteten teilweise eine Enttäuschung

ausgelöst, da man sich eine Angleichung an die im Reich

gezahlten-Gehälter versprochen habe, Nach zahlreichen

Äußerungen von Beamten werde der angekündigte Gehalts-

aúsgleich infolge der vielfachen Verteuerung aller Le-

bensnittel und Gegenstände daher keine besondere Rolle

spielen. Als. einzige Nutznießer kämen nur die hohen Beam-

ten infrage, die immer schon in erster Linie bedacht wor-

den seien. Im übrigen bekämen heute nur die Deutschen ein

hohes Gehalt ausgezahlt. Dies könne man allein schon daraus

crsehen, daß Tschechen, die sich zum Deutschtum bekannt

- 5 -
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haben, jetzt höhere Bezüge erhielten. Vereinzelt wird

von öffentlichen Bediensteten auch befürchtet, daß

die Neuregelung der Gehälter von"Bürekwaten" ausgearbei-

tet worden sei, die sich nie in die Verhaltnisse einer

kinderreichen familie hineinfinden könnten und die wenig

soziales Gefühl besäßen. Das Gesetz werde sicher erst

mehrere Monate in_den verschiedensten Ministerien herum-

liegen, bevor es wirksam werde. Inzwischen' würden wahr-

scheinlich noch die verschiedensten Anderungen vorgenom-

men werden, sodaß letztenendes alies beim Alten bleibe.

Dagegen erhoffen sich Beamte insbesondere des leitenden

Dienstes durch diesé Reglung eine Gehaltsangleichung an

die des Reiches bis zu 8U v.H., was für sie sine erhebli-

che Zunahme ihres Einkommens bedeuten würde. In diesem

Zusammenhange konnte vereinzelt festgestellt werlen, daß

Tschechen, die sich bereits uit der Absicht trugen, sich

e  qe  da d nn dd

dies jetzt nicht für ratsam halten, sondern erst noch ab-

warten wollen.

Zur Veröffentlichung des Gehaltsausgleiches selbst

wurde geüußert, daß diese ausführlicher hätte gehalten

werden müssen, da man sich aus dem, was die Zeitungen

brachten, kein klares Bild hitte machen könhen. Dadurch,

daß die Ankündigung in ihrem Text zu wenig ausführlich

gawasen sei, habe dieGegenpropaganda ein gutes Betäti-

gungsfeld und viel Glauben gefunden. Da man in der

Presse hierbei zu wenig auf das Verdienst des Staats-

ministers k.H.Frank um diese Neuregelung eingegangen sei,

sei zwangsläufig bei den öffentlichen Bediensteten der

Eindruck entstanden, daß diese der Verband der öffent-

lichen Angestellten erwirkt und die Zeitungsnotiz darüber

eigentlich nicht der Wahrheit entsprochen habe. Dadurch,

daß viele fschechen schon von dem Verband der öffentli-

chen Angestellten vorzeitig über den beabsichtigten Ge-

haltsausgleich informiert worden waren, habe er nicht

mehr überraschend gewirkt, Man äußerte, der Verband

hätte gut ausgearbeitete Vorschläge sehon vor 2 Jahren

- 6 -



zur Durchführung vorgelegt, doch seien diese von deutscher

Seite stets beiseite gelegt und in ihrer praktischen

Durchführung abgebremst worden.
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Abteilung Finanz

Prag, den 6. Januar 1944

A1 -0000-PI0

-Obergrüppenführer Staatsminister Frank.

Betrifft: Neuregelung der autonomen Besoldung;

hier: Hochschulprofessoren und Hoch-

schulassistenten.

Es sind in meiner Vorlage vom 9. September 1943 - VII d -

4000-57g - betreffend die Neuregelung der autonomen Besoldung im Ein-

vernehmen mit der Abteilung Schulwesen für die Hochschulprofessoren und

Hochschulassistenten keine neuen Bezüge vorgeschlagen worden, da diese

Bediensteten zum Teil in andere Bedienstetengruppen überführt, zum

Teil in den Ruhestand versetzt werden sollten.

Nach Übersendung der Gehaltstabellen an den autonomen Sektor

ist der Finanzminister im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Regie-

rung und dem Minister für Schulwesen bei mir vorstellig geworden, dass

auch die Bezüge der Hochschulprofessoren neu geregelt werden sollen.

Die vom Finanzminister aufgeworfene Frage ist im wesentlichen

von politischer Bedeutung. Ich lege sie deshalb mit der Bitte um Ent-

scheidung vor. Ich würde im Einvernehmen mit der Abteilung Schulwesen

und dem Justiziariat folgenden Weg für gangbar halten:

Iin ofgustte fn

Die Bezüge der Hochschulprofessoren werden nicht neu geregelt.

Die derzeit noch beschäftigten Hochschulprofessoren erhalten jedoch zu

f

ihren derzeitigen Bezügen ad personam eine Zulage, sodass sie an der

Besoldungsverbesserung teilnehmen. Die Hochschulassistenten werden ohne

Neuregelung der Bezüge und ohne Gewöhrung einer Zulage in andere Be-

dienstetengruppen überführt und nehmen dadurch an der Besoldungsver-

besserung teil.

Im'Auftrag:

reufumy

armirpandmin

Pu i
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3.JAN.1044

Prag, /. Dezember 1943.

Abteilung Finanz

VIId- 4000 - 57 (g).

Geheim

4- Obergruppenführer

Staatsminister F r a n k.

.

Betrifft: Neuregelung der autonomen Besoldung.

Schreiben vom 19. 12. 1943 - St. M.IV D - 49 qu/43 -.

Anlagen: 3.

-

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei und der Reichs=

minister der Finanzen haben dem Plan des Deutschen Staat smi=

nisteriuns für die Verbesserung der Besoldung der autonomen

Bediensteten auf der Grundlage des Ergebnisses der Besprechungen

mit den Beauftragten des Reichsfinanzministeriums zugestimmt.

Es wurden jedoch dabei gegen den Plan des Staatsministeriums

in verschiedenen Punkten erhebliche Bedenken geltend gemacht.

Jch nehme dazu die folgende Stellung ein:

1)Das Reichsfinanzministerium hat ausgeführt, dass bei der

Verbesserung der autonomen Besoldung in der Mehrzahl aller

Fälle die volle Höhe der Reichsbesoldung erreicht wird.

Jch weise dazu auf die folgenden Zahlen hin:

Unter Zugrundelegung der vom Reichsfinanzministerium an=

erkannten Bewertung der autonomen Beamtengruppen und unter

Berücksichtigung des Ergebnisses der Besprechungen mit den

Beauftragten des Reichsfinanzministeriums erreichen die

Bezüge eines verheirateten Bediensteten in der Ortsklasse A

PH

im Endgehalt in l5 Besoldungsgruppen die Reichsbesoldung.

Demgegenüber bleiben sie in 82 Besoldungsgruppen hinter

der Reichsbesoldung zurück, davon in l7 Besoldungsgruppen

um weniger als l0 RM monatlich, in 65 Besoldungsgruppen

um mehr als l0 RM monatlich bis zu 284 RM monatlich.

 Es wird dabei darauf aufmerksam gemacht, dass auch in

den Besoldungsgruppen, in denen bei der Verbesserung der

autonomen Besoldung die Reichsbesoldung im Endgehalt er=

reicht wird, in den übrigen Gehaltsstufen dieser Besoldungs=

gruppen

St.M. 1√  - 49sek
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gruppen die Bezüge zum Teil unter der Reichsbesol=

dung zurückbleiben und zwar bis zu dem Betrag von

monatlich 72,- RM im Anfangsgehalt.

2) Das RFM. ist der Auffassung, dass die in dem Plan

des Staatsministeriums vorgesehenen Bezüge in nicht

wenigen Beamten-(Lehrer-) Gruppen über die Reichsbe=

soldung hinausgingen. Es sei deshalb eine größere

Anzahl Abstriche erforderlich gewesen, um das Über=

schreiten der Reichsbesoldungssätze zu vermeiden.

Es ist zuzugeben, dass in dem ursprünglichen

Vorsd lag Überschneidungen mit den Reichsbezügen vor=

handen waren. Diese Überschneidungen waren zum Teil

bedingt durch die über die Reichsbezüge hinaus=

gehenden derzeitigen Bezüge des Protektorats, zum

Teil durch die im Reichsrecht festgelegte unterschied=

liche Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen, die dem

Protektoratsrecht fremd ist. Ausserdem ergaben sich

- nach Auffassung des Reichsfinanzministeriums -

noch Überschneidungen, weil bei der Ausarbeitung der

neuen Protektoratsbezüge ein günstigerer Vergleich

auf der Reichsseite gewählt wurde als nach den

Richtlinien über die Ausgleichszulage.

Die Überschneidungen, die dadurch nach Auf=

58914

fassung des Reichsfinanzministeriums eintraten, be=

zogen sich auf das Endgehalt in 3l Besoldungsgruppen.

Nach den Besprechungen ist diese Zahl auf l8 Pälle

zurückgegangen, da in l3 Besoldungsgruppen eine günstigere

Bewertung der autonomen Beamten- Besoldungsgruppen als ur=

sprünglich anerkannt wurde. Bei den Bezügen, bei denen so=

dann noch eine Überschneidung verblieb, sind in 5 Fällen

die vom Staatsministerium ausgeworfenen Bezüge zugebilligt

worden. Jn den restlichen Fällen ( 13 ) hat das Reichs=

finanzministerium eine Herabsetzung der vorgesehenen Bezüge

verlangt. Diesem Wunsche ist bei Ausarbeitung der neuen Ta=

bellen entsprochen worden.nsg

3.

I-tdvop
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3. * Es wird vom RFM. ausgeführt, dass volksfremde Amt=

männer im Protektorat um 30.- RM mehr im  Endgehalt

haben. als deutsche Amtmänner in Rei chsgebiet.

Die Besoldungsgruppe 3 der Dienstklasse II ist im

Plan des Staatsministeriums in den Anfangsstufen mit den

Amtmännern und in den Endstufen mit den Amtsräten des

Reichs verglichen worden. Es ist dabei davon ausgegangen

worden, dass die Beamten der Besoldungsgruppe 3 in den

Endstufen Dienstposten einnehmen, die mit den Dienst=

posten der Amtsräte zu vergleichen sind.

Die Beauftragten des Reichsfinanzministeriums haben

die Bewertung des Staatsministeriums in dieser Form nicht

anerkannt, sondern waren der Auffassung, dass die Be=

-

soldungsgruppe 3 als solche nur mit der Amtmann-Gruppe

verglichen werden kann. Sie haben jedoch zugegeben,

0SD

TC

dass in der Besoldungsgruppe 3 Beamte vorhanden sind,

die dienstpostenmässig mit den Amtsräten des Reichs zu

vergleichen wären. Sie haben es.deshalb hingenommen,

dass im Endgehalt dieser Gruppe um 30.- RM über das Amt=

manngehalt des Reichs hinausgegangen wird.

Unter Zugrundelegung der Bewertung des Reichsfinanz=

ministeriums (Besoldungsgruppe 3, Dienstklasse II = Amt-

mann) erhält tatsächlich der autonome Beamte um 30.- RM

mehr im Endgrundgehalt als der Amtmann des Reichs.Jch

halte jedoch trotzdem im Hinblick auf die herausgehobe=

nen Dienstposten, die die Beamten der Besoldungsgruppe 3,

insbesondere nach längerer Dienstzeit einnehmen, die vom

Staatsministerium vorgesehene Besoldung für gerecht=

fertigt. Es kann sich m. E. kein Beamter des Reichs mit

E

Recht auf diese Besoldung berufen.

slas

4. Lehrer und Lehrerinnen.

Die Bezüge für die autonomen Lehrkräfte sind im

Vergleich zu den Bezügen der männlichen Lehrkräfte im

-

Reich ausgebracht worden. Überschneidungen mit den Be=

zügen der männlichen Lehrkräfte des Reichs haben sich

dabei nicht ergeben. Die im Reich vorliegende Unter=

scheidung zwischen den Bezügen der männlichen und weib=

lichen Lehrkräfte ist nicht vorgenommen worden,da sie

dem
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dem Besoldungssystem des Protektorats fremd ist.

Die Beauftragten des Reichsfinanzministeriums

erklärten, dass sie hinsichtlich der weiblichen Lehr-

kräfte diese Bezüge nicht hinnehmen können, da sie

über die Bezüge der Lehrerinnen des Reichs hinaus=

d  a da a  

diesen Bezügen für die Lehrerinnen oder eine Herab=

setzung der Bezüge auch für die Lehrer  a. Da

- wie bereits erwähnt - das Protektorats-Besol=

dungssystem einen Unterschied in der Besoldung der

männlichen und weiblichen Bediensteten nicht kennt

und es im Zusammenhang mit den Erfordernissen des

Arbeitseinsatzes der Frauen derzeit nicht zweck=

mässig erschien, einen solchen Abschlag einzufüh=

ren, ist im Einvernehmen mit der Abteilung Schul=

wesen der letztere Weg gewählt worden, um den

Wünschen des Reichsfinanzministeriums zu entspre=

chen. Es sind deshalb gemäss den Forderungen des

Reichsfinanzministeriums die ursprünglich vorge=

sehenen Gehälter der Lehrer entsprechend herabge=

setzt und damit der Einwand des Reichsfinanzmi=

nisteriums bereinigt worden.

5.Bezüge der Mannschaften der Regierungstruppe und

der uniformierten Protektoratspolizei.

Die Gebührnisse der Mannschaften im l. und 2.

Dienstjahr sind im autonomen Recht anders gere=

38913

gelt als im Reich. Sie erhalten Gesamtbezüge, von

denen ein Abzug für die freie Unterkunft und für

die freie Verpflegung vorgenommen wird. Da eine

Änderung des derzeitigen Besoldungssystems nicht

vorgenommen werden soll, wurden, auf diesen Vor=

gang aufbauend, für die Männer im l. und 2. Dienst=

jahr als Gesamtbezüge l5O,- RM bei den Verheira=

teten und 145 RM monatl. bei den Ledigen vorge=

sehen, von denen für freie Verpflegung 36,- RM,

für die freie Unterkunft die Aktivitätsgebühr in

der Höhe von 40.- RM zum Abzug kommt. Es verbleiben

demnach
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demnach bei freier Unterkunft und Verpflegung insgesamt

74,-- RM beim Verheirateten und 69,- RM beim Ledigen.

Es ist dabei zu bemerken, dass die erwähnten Gesamtbezüge

den schon derzeit gewährten Abfindungssatz darstellen.

Jm übrigen haben sich das OKW und das Hauptamt Ord=

nungspolizei mit der vom Staatsministerium vorgesehenen

Regelung einverstanden erklärt, ohne daraus Berufungen

für die Mannschaften im l. und 2. Dienstjahr im Reich

herleiten zu wollen. Der Vorbehalt des Reichsministers

und Chef der Reichskanzlei und des Reichsministers der

Finanzen ist damit gegenstandslos geworden.

6.Leutnante und Oberleutnante.

Die Leutnante und Oberleutnante der Regierungstruppe

und der uniformierten Protektoratspolizei erhielten

schon jetzt ohne Erhöhung ihrer Bezüge im Endgehalt mehr

als die Leutnante und Oberleutnante des Reichs. Es sind

deshalb im Plan des Staatsministeriums diese - wenn auch

überhöhten - Bezüge übernommen worden. Es war dabei klar,

dass diese Bezüge nur theoretische Bedeutung haben, da

kein Leutnant oder Oberleutnant 24 Dienstjahre in diesem

Range verbleibt. Es sollte aber eine auch nur theoreti=

sche Herabsetzung der derzeitigen Bezüge vermieden wer=

den.

Das Reichsfinanzministerium gab zu, dass diese Bezüge

nur theoretische Bedeutung haben, glaubte aber trotzdem

sie nicht hinnehmen zu können und verlangte die Strei=

chung der Endstufe der Bezüge des Leutnants und Ober=

leutnants. Diesem Wunsch des Reichsfinanzministeriums

ist im Einvernehmen mit dem WB und dem BdO entsprochen wor=

den. Die Angelegenheit ist damit bereinigt.

7.Verfahren.

Das Reichsfinanzministerium bemängelt, dass es erst

im August l943 über den Plan des Staatsministeriums

für die Neuregelung der Besoldung unterrichtet worden ist.

Es geht dabei anscheinend davon aus, dass hier bereits

vorher Unterlagen vorhanden waren, die den Reichs=

resßorts hätten zugängig gemacht werden können. Diese

Ansicht trifft nicht zu.

Die
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Die Unterlagen für die Neuregelung der Besoldung

im autonomen Dienst sind auf Grund der Weisung vom 27.

Juli l943 ausgearbeitet, mit sämtlichen Abteilungen

des Deutschen Staatsministeriums besprochen und am

9. September 1943 dem Herrn Staatsminister vorgelegt

worden. Erst in diesem Zeitpunkt war demnach über=

haupt die Möglichkeit gegeben, mit den Reichsressorts

über Einzelheiten in Verbindung zu treten.

Die Fühlungnahme mit den Reichsressorts war nach

der Weisung vom 27. Juli den Herrn Staatsminister

vorbehalten. Jch bin demnach erstmalig mit dem Reichs=

finanzministerium anfangs November l943.- gelegent=

lich einer Verhandlung über andere Fragen - in=

offiziell in Verbindung getreten, nachdem ich dazu

die Zustimmung des Ministeramts erhalten hatte.Bei

dieser inoffiziellen Fühlungnahme wurde festgestellt,

dass das Reichsfinanzministerium für seine Prüfung

noch verschiedene Unterlagen wünscht. Diese Unter=

lagen sind sodann mit Genehmigung des Herrn Staats=

ministers aus gearbeitet worden.

Jch habe mit Zustimmung des Ministeramts um Auf=

schub der vom Reichsfinanzministerium angebotenen

Entsendung der zuständigen Bearbeiter gebeten, bis

die für die Prüfung gewünschten Unterlagen fertig=

gestellt waren und habe nach Fertigstellung am 27.

November l943 fernmündlich um Abordnung der betreffen=

58912

den Beamten nach Prag gebeten.

Es hat sich in der Folge gezeigt, dass der

von mir erbetene Aufschub durchaus zweckmässig war,

da sich durch die in der Zwischenzeit geleisteten

Vorarbeiten die Verhandlungen mit den Beauftragten

des Reichsfinanzministeriums auf eine Woche be=

schränken konnten,während sie sich sonst sicherlich

über weit längere Zeit hingezogen hätten.

JNXE
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Ministeramt

Prag, den 23. Dezember 1943.

An Herrn

Sektionschef Dr. v.Popelka,

ett t ete

Pr agIV

Burg

Sehr geehrter Herr Sektionschef !

Im Nachgang zu dem hies. Schreiben von 22.12.d.Js. - Zeichen

St.M. 210/117/43 wird die zurückgebliebene Anlage übersandt.

I,Ao

Y
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Der Deutsche Staatsminister.

22. Dezember 1943.

St.M. 210/117/43.√

-.0

N.

1.) An Herrn

23. XII. 1943

Staatspräsidenten Dr.Hácha,

Prag IV,

Burg.

Sehr geehrter Herr Staatspräsident !

Die wirtschaftliche und soziale Lage der öffentlichen

Bediensteten des Protektorats - insbesondere im Ver-

gleich zu anderen Bevölkerungskreisen - ist seit länge-

rer Zeit Gegenstand meiner besonderen Aufmerksamkeit.

  d te 

doch - von der Aushilfe durch Teuerungszulagen abgesehen

zurückgestellt werden, bis die personellen und organisa-

torischen Voraussetzungen für eine den Anforderungen des

Reichs entsprechende Leistung geschaffen waren. Da in-

soweit die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind, will

ich mich damit einverstanden erklären, daß durch einen

Gehaltsausgleich die Bezüge der Protektoratsbediensteten

im aktiven Dienst mit wirkung vom l.l.k.Js. auf die aus

   d  e r

den. Ich erwarte hierbei, daß die Bediensteten der Auto--

nomen Verwaltung ihre ganze Kraft rückhaltslos den im

Kriege erwachsenen Aufgaben widmen und durch Pflichteifer,
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Arbeitsfreudigkeit und loyalstes Verhalten auch

außerhalb des Dienstes beweisen, daß sie der ihnen

zuteil gewordenen Fürsorge würdig sind.

Die Tabellen enthalten die Monatsbezüge für einen Ver-

heirateten ohne Kinder mit der Aktivitätsgebühr für

die Ortsklasse A und die Adjuten für Ledige der Orts-

klasse A. Für die übrigen Bediensteten wären die Be-

züge nach folgenden Grundsätzen zu ermitteln:

1.) Die Aktivitätsgebühr für die Ortsklassen B, C

und D wäre derart festzusetzen, daß in B 86%,

in C 72% und in D 58% der für die Aktivitätsge-

bühr der Ortsklasse A festgesetzten Beträge

vorgesehen werden. Diese Staffelung wäre jedoch

nicht anzuwenden bei den Adjuten für Verheirate-

te und Ledige. Bei den Adjuten wäre die in den

derzeitigen Vorschriften vorgesehene Staffelung

zu belassen.

2.) Für Ledige (mit Ausnahme der ledigen Adjutenem-

pfänger) wäre bis zu einem Gehalt von l.000.--

Kronen monatlich ein Abschlag von der Aktivi-

tätsgebühr in der Höhe von 15 v.H., bei einem

Gehalt über l.000.-- Kronen monatlich ein Ab-

schlag in der Höhe von 20 v.H. vorzusehen. Tritt

bei einem Bediensteten durch Aufsteigen in äen

Gehaltsstufen die Erhöhung des Abschlags von 15

auf 20 v.H. ein, so darf er dadurch keine nie-

drigeren Gesamtbezüge erhalten, als er vor sei-

nem Aufstieg gehabt hat.

Durch die unter 1.) und 2.) vorgesehene Staffelung

der Aktivitätsgebühr darf kein Bediensteter weniger

Bezüge erhalten als er bisher bezieht.

Der derzeit vorgesehene Pensionsbeitrag und die der-

zeit vorhandenen Teuerungszulagen sowie die Richter-

zulage und die bei der Protektoratspolizei und Regie-

rungstruppe bestehenden Dienstzulagen, Wachtzulagen

usw. wären mit Ausnahme der in den Tabellen bei den
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Gagisten ohne Dienstklasse aufgeführten Militär (Wach-)

zulage und der Funktionszulage bei der Regierungstrup-

pe aufzuheben. Ebenso hätte der Abschlag von der Akti-

vitätsgebühr zu entfallen, der nach den geltenden Be-

stimmungen bei Eheleuten, die beide im öffentlichen

Dienst oder sonst ständig erwerbstätig sind, vorgese-

hen ist.

Ich bitte, die zur Durchführung des Gehaltsausgleichs

erforderlichen Maßnahmen sofort zu veranlassen. Dabei

ist von einer Änderung des derzeitigen Besoldungssy-

stems abzusehen, soweit eine solche sich nicht aus den

vorstehenden Ausführungen ergibt. Ich bin weiter damit

einverstanden, daß auch die Ruhebezüge der vor dem

Inkrafttreten der Gehaltsneuregelung in den Ruhestand

getretenen Bediensteten in Einzelfällen erhöht werden.

Ich bitte, hierzu Richtlinien ausarbeiten und sie mir

vor ihrer Verabschiedung vorlegen zu lassen.

Mit den Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Ihr

2.) Zum Vorgang.
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Die esoldung der Bediensteten des Protektorats ist im wesent-

lichen durch das Besoldungsgesetz vom Jahre 1926 (Sammlung der

Gesetze wnd Verordnungen Nr. 1o3) geregelt. Die sich danach er-

gebenden Gehällter haben bis zur Errichtung des Protektorats

Böhmen und Mähren keine Verbesserung erfahren. Sie sind im Ge-

genteil im Zusammenhang mit den Personalsparmaßnahmen herab-

gesetzt worden. Erst nach Errichtung des Protektorats konnte

die Besoldung im Bffentlichen Dienst mit Zustimmung des

Reichsprotektors durch die Gewährung von Teuerungszulagen ver-

bessert werden. Es war bereits damals klar, daß die Teuerungs-

zulagen keine endgültige Regelung der Besoldungeverhältnisse

darstellten. Eine Bereinigung auf breiterer Grundlage konnte

aber erst erfolgen, nachdem die entsprechenden personellen

und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen waren. Die

insoweit erforderlichen Maßnahmen sind inzwischen getroffen;

insbesondere ist die Arbeitszeit der Bediensteten wesentlich

erhöht worden. Die Protektoratsregierung wird deshalb munmehr

auf Veranlassung des Herrn Deutschen Staateministers für Böh-

men und Mäihren mit Wirkung vom 1. Januar l944 für die Gehäl-

ter der öffentlichen Bediensteten eine neue Regelung treffen,

die nicht nur den bisherigen Schwebezustand in Gestalt von

Teuerungszulagen beseitigt, sondern den Bediensteten gleich-

zeitig eine fühlbare Verbesserung ihrer Bezüge bringt. Damit

wird auch ein gerechtes Verhältnis zwischen den Bezügen im

öffentlichen Dienst und den Bezügen der Angestellten und Ar-

beiter in der Privatwirtschaft hergestellt.

trgamg

0s/14.43.

V06C
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Abteilung Pinanz

Prag, 0. Dezember 1943.

VII e - 4000 - 57 (g)

Beheim

- Obergruppenführer

Staatsminister F F a n k.

Betrifft: Neuregelung der autonomen Besoldung.

Anlagen: 3 .

Jch rege hiermit die auf Grund der Abänderungsvorschläge

des RdF. umgearbeiteten Tabellen für die Durchführung der

Besäldungsverbesserung im autonomen öffentlichen Dienst vor.

Jch bemerke dazu das folgende:

1)Die anliegenden Tabellen beinhalten die Bezüge für

verheiratete Bedienstete, Für ledige Bedienstete wäre

nach dem derzeitigen Rechtszustand im Protektorat

ein Abschlag bis zu l/3 der Aktivitätsgebühr vorzu=

nehmen. Dieser Abschlag erscheint infolge der bei der Be=

soldungsverbesserung vorgesehenen starken Erhöhung der

Aktivitätsgebühr zu weitgehend. Jch schlage deshalb

vor, den Abschlag für Ledige bis zu einem Gehalt

von l00o K monatlich mit 15 v. H.

über 1000 K "

" 20 v. H.

der Aktivitätsgebühr festzusetzen.

2)Nach den geltenden Protektoratsvorschriften wird bei

Eheleuten, die beide öffentliche Bedienstete oder sonst

ständig erwerbstätig sind, ein Teil der Aktivitäts=

gebühr abgezogen. Dieser Abzug erscheint bei den der=

zeitigen Bedürfnissen des Arbeitseinsatzes nicht mehr

gerechtfertigt und ist auch im Vergleich zum Reich, das

auf diesen Abschlag schon vor längerer Zeit verzichtet

hat, nicht mehr vertretbar. Jch schlage im Einvernehmen

mit der Abteilung Arbeit vor, diesen Abzug aufzuheben.

Jch
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Jch füge mit Rücksicht auf die vorstehenden Aus=

führungen einen neuen Entwurf eines Schreibens an den

Herrn Staatspräsidenten bei.

Der Abteilung Kulturpolitik habe ich die in

Abschrift anliegende Unterlage für eine Pressenotiz

über die Neuregelung der Besoldung der öffentlichen

Bediensteten übersandt.

2f

58906
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St.M. IV D - 49 qu/43.

Prag, den 19. Dezember 1943.

1154

22/2

Sofort auf den Tisch!

G.R. mit 2 Anlagen

Herrn Schmeisser

durch die Hand von Herrn Präsidenten Groß

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kennt-

nis und mit der Bitte um baldgefällige Stellungnahme

übersandt.

Die Angelegenheit eilt, da der Herr Staatsminister be-

absichtigt, Herrn Reichsminister Lammers umgehend zu

antworten und eine Abschrift seines Schreibens Herrn

Reichsleiter Bormann zu übersenden.
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6826

St.M. IV D - 49 o/43g.

Prag, den 16. Dezember 1943.

FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichskabinettsrat Dr.Killy,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichskabinettsrat !

S d  r

nisse darf ich als bekannt voraussetzen, daß der Herr

Reichsminister der Finanzen nunmehr den hies. Vorschlä-

gen mit geringen, hier zugestandenen Einschränkungen zu-

gestimmt hat und auch das Oberkommando der Wehrmacht sowie

das Hauptamt Ordnungspolizei ihre Bedenken zurückgestellt

haben. Es steht nur noch die abschließende Zustimmung des

Herrn Reichsministers des Innern aus. Mein Herr Minister

hat mich beauftragt, Sie zu bitten, diese Zustimmung be-

schleunigt herbeizuführen. Die Angelegenheit wird im

Reichsministerium des Innern von Regierungspräsidenten

Kneip bearbeitet. Mein Herr Minister würde es außerordent-

lich begrüßen, wenn Ihre Antwort bis zum l8.12.d.Js. hier-

her gelangen könnte. Es ist beabsichtigt, die den Gehalts-

ausgleich regelnde Regierungsverordnung am 20.l2.d.Js.

Herrn Staatspräsidenten Dr.Hácha zur Unterschrift vorzule-

gen.

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

Ails Ser

6826

gez. G i e s ,

beförbert unlet Tie.

16.1m

230

am

Ministerialrat.

Reiplei Phr

Reishardt
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St.M. IV D - 49 o/43g.

Prag, den 16. Dezember 1943.

W

1.) FS:

16. XII. 1943

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichskabinettsrat Dr.Killy,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichskabinettsrat !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse darf ich als bekannt voraussetzen, daß der Herr

Reichsminister der Finanzen nunmehr den hies. Vorschlä-

gen mit geringen, hier zugestandenen Einschränkungen zu-

gestimmt hat und auch das Oberkommando der Wehrmacht sowie

das Hauptamt Ordnungspolizei ihre Bedenken zurückgestellt

haben. Es steht nur noch die abschließende Zustimmung des

Herrn Reichsministers des Innern aus. Mein Herr Minister

hat mich beauftragt, Sie zu bitten, diese Zustimmung be-

schleunigt herbeizuführen. Die Angelegenheit wird im

Reichsministerium des Innern von Regierungspräsidenten

Kneip bearbeitet. Mein Herr Minister würde es außerordent-

lich begrüßen, wenn Ihre Antwort bis zum l8.12.d.Js. hier-

her gelangen könnte. Es ist beabsichtigt, die den Gehalts-

ausgleich regelnde Regierungsverordnung am 20.l2.d.Js.

Herrn Staatspräsidenten Dr.Hácha zur Unterschrift vorzule-

gen.

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

RO

gez. Gies,

Ministerialrat.

2.) Zum Vorgang.
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Der Reichsminifter und Chef

Voßstraße 6

der Reichskanzlei

C

Rk. 13156 C

An

8912

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn 4-Obergruppenführer K. H. F r a n k

Prag

Betrifft: Neuregelung der Besoldung im Protektorat.

Zum Fernschreiben vom 7. Dezember 1943 - St.M.IV d 490/43 -.

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Hjermit übersende ich Ihnen ergebenst eine Abschrift des

Schreibens des Reichsministers der Finanzen vom l5. Dezember

1943 - A 4022 BM - l0327 IV - zur Kenntnis.

Ich pflichte der Stellungnahme des Reichsministers der

Finanzen zur Sache in vollem Unfang bei. Mit ihm bin ich der

Auffassung, daß das Ergebnis der Erörterungen nicht in allen

Teilen befriedigt. Besonders muß ich mir den Vorbehalt hin-

sichtlich der Besoldung der Mannschaften der Polizei und der

Regierungstruppe des Protektorats zu eigen machen, die für die

Sicherung des Nachwuchses an Unterführern der Wehrmacht und

Polizei unter Umständen von wesentlicher Bedeutung sein kann

und zur Zeit geprüft wird. Auch die Bedenken, die der Reichs-

minister

St.M. 1 d-49gu/43
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minister der Finanzen gegen die Bemessung der Besoldung einiger

anderer Gruppen nichtdeutscher Bediensteter des Protektorats

(z.B. der Lehrer usw.) geltend macht, halte ich wegen der mög-

lichen Rückwirkungen auf die Besoldungsregelung des Reichs durch-

aus für beachtlich. In Hinblick auf das übergeordnete Interesse

der verantwortlichen Führung an einer baldigen Inkraftsetzung

der Besoldungsneuordnung im Protektorat und wegen des politischen

Gewichtes, das dieser Maßnahme nach Ihren Darlegungen im gegen-

wärtigen Zeitpunkt zukommt, will ich jedoch unter Zurückstellung

der Bedenken meine Zustimmung zu der beabsichtigten Regelung mit

dem oben erwähnten Vorbehalt nicht versagen.

Zur Klarstellung darf ich in diesem Zusammenhang bemerken,

daß die Verzögerung der Entscheidung nicht auf die Behandlung

der Angelegenheit durch die Reichskanzlei oder die beteiligten

Ressorts zurückzuführen ist. Die Reichsminister des Innern und

der Finanzen, die sich nach Unterrichtung über die beabsichtigte

Maßnahme alsbald grundsätzlich mit der Besoldungsaufbesserung

einverstanden erklärt hatten, mußten sich ihre Stellungnahme zu

dem Ausmaß der Erhöhungen aus begreiflichen Gründen bis zum Vor-

liegen von Einzelheiten vorbehalten. Nachdem die Unterlagen

Ihren Schreiben vom 30. Juli und l0. September d. J. nicht bei-

lagen, habe ich durch Schnellbrief vom 2l. September l943 um

deren baldige Übermittlung gebeten und zur Beschleunigung der

Angelegenheit anheimgestellt, die beteiligten Reichsminister

unmittelbar zu unterrichten Das ist erst mit Ihrem Schreiben

58902

von



25

vom 27. Oktober 1943 geschehen. Zur Vorbereitung der von Ihnen an-

geregten Sachbearbeiterbesprechung, in der eine Prüfung aller

Einzelheiten schon aus Zeitgründen unmöglich gewesen wäre, erwies

sich die inzwischen vorgenommene Prüfung an Ort und Stelle als

unumgänglich nötig. Daß sie erst in der Zeit vom 2. bis l0. De-

zember l943 durchgeführt werden konnte, ist im wesentlichen auf

die von Ihrer Dienststelle gewünschte Verschiebung, zu einen ge-

ringen Teil auch auf die Folgen der Luftangriffe auf Berlin zu-

rückzuführen.

Unter Hinweis auf wiederholte Anordnungen des Führers darf

ich abschließend noch bemerken, daß in allen Teilen des Groß-

deutschen Reichs die Mitwirkung der fachlich beteiligten Ressorts

bei Fragen grundsätzlicher Art unerläßlich ist, wenn dadurch die

Belange des Gesamtreichs berührt werden können. Ich darf daher

die Bitte aussprechen, künftig bei Fragen von grundsätzlicher Be-

deutung die beteiligten Reichsressorts von den beabsichtigten

Maßnahmen so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, daß eine ein-

gehende sachliche Erörterung und gegebenenfalls auch eine Abstim-

mung der zu treffenden Regelung auf die Belange des Reichs mög-

lich ist.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

SYo
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Abschrift zu Rk.l3l56 C

Der Reichsminister

Berlin W 8, den 15.Dezember 1943

der Finanzen

Wilhelmplatz 1/2

A 4022 BM - 10327 IV

191

Neuregelung der Besoldung der Bediensteten

der autonomen Protektoratsverwaltung

Die Besoldungstabellen des Deutschen Staatsministers für Böhmen

und Mähren sind durch meine Beauftragten in der Zeit vom 4.bis l0.De-

zember l943 in Prag geprüft worden. Das Ergebnis dieser Prüfung war

das folgende:

Die Aufbesserung führt in der Mehrzahl aller Fälle zur vollen

Höhe der Reichsbesoldung, bei nicht wenigen Beamten-(Lehrer)gruppen

auch darüber hinaus. Ein Volkstumsabschlag soll unterbleiben. Darüber

zu entscheiden, ist Sache politischer Erwägungen. Ich habe meinerseits

keine Einwendungen gegen die volle Auschöpfung der Reichsbesoldungs-

sätze, die praktisch im Endgrundgehalt auf die Anwendung des Reichsbe-

soldungsrechts hinauslaufen, wenn ich auch voraussehe, daß dieses Ver-

fahren die spätere Einführung der übrigen Teile des Reichsbesoldungs-

rechts mangels irgendwelchen Spielraums nicht erleichtern wird.

Es ist Einigkeit erzielt worden über eine größere Anzahl von Ab-

strichen zu dem Ziel, das Überschreiten der Reichsbesoldungssätze

zu vermeiden. Kleinere Überschreitungen z.B. bei der Amtmanngruppe um

monatlich 30 RM, ähnlich auch in anderen Besoldungsgruppen, sind von

meinen Mitarbeitern im Hinblick darauf in Kauf genommen worden, daß bei

den Beamten in dieser Beförderungsstelle Amtmänner und Amtsräte nach

tschechischem Recht vereinigt sind. Eine reinliche Scheidung wäre mir

erwinschter und bei engerer Zusammenarbeit in früheren Abschnitten des

Verfahrens m.E. auch möglich gewesen. Es bleibt unerfreulich, daß nach

dem jetzigen Plan die volksfremden Amtmänner im Protektorat 30 RM mehr

Endgrundgehalt haben als die deutschen Amtmänner im Reichsgebiet. Ich

will aber den Gesamtvollzug des Aufbesserungsplans durch einen Wider-

spruch aus diesem und gleichartigen Anlässen nicht aufhalten.

Eine -fühlbare Minderung der geplanten Sätze war in fast allen

Lehrerbesoldungsgruppen erforderlich. Das hat den folgenden Sachgrund:

Die Lehrerinnen im Reich erhalten dieselbe Besoldung wie ihre

männlichen Berufskameraden mit einem zehnprozentigen Abschlag vom

Herrn

Grundgehalt

Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei

Berlin
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Grundgehalt. Das tschechische Recht kennt keinen Unterschied zwischen

männlichen und weiblichen Lehrern. Der Besoldungsplan des Deutschen

Staatsministers für Böhmen und Mähren hatte daher für Männer und

Frauen gleichmäßig als Höchstgrenze im wesentlichen die Besoldung der

männlichen Lehrer im Reich genommen. Ich würde damit bei einer Be-

schränkung auf die Männer - abgesehen von einigen Überhöhungen - ein-

verstanden gewesen sein. Die Einbeziehung der Frauen aber würde die

tschechischen Lehrerinnen erheblich über das Reichsniveau der deutschen

Lehrerinnen geführt hahen - z.T. mit Monatsbeträgen bis zu 40 RM -.

Bei der Bedeutung dieser Frage für die Besoldung der weiblichen Lehrer

im Reich, aber auch für die anderer weiblicher Bediensteter im öffent-

lichen Dienst, haben meine Beauftragten gebeten, entweder auch bei der

tschechischen Besoldungsaufbesserung zwischen männlichen und weibli-

chen Lehrern zu unterscheiden oder alle Lehrer auf das Niveau der

weiblichen zu senken. Die Beauftragten des Deutschen Staatsministers

für Böhmen und Mähren haben die letztere Lösung bevorzugt, weil der

Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren aus politischen Erwä-

gungen am tschechischen Recht und damit auch an der Gleichschaltung

der männlichen und weiblichen Lehrer festhalten will. Ich kann mich

meinerseits auch mit dieser Lösung abfinden, wenn ich auch die Anpas-

sung an das Reichsrecht vorgezogen hätte.

Weitere Schwierigkeiten ergaben sich bei der Besoldung der Mann-

schaften, der Leutnante und Oberleutnante der Polizei und der Regie-

rungstruppe.

1. Mannschaften

Die Mannschaften in der Deutschen Wehrmacht erhalten als

Friedenssold im ersten und zweiten Dienstjahr neben freiem Unterhalt

monatlich 15 RM. Die Mannschaften der tschechischen Polizei und Re-

gerungstruppe sollen mit allen Sachbezügen monatlich l50 RM erhal-

ten. Der Wert der Sachbezüge in der Wehrmacht wird angesetzt mit

6 RM Unterkunft und 39 RM Verpflegung = 45 RM. Dann würde als die

der Reichslöhnung von 15 RM entsprechende Besoldung ein Betrag von

150 RM minus 45 RM = 105 RM überbleiben. Dieser Unterschied ist

sehr ernst zu nehmen. Er läßt sich nur damit begründen, daß der

tschechische Mann sich sofort auf 12 Jahre verpflichtet und daß

seine ganze Dierstzeit, auch die im ersten und im zweiten Dienst-

jahr, anders als im Reich auf seinem eigenen freien Verpflichtungs-

entschluß beruht. Ich kann daher den Unterschied nur hinnehmen,

wenn Wehrmacht und Polizei keine Berufungen daraus herleiten, auch

nicht für die Besoldung der Kapitulanten, die sich schon im ersten

oder zweiten Dienstjahr zu l2jähriger Dienstzeit verpflichten.

2. Leutnante und Oberleuthante

Bei
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Bei den Leutnanten und Oberleutnanten ist Einverständnis

über die Streichung der überhöhten letzten Stufe herbeigeführt.

Der kleine Mehrbetrag von 2,04 RM in der bisher vorletzten Stufe =

1/2 Gehaltsprozent wird vom Reichsfinanzministerium genehmigt

werden können.

Der durch die Besoldungsaufbesserung verursachte Mehraufwand soll

nach telefonischer Mitteilung von Ministerialrat Schmeißer vom l3.De-

zember l943 zwei Milliarden Kronen betragen. Darum erhöht sich der vor-

handene Fehlbetrag, der im Anleiheweg gedeckt werden soll. Eime Minde-

rung der Matrikularbeiträge in ihrer bisherigen Höhe soll durch den

Mehraufwand aus der Besoldungsaufbesserung nicht eintreten.

Der 4-Standartenführer G i e s bemerkt in seiner mir abschrift-

lich mitgeteilten Aufzeichnung für den Staatsminister Frank, meine Be-

auftragten hätten vorgeschlagen, die vorgesehenen Gehaltsaufbesserun-

gen nahezu ansnahmslos zu billigen. Das ist, wie die obigen Ausführun-

gen ergeben, nicht zutreffend. Es wäre auch ein befriedigenderes Er-

gebnis erreicht worden, wenn ich an allen Abschnitten der Ausarbeitung

beteiligt worden wäre, wie es als Plan des Reichsprotektors mir im

Herbst l942 bei der damals erbetenen Abordnung von Regierungsrat Binder

mitgeteilt worden ist.

Ich habe aber bis zum August l943 keinerlei Mitteilungen über den

Stand der Arbeiten erhalten. Erstmalig haben Sie mir mit Schreiben

vom l4.August l943 die neuen Absichten des Reichsprotektors mitgeteilt

und meine Stellungnahme dazu erbeten. Ich habe darauf mit Schreiben vom

4.September l943 geantwortet. Der Deutsche Staatsminister für Böhmen

und Mähren hat die erbetenen Unterlagen mit Schreiben vom 27.Oktober

1943 übersandt. Die Unterlagen sind bei mir zwei Tage nach Empfang

Gegenstand der Prüfung und Besprechung mit Regierungsrat Binder ge-

wesen. Ich habe durch ihn meine sachliche Stellungnahme übermittelt

und angeboten, sofort die zuständigen Mitarbeiter nach Prag zu ent-

senden, um die noch erforderliche Anpassung an das Reichsrecht vorzu-

nehmen. Die Entsendung dieser Beamten wurde auf den mir durch den Ober-

finanzpräsidenten G r o β von Prag mitgeteilten Wunsch um einige Zeit

aufgeschoben. Die Reise der drei Beamten des Reichsfinanzministeriums

ist infolgedessen bis zum 3.Dezember 1943 hinausgeschoben worden.

Der H-Standartenführer G i e s bemerkt ferner, daß die äußerst

geringfügigen Abweichungen in keinem Verhältnis zu der eingetretenen

Verzögerung stehen. Die Abweichungen sind nicht äußerst geringfügig,

weder
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weder die berichtigten, die inzwischen dem Reichsrecht angepaßt sind,

noch die nicht berichtigten, die ich angesichts der Eilbedürftigkeit

und der übergeordneten politischen Interessen hinnehme. Für die Verzöge

rungen in der Bearbeitung sind die beteiligten obersten Reichsbehörden

in Berlin nicht mit verantwortlich.

Es ist von Ministerialrat Schmeißer am l3.Dezember l943 fernmünd-

lich angefragt und unter Hinweis auf die Dringlichkeit beschleunigte

Antwort erbeten, ob ich "für den Fall der Zustimmung des Herrn Mini-

sters Frank mit den Ergebnissen einverstanden sei". Ich bin es unter

der Voraussetzung, daß Wehrmacht und Polizei aus dem oben erwähnten

Unterschied keine Folgerungen ziehen. Ich darf anheimstellen, gegebenen-

falls nach Eingang der Stellungnahme des Reichsministers des Innern

von dort aus unter dieser Voraussetzung telefonisch zuzustimmen.

Der Herr Reichsminister des Innern und die Parteikanzlei haben

Abschrift erhalten.

gez.von Krosigk
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Reichskanzlei

Forssehreiben Nr. 727

Aufgenommen/Durchgegeben

reichsklei bln

am.12.Bum 23i duroh G

dtstaatsminprag

Min/ d

st. m. iv d - 49 p/ 43

prag, den 10, dezember 1943 2245=

dringend . sofort vorlegen

an

ss- obergruppenfuehrer

staatsminister frank,

derzeit bertin,

reichskanzlei.

obergruppenfuehrer'

nach soeben eingegangenem bericht der abteilung finanz beabsich-

tigen die beauftragten des reichsfinanzministeriums (amtsraete)

nach durcharbeitung der hies, untertagen dem reichsminister der

finanzen folgendes vorzuschlagen:

'' die hier vorgesehenen gehaltsverbesserungen sind nahezu

ausnahmstos zu billigen. dies gilt vor altem fuer die beamten

ausserhalb der schutverwaLtung, regierungstruppe und polizei,

bei denen Lediglich in einer einzigen besoldungsgruppe die

herabsetzung der endbezuege um rm 2.-- monatlich anzuregen

waere, in der schulverwaltung sollen gewisse endbezuege um

rm 10,-- bis rm 25,-- monatlich herabgesetzt werden. bei

regierungstruppe und protektoratspolizei sind in einigen faetten

aae t a a   aa a

staatsministers gezogenen vergleiche zur reichsbesoldung

koennen zwar nicht in allen faetlen anerkannt werden, dies

soll jedoch hingenommen werden, wenn der deutsche staatsminister

t d ber aa botan nnada m can ma 

gleichszulagenrichtlinien herleitet.''



im ergebnis sindhiernach von den beauftragten des reichs-

finanzministeriums die hies, vorschtaege mit aeusserst

n

geringfuegigen abweichungen , die in keinem verhaeltnis zu

der eingetretenen verzoegerung stehen, als sachgemaess an-

erkannt, den einwendungen gegen einige wenige gehaltssaetze

kann unbedenklich rechnung getragen werden, ein anspruch auf

aenderungen der ausgleichszulagenrichttinien entsprechend dem

d da a d maa daed da

h e i l X h i t l e r

gez. g i e s

ss - standartenfuehrer .

reichsklei bln

   a  a

derchgegeben: stmin prag / eschenauer +
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Abschrift!

Reichsklei Bln

DtStaatsMinPrag

St.M.IV d - 49 P/43

Prag, den 10. Dezember 1943 22.45

Dringend. Sofort vorlegen.

An -Obergruppenführer Staatsminister Frank,

derzeit Berlin, Reichskanzlei.

Obergruppenführer!

Nach soeben eingegangenem Bericht der Abteilung Finanz be-

absichtigen die Beauftragten des Reichsfinanzministeriums (Amts-

räte) nach Durcharbeitung der hies. Unterlagen dem Reichsminister

der Finanzen folgendes vorzuschlagen:

"Die hier vorgesehenen Gehaltsverbesserungen sind nahezu

ausnahmslos zu billigen. Dies gilt vor allem für die Beamten

außerhalb der Schulverwaltung, Regierungstruppe und Polizei,

bei denen lediglich in einer einzigen Besoldungsgruppe die

Herabsetzung der Endbezüge um Rll 2,- monatlich anzuregen wäre.

In der Schulverwaltung sollen gewisse Endbezüge um Rät l0,- bis

R 25, - monatlich herabgesetzt werden. Bei Regierungstruppe und

Protektoratspolizei sind in einigen Fällen ähnliche Vorbehalte

zu machen. Die im Vorschlag des Deutschen Staatsministersge-

zogenen Vergleiche zur Reichsbesoldung können zwar nicht in

allen Fällen anerkannt werden. Dies soll jedoch hingenommen

werden, wenn der Deutsche Staatsminister aus dem von ihm ge-

wählten



wählten Vergleich keine Änderung der Ausgleichszulagenricht-

linien herleitet."

Im Ergebnis sind hiernach von den Beauftragten des Reichs-

finanzministeriums die hies. Vorschläge mit äußerst geringfügi-

gen Abweichungen, die in keinem Verhältnis zu der eingetretenen

Verzögerung stehen, als sachgemäß anerkannt. Den Einwendungen

gegen einige wenige Gehaltssätze kann unbedenklich Rechnung

getragen werden. Ein Anspruch auf Änderungen der Ausgleichszu-

lagenrichtlinien entsprechend dem hier gewählten Ausgleichs-

system ist nie erhoben worden.

Heil

Hitler

gez.

Gies

l-Standartenführer.

Reichsklei Bln

Angenommen: Graetz, Reichskanzlei Berlin, 10.12.1943, 22.30 Uhr+

Durchgegeben: StMin Prag /Eschenauer +
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St.M. IV D - 49 p/43.

Prag, den 1o. Dezember 1943.

2248

FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An

4-Obergruppenführer

Na femnfreiben

EN

Staatsminister Frank,

10.12

derzeit Berlin,

2300117

Peicbohat

Reichskanzlei.

When

Obergruppenführer !

Nach soeben eingegangenem Bericht der Abteilung Finanz

beabsichtigen die Beauftragten des Reichsfinanzministe-

riums (Amtsräte) nach Durcharbeitung der hies. Unterla-

gen dem Reichsminister der Finanzen folgendes vorzuschla-

gen:

 p   d aa

ausnahmslos zu billigen. Dies gilt vor allem für die Be-

amten außerhalb der Schulverwaltung, Regierungstruppe

und Polizei, bei denen lediglich in einer einzigen Besol-

dungsgruppe die Herabsetzung der Endbezüge un RM 2.-- monat-

lich anzuregen wäre. In der Schulverwaltung sollen gewisse

Endbezüge um RM l0.-- bis RM 25.-- monatlich herabgesetzt

werden. Bei Regierungstruppe und Protektoratspolizei sind

in einigen Fällen ähnliche Vorbehalte zu machen. Die im

Vorschlag des Deutschen Staatsministers gezogenen Verglei-

che zur Reichsbesoldung können zwar nicht in allen Fällen

anerkannt werden. Dies soll jedoch hingenommen werden,

wenn der Deutsche Staatsminister aus dem von ihm gewähl-

ten Vergleich.keine Änderung der Ausgleichszulagenricht-

linien herleitet."



n2

- 2 -

In Ergebnis sind hiernach von den Beauftragten des

Reichsfinanzministeriums die hies. Vorschläge mit

äußerst geringfügigen Abweichungen, die in keinem

Verhältnis zu der eingetretenen Verzögerung stehen,

als sachgemäß anerkannt. Den Einwendungen gegen eini-

ge wenige Gehaltssätze kann unbedenklich Rechnung ge-

tragen werden. Ein Anspruch auf Änderungen der Aus-

gleichszulagenrichtlinien entsprechend dem hier ge-

wählten Ausgleichssystem ist nie erhoben worden.

Heil Hitler !

gez. G i e s ,

4-Standartenführer.

/10/+2.43.
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St.M. IV D - 49 p/43.

Prag, den 10. Dezenber 1943.

V

10. xI 1043

PS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An

4-Obergruppenführer

Staatsminister Frank,

derzeit Berlin,

Reichskanzlei.

Obergruppenfüirer !

Nach soeben eingegangenem Bericht der Abteilung Finanz

beabsichtigen die Beauftragten des Reicksfinanzministe-

riums (Antsräte) nack Durcharbeitung der hies. Unterla-

gen dem Reichsminister der Finanzen folgendes vorzuschla-

gen:

"Die hier vorgesehenen Gehaltsverbesserungen sind nahezu

ausnahmslos zu billigens Dies gilt vor allem für die Be-

amten außerhalb der Schulverwaltung, Regierungstruppe

und Polizei, bei denen lediglich in einer einzigen Besol-

dungsgruppe die Herabsetzung der Endbezüge un RM 2.-- monat-

S d  dr   t

Endbezüge um RM 10.-- bis RM 25.-- monatlich herabgesetzt

werden. Bei Regierungstruppe und Protektoratspolizei sind

in einigen Fällen ähnliche Vorbehalte zu machen. Die im

Vorschlag des Deutschen Staatsministers gezogenen Verglei-

che zur Reichsbesoldung können zwar nicht in allen Fällen

anerkannt werden. Dies soll jedoch hingenommen werden,

wenn der Deutsche Staatsminister aus den von ihm gewähl-

ten Vergleich keine Änderung der Ausgleichszulagenricht-

linien herleitet."



31

- 2 -

Im Ergebnis sind hiernach von den Beauftragten des

Reichsfinanzministeriums die hies. Vorschläge mit

äußerst geringfügigen Abweichungen, die in keinem

   d  

als sachgemäß anerkannt. Den Einwendungen gegen eini-

ge wenige Gehaltssätze kann unbedenklich Rechnung ge-

tragen werden. Ein Anspruch auf Änderungen der Aus-

gleichszulagenrichtlinien entsprechend dem hier ge-

wählten Ausgleichssysten ist nie erhoben worden.

Heil Hitler !

gez. G i e s ,

Sennanrntr



39

En t wurf.

Fernschreiben

an

SS-Obergruppenführer Staatsminister

F r a n k

Berlin

Reichskanzlei.

-

B

Nach soeben eingegangenen Bericht der Abteilung

Finanz beabsichtigen die Beauftragten des Reichsfinanz-

ministeriums (Amtsräte) nach Durcharbeitung der hiesigen

Unterlagen dem Reichsminister der Finanzen folgendes vor-

zuschlagen:

Die hier vorgesehenen "ehaltsverbesserungen sind

nahezu ausnahmslos zu billigen. Dies gilt vor allem für

die Beamten ausserhalb der Schulverwaltung, Regierungs-

truppe und Polizei, bei denen lediglich in einer einzi-

gen Besoldun sgruppe die Herabsetzung der Endbezüge um

2 RM monatlich anzuregen wäre. In der Schuiverwaltung

sollen gewisse Endbezüge um 1o bis 25 RM monatlich herab-

gesetzt werden. Bei Regierungstruppe und Protektorats-

polizei sind in einigen Pällen ähnliche Vorbehalte zu

machen. Die im Vorschlag des Deutschen Staatsministers

gezogenen Vergleiche zur Reichsbesoldung können zwar

nicht in allen Fällen anerkannt werden. Dies soll jedoch

hingenommen werden, wenn der Deutsche Staatsminister aus

dem von ihm gewählten Vergleich keine Anderung der Aus-

gleichszulagenrichtlinien herleitet.

Im Ergebris sind hiernach von den Beauftragten des

Reichsfinanzministeriums die hiesigen Vorschläge mit äus-

serst geringfügi en Abweichungen, die in keinem Verhält-

nis zu der ein etretenen Verzögerung stehen, als sachge-

mäss anerkannt. Den Einvendungen ge en einige venige Ge-

haltssätze kann unbedenklich Rechnung etragen werden.

Ein
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Ein Anspruch auf Änderungen der Ausgleichszulagen-

richtlinien entsprechend den hier gewählten Ausgleichs-

system ist nie erhoben worden.

vaitr

58887
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Abteilung Finanz
Prag, 10. Dezember 1943.
VII α - 4000 - 57 (g).
Seheim
4-Obergruppenführer
Staatsminister F r a n k.
Betrifft: Neuregelung der autonomen Besoldung.
Die Beauftragten des Reichsfinanzministeriums haben
in der Zeit vom 4. - l0. 12. l943 in die von mir ausge=
arbeiteten Unterlagen für die autonome Besoldungsregelung
Einsicht genommen und beabsichtigen nach ihren Mittei=
lungen dem Reichsminister der Finanzen das folgende vor=
zuschlagen:
1.)Beamte der Dienstklassen I - IV,
Richter,
Kanzleihilfsdienst,
Unterbeamten,
Angestellte und
Hilfsangestellte.
Billigung der vorgeschlagenen Gehaltssätze bis auf
den Obersekretär der Dienstklasse II, Besoldungs-
gruppe 5, dessen Endgehalt um 2,-- RM monatlich herab=
zusetzen wäre. Die angeführte Herabsetzung ist er=
forderlich, um das Endgehalt de nach Auffässung der
Beauftragten vergleichbaren Reichsbesoldungsgruppe
nicht zu überschreiten.
Die im Plan des Deutschen Staatsministeriums unter=
stellten Reichsbesoldungsgruppen können nicht in allen
Fällen als vergleichbar anerkannt werden. Das
soll jedoch hinzngenommen werden, wenn das Deutsche
Vinsoweit
Staatsministerium aus dem von ihm gewählten Vergleich
keine Anderung der Ausgleichszulagenrichtlinien ver=
langt. Soweit nach den Feststellungen der Beauftrag=
ten eine Anderung der Ausgleichszulagenrichtlinien
gerechtfertigt ist, sollen über Antrag des Staats=
ministeriums die Richtlinien entsprechend geändert
werden
2.)ehrkrärte.
Billigung der vorgeschlagenen Gehaltssätze mit Ausnahme
des Endbezugs
a)der Lehrer an Volks- und Hauptschulen, die um
10.- RM monatlich,
b)der Handarbeitslehrerinnen, die um 20,- RM monatlich,
c)einzelner Gruppen der Lehrer an den berufsbilden=
den Schulen, die bis zu 25,- RM monatlich auf die
vergleichbaren Reichsbezüge herabzusetzen sind.
Ausserdem soll eine Sonderregelung für die Kinder=
gärt-
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gärtnerinnen getroffen werden, die die Gleich=

stellung mit den Kindergärtnerinnen im Reich

sicherstellt.

Da die Ausgleichszulagen für die Lehrer dem

Reichsniveau voll entsprechen, kann eine Höher-

stufung der deutschen Lehrkräfte aus Anlass

der Besoldungsneuregelung nicht hergeleitet wer=

den.

3.)Regierungstruppe und Protektoratspolizei.

Billigung der vorgeschlagenen Gehaltssätze mit

Ausnahme

a)des Endbezugs. beim Leutnant und Oberleutnant,

der auf den Endbezug des Leutnants und Oberleut=

nants im Reich gebracht werden soll.

b)der Anfangstufe des Revieroberleutnants, der unter

Herab setzung um lo,- RM monatlich auf den vergleic

baren Reichsbezug gebracht werden soll.

Die Frage der in Aussicht genommenen Besoldung der

Anwärter (Mannschaften im ersten und zweiten Jahr)

soll im Einvernehmen mit dem OKW. geklärt werden.

Die Beauftragten des RFM. betrachten diesen Vor=

schlag als ein zusammengehöriges Ganzes, der unter

der Voraussetzung gemacht wird, dass die vorgesehenen

Änderungen vom Deutschen Staatsministerium gebilligt

werden.

0

Jch halte den Vorschlag der Beauftragten des RFM.

für tragbar.Seine Annahme erscheint auch deshalb er=

wünscht, um die Angelegenheit beschleunigt zum Ab=

schluss zu bringen.

Die Abteilung Schulwesen ist mit den vorge=

schlagenen Änderungen für die Bezüge der Lehrkräfte

einverstanden. Die Abteilung I hält die vorgesehenen

Anderungen der Ausgleichszulagenrichtlinien für

erwünscht und hat keine Einwendungen gegen die

Beschränkung auf die vorgesehenen Fälle.

Jm Auftrag

ampr

58886
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Verbesserung der autonomen Beso ldungsverhältnisse.

Folgende Einwendungen sind zu erwarten:

1.) Vergleichsstufen der Reichsbesoldung sind zu hoch gewählt;

Vergleichsstufen der Ausgleichszulage stimmen im wesentlichen.

Erwiderung:

a) Unser Vorschlag beruht auf sorgfältigster, monatelanger

Prüfung aller Abteilungen, die sowohl die Verhältnisse

ihres Heimatressorts wie auch die Vorbildung, Ausbildung

und Leistung der Protektoratsbediensteten genauestens

kennen. Darüberhinaus bremsende Einwirkungen der Abtei-

lung Finanz, die voll hinter dem Vorschlag steht.

b) Vergleichsstufen der Ausgleichszulage wurden unter anderen

Gesichtspunkten und zu anderen Zwecken festgesetzt.

Beispiele: Anlage 2

c) Ungeachtet höherer Vergleichsstufen bleibt durchweg er-

heblicher Abstand von der entsprechenden Reichsbesoläung

gewahrt, soweit nicht schon bislang vereinzelt Überschnei-

dungen bestanden.

d) Vergleichsstufen der Ausgleichszulage würden keine wirk-

same Verbesserung ermöglichen. Die nach unserem Vorschlag

vorgesehene Verbesserung der aktiven Bezüge um durch-

schnittlich 28% (in den Ortsklassen B, C und D 20 - 22%),

der Pensionen (ausschl. Altpensionäre) um 18% ist sozial

erforderlich und gewährleistet politischen Erfolg.

2.) Auswirkungen auf das innerdeutsche Besoldungssystem.

Erwiderung:

Das innerdeutsche Besoldungssystem wird nicht berührt, da

unser Vorschlag gerade die völlige Aufrechterhaltung des

autonomen Besoldungssystems mit allen Eigenarten zur Grund-

lage hat. Es werden lediglich die bisherigen Bezüge durch

gestaffelte Zuschläge erhöht. Nach aussen tritt die Er-

höhung in Gestalt neuer Jahresbeträge in Erscheinung (vgl..

_Ent-_
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Entwurf der Regierungsverordnung). Also keine Übernahme

des Reichsbesoldungsrechts, sondern labile Zuschlagsme-

1

. thode. Die ziffernmässige Erhöhung allein kann keine Aus-

wirkungen auf Reichsbesoldung haben, da im Protektorat einun-

verhältnismässiger Tiefstand der Besoldung besteht und wei-

terhin hinreichend Abstand von Reichsbesoldung erhalten

bleibt.

3.) Auswirkungen auf die Privatwirtschaft des Protektorats.

Erwiderung:

Derartige Auswirkungen sind nach dem Urteil der Sachkenner

nicht zu erwarten, da in der Privatwirtschaft angesichts

der vorausgegangenen Gehalts- und Lohnverbesserungen

ein Zustand erreicht ist, der den sozialen Anforderungen

entspricht. Ebenso venig Gefahr für Währung oder Preis-

gefüge.

4.) Verringerung des Matrikularbeitrags.

Erwiderung:

Der Matrikularbeitrag in Höhe von z.Zt. 1 Milliarde RM

jährlich entspricht etwa dem Fehlbetrag im Haushalt des

Protektorats und wird im Anleihewege aufgebracht. Auch die

Mittel für die Besoldungsverbesserung in Höhe von 200 bis

250 Millionen RM jährlich (ohne Selbstverwaltungsverbände

und Gemeinden) müssen durch Anleihen beschafft werden. Der

Anleihemarkt kann nach dem Urteil der Finanz- und Wirt-

schaftssachverständigen diese zusätzliche Belastung tragen.

Nach Auffassung der Abteilung Finanz wird deshalb der Ma-

trikularbeitrag in der bisherigen Höhe nicht gefährdet.
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Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminiater und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Ihrem Pernschreiben vom 6.12.d.Js. - Nr. 34l in Sachen

Verbesserung der autonomen Besoldungsverhältniese ent-

nehme ich gern, daß ich nunmehr in den allernächsten Ta-

gen mit Ihrer schriftlichen Stellungnahme rechnen kann.

Im Interesse völliger Klarheit darf ich folgendes bemer-

ken: In der Besprechung am 24.7.d.Js. mit Ihnen und Herrn

Reichsleiter Bormann habe ich das Problem und die von mir

beabsichtigte Lösung eingehend dargelegt. Es bestand

  ge s 

sofortige Verbesserung der autonomen Besoldung sachlich

und politisch unerläßlich sei und daß zweitens die Ver-

besserung unter Aufgabe des sogenannten Ausgleichszulage-

syatems durchgeführt werden müsse. Wunschgemäß habe ich

das Ergebnis der Besprechung in meinem Schreiben vom 30.7.

d.Js. - Zeichen St.S. 355/43 unter näherer Kennzeichnung

meines Standpunktes auch schriftlich niedergelegt und Ih-

rem Schreiben vom l4.8.d.Js. - Zeichen Rk. 9l50 C entmom-

men, daß die weitere Bearbeitung auf der vereinbarten Li-

nie erfolgen könne. Erst in der Folgezeit ist leider eine

Verschiebung der gemeinsamen Ausgangsgrundlage nach der

Richtung erfolgt, daß die Herren Reichsminister der Finan-
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zen und des Innern nach Art einer sachlichen Beteili-

gung eingeschaltet wurden, Was ich seinerzeit ausdrück-

lich zu vermeiden bat. Das Ergebnis dieser - damals auch

von Ihnen als nicht förderlich betrachteten - Einschal-

tung ist, daß ungeachtet der Dringlichkeit die Angelegen-

heit sich nach Ablauf von vier Monaten im Stadium von

Vorermittlungen befindet, obwohl ich meinerseits auf Ih-

ren Wunsch die Unterlagen zur Vorbereitung einer Sach-

bearbeiterbesprechung in der Reichskanzlei in dem erbe-

tenen Umfange mit dem Schreiben vom 27.l0.d.Js. - Zeichen

St.M. l17/78/43 übermittelt hatte. Zur Zeit weilen - um

die Situation näher zu kennzeichnen - einige Amtsräte des

Reichsfinanzministeriums in Prag, um sich einen Überblick

über die hies. Unterlagen zu verschaffen; die dem Herrn

Reichsminister der Pinanzen übermittelten Unterlagen sind

verbrannt. Bei Fortsetzung der bisherigen Bearbeitungs-

methode wäre vielleicht damit zu rechnen, daß im nächsten

Frühjahr Klarheit über die beiderseitigen Standpunkte ge-

wohnen ist. Ich kann mich mit dieser Sachbehandlung nicht

einveretanden erklären. Die Verbesserung der autonomen

Besoldungsverhältnisse ist ein brennendes politisches Pro-

blen. Es handelt sich darum, daß ein wesentlicher Paktor

des öffentlichen Lebens, nämlich die autonome Beamten-

schaft, endlich die Existenzgrundlage erhält, deren Vor-

handensein es mir erst ermöglicht, diese entscheidende

Gruppe in den kommenden Monaten, die möglicherweise auch

für Böhmen und Mähren schwierige Verhältnisse bringen wer-

den, zum restlosen und freiwilligen Einsatz im Sinne der

Reichspolitik zu bringen. Dabei fällt ins Gewicht, daß

nicht nur die autonome Beamtenschaft, sondern auch die

breitere tschechische Öffentlichkeit seit geraumer Zeit

die Behebung dieses sozialen Notstandes erwartet und jede

Verzögerung der deutschen Führung sur Last legt. Gerade

das soziale Moment, das in der hies. Menschenführung einer

der entscheidensten Faktoren ist, erfordert die Bereinigung

des Problems noch vor Weihnachten. Nur ich kann aus meiner
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politischen Verantwortung beurteilen, von welcher Be-

deutung das Problem ist und welchen Umfang die Maßnahmen

zu seiner Bereinigung haben müssen, um die beabsichtigte

politische und soziale Wirkung auszulösen. Demgegenüber

müssen Ressortbedenken, die zu erwarten waren und auf

deren vermutlichen Inhalt ich von vornherein hingewiesen

habe, ebenso zurücktreten wie in anderen Fällen politi-

scher Gestaltung. Unter diesen Umständen bin ich zu mei-

nem Bedauern nicht in der Lage, von dem in meinen Fern-

schreiben vom 3.12.d.Js. - Nr. 6619 eingenommenen Stand-

punkt abzugehen. Ioh werde Ihre Stellungnahme abwarten

und muß je nach deren Ausfall Sie bitten, mir Gelegenheit

zu einen Führervortrag zu verschaffen. Sollte sich dieser

Vortrag vor Weihnachten nicht mehr ermöglichen lassen, so

miißte ich auf eigene Verantwortung handeln und ich kann

in diesem Falle nur so handeln, wie es mir die politische

Situation zwingend vorschreibt. Es bliebe mir alsdann

nichts anderes übrig, als die getroffenen Maßnahmen nach-

trägliéh vor dem Pührer zu vertreten.

Mit verbindlichen Grüßen und

HeilHitler !

Ihr sehr ergebener

gez. Fra n k.
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Dringend!_Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Ihrem Fernschreiben vom 6.12.d.Js. - Nr. 34l in Sachen

Verbesserung der autonomen Besoldungsverhältnisse ent-

nehme ich gern, daß ich nunmehr in den allernächsten Ta-

gen mit Ihrer schriftlichen Stellungnahme rechnen kann.

Im Interesse völliger Klarheit darf ich folgendes bemer-

ken: In der Besprechung am 24.7.d.Js. mit Ihnen und Herrn

Reichsleiter Bormann habe ich das Problem und die von mir

beabsichtigte Lösung eingehend dargelegt. Es bestand

grundsätzliches Einverständnis darüber, daß erstens eine

sofortige Verbesserung der autonomen Besoldung sachlich

und politisch unerläßlich sei und daß zweitens die Ver-

besserung unter Aufgabe des sogenannten Ausgleichszulage-

systems durchgeführt werden müsse. Wunschgemäß habe ich

das Ergebnis der Besprechung in meinem Schreiben vom 30.7.

d.Js. - Zeichen St.S. 355/43 unter näherer Kennzeichnung

neines Standpunktes auch schriftlich niedergelegt und Ih-

rem Schreiben vom l4.8.d.Js. - Zeichen Rk. 9l5O C entnom-

men, daß die weitere Bearbeitung auf der vereinbarten Li-

nie erfolgen könne. Erst in der Folgezeit ist leider eine

Verschiebung der gemeinsamen Ausgangsgrundlage nach der

Pis Gernfiyvelben

Richtung erfolgt, daß die Herren Reichsminister der Pinan-
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zen und des Innern nach Art einer sachlichen Beteili-

gung eingeschaltet wurden, Was ich seinerzeit ausdrück-

lich zu vermeiden bat. Das Ergebnis dieser - damals auch

von Ihnen als nicht förderlich betrachteten - Einschal-

tung ist, daß ungeachtet der Dringlichkeit die Angelegen-

heit sich nach Ablauf von vier Monaten im Stadiun von

Vorermittlungen befindet, obwohl ich neinerseits auf Ih-

ren Wunsch die Unterlagen zur Vorbereitung einer Sach-

bearbeiterbesprechung in der Reichskanzlei in dem erbe-

tenen Umfange mit dem Schreiben vom 27.l0.d.Js. - Zeichen

St.M. 117/78/43 übermittelt hatte. Zur Zeit weilen - um

die Situation näher zu kennzeichnen - einige Amtsräte des

Reichsfinanzministeriums in Prag, um sich einen Überblick

über die hies. Unterlagen zu verschaffen; die dem Herrn

Reichsminister der Finanzen übermittelten Unterlagen sind

verbrannt. Bei Fortsetzung der bisherigen Bearbeitungs-

methode wäre vielleicht damit zu rechnen, daß im nächsten

Frühjahr Klarheit über die beiderseitigen Standpunkte ge-

wonnen ist. Ich kann mich mit dieser Sachbehandlung nicht

einverstanden erklären. Die Verbesserung der autonomen

Besoldungsverhältnisse ist ein brennendes politisches Pro-

blem. Es handelt sich darum, daß ein wesentlicher Faktor

des öffentlichen Lebens, nämlich die autonome Beamten-

schaft, endlich die Existenzgrundlage erhält, deren Vor-

handensein es mir erst ermöglicht, diese entscheidende

Gruppe in den kommenden Monaten, die möglicherweise auch

für Böhmen und Mähren schwierige Verhältnisse bringen wer-

den, zum restlosen und freiwilligen Einsatz im Sinne der

Reichspolitik zu bringen. Dabei fällt ins Gewicht, daß

nicht nur die autonome Beamtenschaft, sondern auch die

breitere tschechische Öffentlichkeit seit geraumer Zeit

die Behebung dieses sozialen Notstandes erwartet und jede

Verzögerung der deutschen Pührung zur Last legt. Gerade

das soziale Moment, das in der hies. Menschenführung einer

der entscheidensten Faktoren ist, erfordert die Bereinigung

des Problems noch vor Weihnachten. Nur ich kann aus meiner
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politischen Verantwortung beurteilen, von welcher Be-

deutung das Problem ist und welchen Unfang die Maßnahmen

zu seiner Bereinigung haben müssen, um die beabsichtigte

politische und soziale Wirkung auszulösen. Demgegenüber

müssen Ressortbedenken, die zu erwarten waren und auf

deren vermutlichen Inhalt ich von vornherein hingewiesen

habe, ebenso zurücktreten wie in anderen Fällen politi-

scher Gestaltung. Unter diesen Umständen bin ich zu mei-

nem Bedauern nicht in der Lage, von dem in meinem Fern-

schreiben vom 3.12.d.Js. - Nr. 6619 eingenommenen Stand-

punkt abzugehen. Ich werde Ihre Stellungnahme abwarten

und muß je nach deren Ausfall Sie bitten, mir Gelegenheit

zu einem Führervortrag zu verschaffen. Sollte sich dieser

Vortrag vor Weihnachten nicht mehr ermöglichen lassen, so

müßte ich auf eigene Verantwortung handeln und ich kann

in diesem Falle nur so handeln, wie es mir die politische

Situation zwingend vorschreibt. Es bliebe mir alsdann

nichts anderes übrig, als die getroffenen Maßnahmen nach-

träglich vor dem Führer zu vertreten.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

gez. Fr a n k .



Telefonat zwischen Herrn Ministerialrat Dr. Gies und

Herrn Ministerialrat Dr. Schmeisser in Sachen Besol-

dungsreform:

Herr Dr. Schmeisser teilt mit, daß die Herren vom Reichs-

finanzministerium am Samstag, den 4.d.Mts., mit der Durch-

sicht der Unterlagen der Besoldungsreform begonnen haben.

Eine Stellungnahme können sie bis heute noch nicht abge-

ben. Ihre ganzen Unterlagen sind in Berlin verbrannt und

sie benötigen einige Tage, um sich einen Überblick zu ver-

schaffen. Wenn die Stellungnahme der Herren vorliegt, wird

Herr Dr. Schmeisser Herrn Staatsminister sofort berichten.

7.12.1943.

Seclumidt.
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MEINE NAEHERE STELLUNGNAHME WIRD IHNEN

IN DEN
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HEILHITLER'

IHR SEHR ERGEBENER

GEZ.: DR. L A M M E R S +

A6la

58873



6619

St.M. IV D - 49 n/43.

Prag, den 3. Dezember 1943.

205 54

FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhältnisse

beziehe ich mich auf mein Schreiben vom 27.10.d.Js. - Zei-

chen St.M. 117/78/43, auf das ich bislang keine Antwort er-

halten habe. Da seit meiner ersten Besprechung mit Ihnen und

Herrn Reichsleiter Bormann nunmehr vier Monate verstrichen

sind, bin ich leider außerstande, in der Angelegenheit noch

länger zuzuwarten. Die sachliche Notwendigkeit, die Verbes-

serung der autonomen Besoldungsverhältnisse durchzuführen,

läßt keinen Tag mehr Aufschub zu. Jede weitere Verzögerung

würde zu einer schweren politischen Belastung führen, die

in keinem Verhältnis zu etwaigen fachlichen Bedenken der

Reichsressorts stände. Es ist mir nicht möglich, diese Ver-

antwortung auf mich zu nehmen. Ich habe mich deshalb ent-

schlossen, die Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse in der von mir geplanten Form zu publizieren und noch

vor Weihnachten durchführen zu lassen. Ich hoffe, daß Sie

für meine schwierige Situation und für mein Bestreben, der

Gegenseite keinen Propagandastoff an die Hand zu geben, Ver-

ständnis haben. Notfalls werde ich meine Maßnahmen vor dem

Führer vertreten.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hi t le r !

Ihr sehr ergebener

befüör ynter Tir.

gez.F ran k.

an

Ulre

u0

Klu

nieinMutl

Dt.Stont
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Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lemmers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhältnisse

beziehe ich mich auf mein Schreiben von 27.10.d.Js. - Zei-

chen St.M. 117/78/43, auf das ich bislang keine Antwort er-

halten habe. Da seit meiner ersten Besprechung mit Ihnen und

Herrn Reichsleiter Bormann numehr vier Monate verstrichen

sind, bin ich leider außerstande, in der Angelegenheit noch

länger zuzuwarten. Die sachliche Notwendigkeit, die Verbes-

serung der autononen Besoldungsverhältnisse durchzuführen,

läßt keinen Tag mehr Aufechub zu. Jede weitere Verzögerung

würde zu einer schweren politischen Belastung führen, die

in keinem Verhältnia zu etwaigen fachlichen Bedenken der

Reichsressorts stände. Es ist mir nicht möglich, diese Ver-

antwortung auf mich zu nehmen. Ich habe mich deshalb ent-

schlossen, die Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse in der ven mir geplanten Form zu publizieren wnd noch

vor Weihnachten durchführen zu lassen. Ich hoffe, daß Sie

für meine schwierige Situation und für mein Bestreben, der

Gegenseite keinen Propagandastoff an die Hand zu geben, Ver-

ständnis haben. Notfalls werde ich meine Maßnahmen vor dem

Führer vertreten.

Mit verbindlichen Grüßen und

HeilHitlerl

Ihr sehr ergebener

gez. Frank.

2.)

Wv. nach Abgang bei mir.

Wiederoorgelegt am
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1
l.Eine Aufstellung über die Zahl der öffentlichen Bedienste=
nten im prakmatikalen (regulierten) Dienstverhältnis
 in der Protektoratsverwaltung und deren Unternehmungen,
Anstalten usw. nach dem Stand vom 1. Oktober l943, geglie=
n* dert nach Laufbahnen und Besoldungsgruppen.
2.Eine Gegenüberstellung der Bezüge nach den Richtlinien
Über die Ausgleichszulage zu den nach dem Plan des
Staatsministeriums vorgesehenen neuen autonomen Bezügen.
TS
Aus der Gegenüberstellung der Bezüge nach den Aus=
gleichszulagen- Richtlinien zu den in Aussicht genommenen
neuen autonomen Bezügen ergibt sich, dass die neuen auto=
nomen Bezüge in den folgenden Fällen über den Bezügen
nach den Ausgleichszulagen-Richtlinien liegen:
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d)in der Dienstklasse Iv, Besoldungsgruppe 4
(in allen Stufen),
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(in allen Stufenl,
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Die angeführten Überschneidungen ergeben sich zum
fm
Teil daraus, dass beim Vorschlag für die neue autonome
Besoldung auf der Reichsseite eine günstigere Ver=
gleichsgrundlage gewählt wurde als in den Ausgleichs-
D6T
zulagenrichtlinien vorgesehen ist. Zum Teil sind sie
darauf zurückzuführen, dass nach den Ausgleichszu=
lagenrichtlinien das Besoldungsdienstalter nicht nach
den allgemeinen Bestimmungen des Reichsbesoldungs=
BE
rechts, sondern nach dem Lebensalter festgeetzt wird.
Joh habe nach Fertigstellung der erwähnten Aufstellungen
-mit Zustimmung des Ministeramts - das Reichsfinanz=
ministerium fernmündlich gebeten, die angekündigten Be=
auftragten anfang nächster Woche hierher zu entsenden.
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Der Deutsche Staatsminister.

27. Oktober 1943.

(p.d.)

St.M. 117/78/43.

1.) An Herrn

Mgy.30.883 Q

pan dan

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Erwiderung Ihres Schreibens vom l3.l0.d.Js. - Zeichen

Rk. llo7o C, die Verbesserung der autonomen Besoldungs-

verhältnisse betreffend, übersende ich zur Vorbereitung

der demnächstigen Sachbearbeiterbesprechung einen Vermerk

des Leiters der Aöteilung Finanz meines Ministeriums sowie

je ein Heft mit Tabellen und Hilfstabellen, denen ich die

Einzelheiten der beabsichtigten Regelung zu entnehmen bit-

te. Die gleichen Unterlagen habe ich den Herren Reichsmini-

stern der Finanzen und des Innern übermittelt. Ich wäre

dankbar, wenn nunmehr die in Aussicht genommene Bespre-

chung baldigst anberaumt werden würde.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

2.)
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Der Deutsche Staatsminister.

27. Oktober 1943.

St.M.117 a/78/43.

Verbesserung der autononen Besoldungsverhältnisse.

Ohne.

Anlagen: Ein Vermerk sowie je ein Heft mit Tabellen und Hilfstabellen.

2.) An den

Herrn Reichsminister der Finanzen,

3 0. X. 1943

Berlin W 8,

Wilhelmplatz l.

In der einschlägigen Angelegenheit, deren Stand ich als

bekannt voraussetzen darf, wird demnächst eine Besprechung

in der Reichskanzlei stattfinden. Zur Vorbereitung der Be-

sprechung übersende ich die Ab■chrift eines Vermerks des

Leiters der Abteilung Finanz meines Ministeriums sowie je

ein Heft mit Tabellen und Hilfstabellen, denen ich die

Einzelheiten der beabsichtigten Regelung zu entnehmen bitte.

3.)
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Der Deutsche Staatsminister.

27. 0ktober 1943.

St.M. 117 b/78/43.

Verbesserung der autonomen Besoldungsverhältnisse.

Ohne.

Anlagen: Ein Vermerk sowie je ein Heft mit Tabellen und Hilfstabellen.

3.) An den

3 0. X. 1943

Herrn Reichsminister des Innern,

Berlin NW7,

Unter den Linden 72.

In der einschlägigen Angelegenheit, deren Stand ich als

bekannt voraussetzen darf, wird demnächst eine Besprechung

in der Reichskanzlei stattfinden. Zur Vorbereitung der Be-

sprechung übersende ich die Abschrift eines Vermerks des

Leiters der Abteilung Pinanz meines Ministeriums sowie

je ein Heft mit Tabellen und Hilfstabellen, denen ich die

Einzelheiten der beabsichtigten Regelung zu entnehmen

bitte.

4

4.)



Der Deutsche Staatsminister.

27. Oktober 1943.

(p.d.)

St.M. 117 c/78/43.

1943

4.) An

4-Obersturmbannführer Dr. Brandt,

3 0.

Persönlicher Stab Reichsführer-i,

Feldkommandostelle.

Lieber Kamerad Brandt !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse beziehe ich mich auf Ihr Fernschreiben vom 7.l0.d.Js.

- Nummer 435 und teile mit, daß ich bereits bei dem Herrn

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei angeregt hatte,

Se t d   ae

den Vorsitz seines Referenten stattfinden zu lassen, an

der ausser meinem Sachbearbeiter Vertreter der Herren

Reichaminister der Pinanzen und des Innern teilnehmen soll-

ten. Unter diesen Umatänden habe ich die Besprechungsunter-

lagen - bestehend aus einem Vermerk des Leiters der Abtei-

lung Pinanz meines Ministeriumgsgowieuge éinem Heft mit

Tabellen und Hilfstabellen - den Herrn Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei sowie den Herren Reichsministern

der Finanzen und des Innern unmittelbar zugeleitet. Die

gleichen Unterlagen stelle ich Ihnen zur Verfügung und

wäre dankbar, wenn Sie im Bereich des Reichsministeriums

des Innern dafür sorgen würden, daß die Unterlagen nicht

nur beschleunigt durchgearbeitet werden, sondern daß auch
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(.B.q)

meinen Vorschlägen, die von wohlerwogenen politischen

Erwägungen bestimmt sind, zugestimmt wird. Die Durch-

führung der Besoldungsverbesserung im Protektorat ist

zur Erhaltung der Arbeitsintensität der autonomen Be-

amtenschaft unerläßlich.

i JeT/2 TH ITOH

Ihr

5.) Zum Vorgang.

-

8
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag,den N8.0ltober 1943

An

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

Ministeramt

im

Hause

Eing.: 18. OKT. 1943

Ich schlage vor:

1.) Ministerialrat S c h m e i s s e r den Vermerk vom 8.9.1943

und die Hefte mit Tabellen und Hilfstabellen (Anlagen l und 2

zum Vermerk) zurückzugeben nit den Auftrag, beschleunigt je

5 Abschriften herstellen zu laasen. Von dem Vermerk sind die

braun eingeklammerten Teile in die Abschriften nicht zu über-

nehmen. Das Photokopieverfahren ist schon deshalb ungeeignet,

weil in den Tabellen mit Schwarz- und Rotschrift gearbeitet

werden muss.

2.) Ministorialrat S c h m e i s s e r Thotokopien des Schrift-

wechsels mit I a m m e r s zur Verfügung zu stellen.

3.) Die im Entwurfanliegenden Schreiben abzusenden.

Miun

St.M. πD-49 l/43
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E ntwurf

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den

Oktober 1943

für Böhmen und Mähren

I =)

An

den Herrn Reichsminister

und Chef der Reichskanzlei

Dr. La mm e r s

in

BerlinW 8

Voßstrasse 6.

Betrifft: Besoldungsverhältnisse im Protektorat.

Auf das Schreiben vom l3.de.Mts.

- Rk 11070 G -

- 3 Anlagen -

In Erwiderung Ihres nebenbezeichneten Schreibens

übersende ich zur Vorbereitung der demnächstigen Sach-

bearbeiterbesprechung Abschrift eines Vermerks des lei-

ters meiner Abteilung Finanz sowie je l Heft mit Tabellen

und Hilfstabellen, denen ich die Einzelheiten der beab-

sichtigten Regelung zu entnehmen bitte, Die gleichen

Unterlagen habe ich den Herren Reichsministern der Fi-

nanzen und des Innern übermittelt. Ich wäre dankbar,

wenn nunmehr die in Aussicht genommene Besprechung bal-

digst anberaumt werden würde.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

2)

An

den Herrn Reichsminister der Finanzen

in

Be rli n W 8

Wilhelmsplatz l-2

Betrifft: Besoldungeverhältnisse im Protektorat.

- 3 Anlagen -

In der nebenbezeichneten Angelegenheit, deren Stand

ich als bekannt voraussetzen darf, wird demnächst eine

Bespreehung in der Reichskanzlei stattfinden. Zur Vor-

bereitung der Besprechung übersende ich Abschrift eines

Vermerks



63a

-2 -

Vermerks des Leiters meiner Abteilung Finanz sowie

je 1 Heft mit Tabellen und Hilfstabellen, denen ich

  aa d 

nehmen bitte.

3.)

An

den Herrn Reichsminister des Innern

in

B e r l i n NW 7

Unter den Linden 72

Betrifft: Besoldungsverhältnisse im Protektorat.

- 3 Anlagen -

In der nebenbezeichneten Angelegenheit, deren

Stand ich als bekannt voraussetzen darf, wird dem-

nächst eine Besprechung in der Reichskanzlei statt-

finden. Zur Vorbereitung der Besprechung übersende

ich Abschrift eines Vermerks des Leiters meiner Ab-

teilung Finanz sowie je l Heft mit Tabellen und Hilfs-

tabellen, denen ich die Einzelheiten der beabsichtig-

ten Regelung zu entnehmen bitte.

:
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Prag, 8. September

1943

() EV/LS-000V-PIIA

Betrifgt: Vorgchlag fur die Verbescerung der Bezüge der Uffent-

lichen Bediemteton des Proteltorato

Ich bitte, die für die Üffentliohen Bedionoteten des

Protoktorete vorgeschlagonon nouen Beztge aus den anliegenden

Tabollen A-T zu ontnohnon, Ich bemerke dazu das folgonde:

1) Auocangopunkt fur den Vorschlags

Ich bin bei meinen Vorschlag davon ausgegangon, dass

das bisherige autonome Begoldungesysten aufrecht bleibt und le-

diglich die bisherigen Bezüge durch neue Bezüge ereetst verden

sollen, Ieh habe deshalb zur Aucarbeitung meinee Vorsehlage die

derzeitigen Bezüge der autononen Bedienoteten mit den Bezügon

der sachlich vergleichbaren Reichsbeamten verhlichen und die

nouen Bezüge durch Zuschlige zu den derzeitigen Bosügen fest-

gesetst. Die Spanne zwischen den derseitigen Protektoratsbezl-

gen und den vergleichberen Reichsbezügen ist in don einzelnen

Besoldungegruppen verschieden hoch. Der Zucchlag konnto donge-

mäee nicht für alle Besoldungegruppen einheitlich festgelegt

werdon, sondern musste entoprechend der unterechiedlichen Spanne

zwiechen Protoltoratsbesügon und Reichsbezügen gestaffelt wer-

dene

Der Vergleich swiachon don Protektoratobozügon und don

Reichobezügen und die danach von mir vorgesehonen Vorbescerun-

gon orgebon sich aus den anliogenden Hilfstabellon I - Xxl. Die

in diesen Hilfetabellen ormittelton Vorbesserungen bilden die

Grundlage fur die Fostsetsung dor vorgesehlagenen neuen Bezüge

in don Tabellon A - T. Das Ergobnis dor Berechnungon in don

Hilfotabellon konnte nicht ohne veiteres als neue Protektorats-

besoldung übernommen verden, da sich durch don prosentualen

Zuschleg oinersoite in Einselfillon Uborechneidungen mit don

Besügen der vergloichbaron Reichabeanten, andererseits gewisse

Unotimnigkeiton in Aufbeu der Besllge orgaben. Diese unbedouton-

don Mingel der Hilfotabellen wurden bei Ausarboitung der neuen

Becoldungselltse in den Tabellen A - T bobeitigt. Die in den Ta-

bellen A - T vorgeschlagenen nouen Besoldungssitse überschneie
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don sich in keinen Fall mit don Bosügen der voreloichboren

Reichsbeantens cowoit derartige Überschneidungen nicht schon

bei den bisherigen Protektoratsbezügen vorlagon. Diese Über-

schneidungen, die sich nur in wonigen Einzelfallen herausstola-

ten, wurden auch in die neuon Bezüge übernommen, un oin Absin-

ken der Bedienoteten in ihren derzeitigon Bezügen zu vermeidon.

Die nach den vorangeführton Verfahren gevonnonen

neuen Gooamtbeztge mucston auf die cinzelnon Besoldungebestand-

teile des Protoltoratebesoldungosyotoma (Grundgehalt, Punktions-

gohalt, Altivitätsgebühr) aufgoteilt werden. Eo musete dabei

darauf Bedacht gonommon vorden, dass ebensowonig wie bein Gesant-

gehalt auch bei der Festssetsung des Grundgohalts und dos Funk-

tionsgohalts (Ponsionogrundlege) keine Überschnoidungon mit don

vorgleichboron Reichsponsionen ointreten. Es konnte deshalb die

Verbesserung nicht gleichmissig auf die einzelnen Besoldungobe-

otandteile verteilt verden. Ee musste vielnehr ein grosser Teil

dor Verbosserung euf die nichtruhogohaltofühige Aktivitätegebühr

Die nouen Gesantbestge und danit auch die neue Aktivi-

tütagebühr wurden fur die Ortaklasse A orrechnet. Die Gesantbe-

zige in don Orteklassen B, C und D unterocheiden sich von den Be-

zügon in der Ortoklaose A nur in dor Hühe der Altivitütogebühr.

Die Aktivitültsgebühr in don Orteklassen B, C und D wurden ent-

oprechend der Spanne zu den vergleichbaren Reichobesügen durch

einen allgemeinon prosentualen Abochlag von der Alrtivitütogebühr

der Ortoklasge A ermittelt. Die Aktivitütsgebühren in den Orteklas-

sen B, C und D sollen sich su don Aktivitätogebthron dor Ortg-

klasse A wie 100 : 86 : 72 : 58 verhalten. Es ergibt oich daboi

allerdinge das folgonde:

a) Dio Verbosserung der Gesantbesüge in den Ortaklassen B, C und D

iot un etva 6 - 8 v.ll. niedrigor alo in dor Ortaklaose A.

b) In den venigen Fallen, in donen schon bei don bisherigon Be-

zügen Überschneidungen mit don Reichorecht vorliegen, würdon

die nevon Boztge untor die dorsoitigen Bozuge oinken. Un die-

ses zu vormeiden, mues in die Nourogolung ein Zusats oufgenon-

nen werden, dass kein Beenter in Zusanmenhang mit der Neure-

golung veniger Bestge orhalten darf, ale or sehon derzeit het

("Besitzotandwahrund).

Ee wire möglich, dae Festsotsung dor Altivitltogebühr

in den OrteklassenB, C ungfrntcht auf den vorangoführten Wog

58862
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vorzunohmen, sondern fur jede dieser Ortoklassen eigene Tabel-

lon mufzustollen,Ee könnto dabei ein Absinken in don derzeiti-

gon Besügen vermieden werden, ohne atsdrüeklich einon Zusatz

übor die Besitsstendwahrung in die Nouregelung aufnohmen zu

milesen.

Ich bin bei mcinon Vorschleg davon ausgegengen, dass

die Nourogelung der Besüge auch eine Vereinfachung der Verval-

tungearbeit mit sich bringen und ein klares Bild über die Besol-

dungsverhältnisee dor autonomon Bedieneteten goben soll. Ich

habe deshalb die dorzeitigon Teuerungszulagen in die neuen Be-

züge eingebaut und die Aufhobung des dorsoitigon Pensionsbei-

troge unterstellt.

2) Ercebnie:

a) Augmnos der Verbocserungs

Die aktiven Besüge der autononen Bediensteton verden

dureh don Vorschlag in Durchschnitt der Bosoldungogruppen um

20; verbessert. Die Pensionon der nach Inkrafttreten der Rege-

lung in Ruhestand tretenden Bediensteten verbessern sich un

durchschnittlich l8%. Der Unterschied im Ausmass dieser beiden

Vorbesserungen erklärt sich aus den unter Abschnitt 1) Absatz 3

angegebonen Gründon.

Die nouen Bezüge der aktiven Bedienstoten und die

nouen Pensionon überschreiten, wie bereits ausgeführt, in keinen

Fall die Bezüge der sachlich vorgleichbaren Reichobeemten. Es

verdon allerdings in einzelnen Besoldungegruppen die neuen Be-

züge und neuen Pensionen höher soin als die Bezüge und Pensio-

non dor doutschon cutonomen Bediensteten nach den Ausgleiohg-

sulegenrichtlinion. Diese Auowirkung ergibt sich daraus, dase

für die Festaetsung der nouen Bezüge ein günotigerer Vergleich

zu den Reichsbeanton gewtihlt wurde, als or in den Ausgleiche-

zulagenriehtlinion festgelegt ist. Diese Bediensteten verden

deshalb durch die Neuregelung vom Proteltorat höhere Bezüge er-

helten, als sie von Reich nach don Ausgloichesulagonrichtlinien

bekonmon.

Die Verbesserung der neuon Aktivbesüge in den Besol-

dungogruppen und das eich daraus ergobende Durchschnittover-

hilltnis zu den Reichobesügen iet aus don Hilfstabellen I - XXI

zu erschon.
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Dio vor Inkrefttreten der Nouregelung in Ruhestand

versetston Bedionoteton (Altpensiontre) sollon on der Verbes-

serung dor Bosüge (Ponsionon) nicht teilnehmen. Die Altpensiontire

C        d

re Peneionen als die vom Reich Jetreuton deutochen Ruhestündler

dor früheren Tscheeho-Slovakiochon Republik. An einer Pensiong-

vorbesserung für diese Bediensteton vürden ausserden alle aus

politiechen Gründen ponsionierten Bodiesteton teilnehmen.

Eine allgomoino Pensionsverbescorung der Altpeneioniire

orseheint m.l. aus den voretchenden Gründen nicht sveclmlissig.

Eine dorortige Verbescerung kÜnnte meiner Ancicht nach nur cuf

Einzelfulle abgestellt werdon, wobei für die Durchfuhrung dor

Verboeserung allgomeine Richtlinien hereusgegeben vorden könnten.

3) Einselbomerkungen:

a) Hochschulprofessoren und Hochochulageietenten:

Für die Hochsohulprofessoren und Hochschulassistenton

ist im Einvernehmen mit der Abteilung Schulwesen keine Besoldungs-

   r d qz

sichtigt, die derseit noch vorhandonen Hochschulprofegsoren und

Hochschuloooigtenten in andore Beamtengruppen zu überführen oder

zu pensionicren, sodass eine Besoldungoverbescerung fur diese Grup-

pe keine Bedoutung nohr hlitte. Sollto aber trotzden auch für diece

Bediensteton oine Besoldungeverbessorung gewinscht verdon, so ver-

den die dazu orforderliehen Unterlagen nachgereicht.

b) Protoktorotepolisoi und Regierungptruppes

Für die Protektoretopolisei sind in Einvernehmon mit den

Befehlshaber der Ordnungepolizei bein Deutschdn Staataninioter fitr

Bühmen und Mühren cinheitliche Besüge vorgesehen worden. Die bis-

-  o d d z  

oütsen besoldoten Angehürigen der Protoltoratopolisei collen da-

noch in Zukunft einheitlich behendelt verden.

Die fur die Protektoratepolisei vorgeschlagene Besoldung

coll in Einvernehmen mit den Vehrmachtbevolimiiohtigten euch für die

t dnas

BierBessidungoneuregolung wird dnnach für Polizei und

Regiorungstruppo eine einh lelche Besoldung bringon.

58861
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Anlage 3.

Schreiben:

An den

Herrn Staatspräsidenten Dr. Emil H á c h a ,

Prag

IV

Burg.

Sehr geehrter Herr Staatspräsident !

Ich bin damit einverstanden,daß die Bezüge der

Protektoratsbediensteten im aktiven Dienst mit Wirkung vom

........ auf die aus den anliegenden Tabellen er=

sichtlichen Bezüge erhöht werden. Die Tabellen enthalten

die Monatsbezüge für einen Verheirateten ohne Kinder mit

der Aktivitätsgebühr für die Ortsklasse A. Die Aktivitäts=

gebühr für die Ortsklassen B,C und D wäre derart festzu=

setzen,daß in B 86%, in C 72% und in D 58% der für die

Aktivitätsgebühr der Ortsklasse A festgesetzten Beträge vor=

gesehen werden. Durch diese Staffelung der Aktivitätsgebühr

darf jedoch kein Bediensteter weniger Bezüge erhalten,als er

bisher bezieht.

Der derzeit vorgesehene Pensionsbeitrag und die

derzeitig vorhandenen Teuerungszulagen sowie die Richter=

zulage und die bei der Protektoratspolizei und Regierungs=

truppe vorgesehenen Dienstzulagen,Wachzulagen usw.wären -

mit Ausnahme der Funktionszulagen bei der Regierungstruppe-

aufzuheben.

Ich bitte, die zur Durchführung dieser Verbesserung

erforderlichen Maßnahmen möglichst bald zu veranlassen.Es wäre

jedoch dabei von einer Änderung des derzeitigen Besoldungs =

systems,soweit es sich nicht aus den vorstehenden Ausführungen

ergibt,abzusehen.

Ich bin weiter damit einverstanden,daß auch die

Ruhebezüge der vor dem Inkrafttreten der Gehaltsneuregelung

in den Ruhestand getretenen Bediensteten in Einzelfällen er=

höht werden.Ich bitte,dazu Richtlinien ausarbeiten zu lassen

und sie mir vor ihrer Verabschiedung vorlegen zu lassen.
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Anlage 4.
ampaaracsaandoo
Geheim
vom ……...........1943
über die Neuregelung der Bezüge der Protektoratsbe=
diensteten und gewisser anderer öffentlicher Bediensteter.
Die Regierung des Protektorats Böhmen und Mähren
verordnet auf Grund des § 1 Abs.l der Verordnung des Reichs=
protektors in Böhmen und Mähren vom 12.Dezember 1940 (voBl.
RProt. S. 604 ) über die Verlängerung und Abänderung einiger
Bestimmungen des Verfassungs - Ermächtigungsgesetzes vom
15.Dezember l938 (Slg. 130) in der Fassung der Verordnung vom
27.Februar 1942 (VoBl. RProt. S. 42 ) :
§1
Die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 3, 11 Abs. 2, 12 Abs. 3,
27,28, 40 Abs. 3, 38 Abs. 2, 41, Abs.1, 69 Abs. 2,3 und 4,
73,74 Abs.1, 75 Abs.1, 76 Abs. 1, 100, Abs.1 103 Abs.1,
104, Abs.1, 113, 114 Abs. 1, 132, 133. Abs.1 des Gesetzes vom
24.Juni 1926 Slg.Nr. l03/26 betr.die Regelung der Besoldung
und einiger Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten (Besol=
dungsgesetz) erhalten die folgende Fassung.
$§8$
(3)Für die Ortsklasse A gelten folgende Jahresbeträge:
Dienst=
in der l.Hälfte
in der 2.Hälfte
klasse
der festgesetzten Anwärterzeiten
K
(§ 7, Abs.5 ) K
la
30.720-
30720
Ib
28.560-
30.720
1c
22.680--
24.000-
II
20.820--
23.160.--
III
20.400--
21.840.--
IV
20.160-
21.480.--
usf.
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( in gleicher Weise wären auch in den übrigen Gehaltsbe=

stimmungen die neuen Bezüge einzubauen ).

§

§ 7 der Regierungsverordnung Slg.Nr.380/38 über die Ver=

pflichtungder Bediensteten zur Zahlung des Pensionsbeitrags

und §§ 1 - 3 der Regierungsverordnung vom 1.4.1941, Slg.

Nr.l26/l94l, über die Neuregelung der Vorschriften über die

Teuerungszulagen und die Ergänzungszulagen der Protektorats-

und gewisser anderer öffentlicher Bediensteter,treten außer

Kraft. § 4 der Regierungsverordnung vom 1.4.194l Slg.Nr.

126/l94l tritt für die Bediensteten,deren Bezüge durch

diese Verordnung neu geregelt werden, außer Kraft.

§

Diese Regierungsverordnung gilt für die am l. ......

1943 im aktiven Dienst stehenden Bediensteten des Protekto=

rats,seiner und der von ihm verwalteten Unternehmungen,Stif=

tungen,Anstalten und Fonds.

§

Die Regierungsverordnung tritt am l. .............1943

in Kraft. Sie wird von allen Mitgliedern der Regierung durch=

geführt,insbesondere auch hinsichtlich der etwa erforderlichen

Anpassung der Bezüge der übrigen öffentlichen Bediensteten

an die in dieser Verordnung getroffenen Regelung.



nister

17. OKT. 1943

Der Reichsminister und Chef

Berlin W8,den 13. Oktober 1943

Voßstraße 6

der Reichskanzlei

Rk. 11070 C

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn 4-Obergruppenführer Karl-Hermann F r a n k

Prag

Betrifft: Besoldungsverhältnisse im Protektorat.

Ihr Schreiben vom 30. September 1943 - St.M.78/30/43 -.

Sehr verehrter Parteigenosse Frank!

Ich habe davon Kenntnis genommen, in welcher Weise Sie die

Angelegenheit weiter zu behandeln gedenken. Die Frage, ob für die

Neuregelung der Besoldungsverhältnisse in der autonomen Protektorats

verwaltung das Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Reichsres-

sorts erforderlich ist oder nicht, wird man nach meiner Auffassung

dahingestellt lassen können. Fraglos scheinen mir aber diese Stel-

len an der zu treffenden Regelung ein so starkes Interesse zu haben,

daß man ihnen ausreichende Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Auf-

fassung wird geben müssen. Dies einmal deshalb, weil die Neurege-

lung der Besoldungsverhältnisse in der autonomen Protektoratsver-

waltung geeignet ist, Auswirkungen nicht nur auf die Besoldungsver-

hältnisse aller deutscher Bediensteten im Protektorat, sondern auch

auf das innerdeutsche Besoldungssystem zu zeitigen. Zum anderen ist

das Reich an dieser Regelung auch wegen der dadurch unter Umständen

bedingten Schmälerung des Matrikularbeitrags des Protektorats stärk-

stens interessiert.

Wie ich Ihnen bereits mit meinem Schreiben vom 2l.September

1943 - Rk. l0482 C - mitgeteilt hatte, haben sich die Reichsminister

St.M.$πQ-49k/43
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Reichsminister der Finanzen und des Innern ihre endgültige Stel-

lungnahme vorbehalten, bis ihnen die Vorschläge für die Besol-

dungsaufbesserung im einzelnen bekannt werden. Ich hatte Ihnen

dementsprechend anheimgestellt, den beiden Ministern die beab-

sichtigte Regelung in einzelnen mitzuteilen und auch meinerseits

um Übermittlung Ihrer Entwürfe gebeten mit den Bemerken, daß ich

selbst eine abschließende Äußerung darüber, ob Bedenken gegen

die geplante Neuordnung beständen, erst nach Kenntnis der Einzel-

heiten abgeben könnte. Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß

vor Weiterem eine Mitteilung der Entwürfe an die Beteiligten er-

folgen sollte. Zur Anberaumung der von Ihnen vorgeschlagenen

Sachbearbeiterbesprechung bin ich gern bereit, glaube jedoch,

daß gerade eine solche Erörterung durch eine vorherige Übermitt-

lung der Entwürfe vorbereitet werden muß. Da Sie im Schreiben vom

10. September 1943 mitgeteilt haben, daß die Vorbereitungen für

die Besoldungsverbesserung bereits zum Abschluß gelangt seien,

dürften wohl Schwierigkeiten wegen einer entsprechenden Unter-

richtung der Beteiligten nicht bestehen.

Im Interesse der allseits gewünschten Beschleunigung der

Angelegenheit wäre ich daher dankbar, wenn Sie zunächst der in

meinen Schreiben vom 2l. September l943 geäußerten Bitte um Mit-

teilung der erforderlichen Einzelheiten entsprechen würden.

Heil Hitler!

5883

Ihr sehr ergebener
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ERLEDIGUNG FUEHREN KANN, ERSCHEINT ES I NOTWENDIG,

DASS SIE, OZERGRUPPENFUEHRER, DEN PLAN,

WIE SIE SICH DIE

DEN BETEILIGEN STELLEN

REFORM IN IHREN EINZELHEITEN DENKEN,

MOEGLICHST UMGEHDN ALS

BESPRECHUNGSUNTERLAGE ZUR VERFUEGUNG

STELLEN. ICH BITTE

DESHALB, IHREN ENTWURF DER BESOLDUNGSREFORM

ZU HAENDEN DES

REICHSFUEHRERS IN JE EINEM STUECK FUER DIE

REICHSKANZLEI, DAS REICHSFINANZMINISTERIUM UND DAS

REICHSINNENMINISTERIUMZU UEBERSENDEN. ICH WERDE FUER DIE

UMGEHENDE

WEITERLEITUNG SORGEN UND BEI DER GELEGENHEIT

NORHMOS

AUF EINE BESCHLEUNIGUNG HINWIRKEN.

HEIL HITLER

R.BRANDT

SS-OBERSTURMBANNFUEHRER+

+

58830
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4-ogruf.

30. September 1943.

St.M.78/30/43.

\

1.) An Herrn

1. X. 1943

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Für Ihr Schreiben vom 21.9.ã.Js. - Zeichen Rk.l0482 C

in Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse danke ich verbindlich. Ich habe mit Interesse davon

Kenntnis genommen, daß die Herren Reichsminister der Fi-

nanzen und des Innern zwar die Notwendigkeit einer Verbes-

serung der autonomen Besoldungsverhältnisse grundsätzlich

anerkennen, gleichzeitig jedoch der Auffassung Ausdruck

gegeben haben, daß in den Richtlinien über die Gewährung

von Ausgleichszulagen die Vergleichsstufen im allgemeinen

nicht zu niedrig gewählt seien. Wie ich bereits in der Be-

sprechung mit Ihnen und Herrn Reichsleiter Bormann betont

und in meinen vorausgegangenen Schreiben an Sie näher dar-

gelegt habe, bin ich im Gegensatz hierzu der Auffassung,

daß das Vergleichssystem der Ausgleichszulage keinen ge-

eigneten Maßstab für die autonome Besoldungsaufbesserung

bilden kann, Bei der Übernahme dieses Vergleichssystems

wäre übrigens eine wirksame und damit politisch Erfolg

versprechende Besoldungsaufbesserung unmöglich.

Angesichts des mit Ihnen und Herrn Reichsleiter Bormann

seinerzeit über diese grundsätzliche Frage erzielten
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Einverständnisses und im Hinblick auf die Tatsache, daß

es sich um eine ausechließlich den autonomen Sektor berüh-

rende Angelegenheit handelt, vermag ich eine Notwendigkeit,

insoweit das Einvernehmen auch mit den für die Besoldung

im deutschen Sektor zuständigen Reichsressorts herzustellen,

nicht zu erkennen. Ich bin jedoch bereit, zwecks Zerstreu-

ung der geäußerten Bedenken Aufschluß über die Einzelheiten

der beabsichtigten Regelung zu geben. Eine schriftliche

Erörterung erscheint mir - zumal mit Rücksicht auf die be-

sondere Eilbedürftigkeit der Angelegenheit - unzweckmässig.

Ich erlaube mir deshalb den Vorschlag, daß in der Reichs-

kanzlei unter dem Vorsitz Ihres Sachbearbeiters ehestens

eine gemeinsame Besprechung stattfindet, zu der ich meinen

Sachbearbeiter mit den erforderlichen Unterlagen entsenden

würde. Sollte es nicht gelingen, die Bedenken der Herren

Reicheminister der Finanzen und des Innern zu entkräften,

so müßte ich mir wegen der außerordentlichen Dringlichkeit

der Angelegenheit vorbehalten, eine Entscheidung des Pührers

unter politischen Gesichtspunkten zu erbitten.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hi/tler !

Ihr sehr ergebener

2.) Wv. am 15.10.1943 bei mir.



Der Reichsminister und Chef

Berlin ws, den 21. September 1943

9a

der Reichskanzlei

(Bma)

DF

Rk.10482 C

Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen

bei weiteren Schreiben anzugeben.

9{24/9

Schnellbrief

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn H-Obergruppenführer Karl Hermann F r a n k

Prag

Betrifft: Besoldungsverhältnisse im Protektorat.

Zum Schreiben vom l0.September 1943

nisteramt

- StM 30/43 StS 400/43 -.

:

24.SEP.1943

Sehr verehrter Parteigenosse Frank!

Die Reichsminister der Finanzen und des Innern, die ich

Ihrer Anregung entsprechend von der beabsichtigten Verbesserung

der autonomen Besoldungsverhältnisse im Protektorat verstän-

digt hatte, haben mir ihre Stellungnahme jetzt zugehen lassen.

Beide Reichsminister haben die Notwendigkeit einer solchen Be-

soldungsaufbesserung grundsätzlich anerkannt; sie haben jedoch

Bedenken in der Richtung geäußert, daß bei der Gewährung

gruppenweiser Zuschläge zu den Protektoratsgehältern Fälle

eintreten können, in denen die Protektoratsbezüge die ver-

gleichbare Reichsbesoldung übersteigen. Übereinstimmung besteht

mit Ihnen in der Auffassung, daß in allen Fällen die Reichs-

besoldung obere Grenze für die Besoldungsaufbesserung bleiben

muß

St.M.v2 -49 i/43

6670 40 2D

EY 927. 
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muß. In diesem Zusammenhang haben beide Reichsminister ihrer

Auffassung Ausdruck gegeben, daß die Vergleichsstufen in den

Richtlinien über die Gewährung von Ausgleichszulagen an die

deutschen Bediensteten der autonomen Protektoratsverwaltung

vom 12.August 1940 nebst den späteren Anderungen im allge-

meinen n i c h t zu niedrig gewählt worden sind. Bei der

Bemessung der Ausgleichszulagen in den erwähnten Richtlinien

sind grundsätzlich die Reichsbesoldungsgruppen zu Grunde ge-

legt worden, in die die Bediensteten der autonomen Protek-

toratsverwaltung entsprechend ihrer Vorbildung und Ausbildung

sowie nach dem Amtsinhalt der von ihnen bekleideten Dienst-

posten entsprechend den Bewertungsrichtlinien des Reichs ein-

zureihen waren. Nach übereinstimmender Auffassung der genann-

ten beiden Ministerien wird beim Vergleich der einzelnen

Dienstposten mit den entsprechenden Gruppen der Reichsbesol-

dungsordnung nur in wenigen Fällen eine Anderung eintreten

können. Die Reichsminister der Finanzen und des Innern haben

sich ihre endgültige Stellungnahme vorbehalten, bis ihnen die

Vorschläge für die Besoldungsaufbesserung im Protektorat im

einzelnen bekannt sind. Ich selbst vermag eine abschließende

Äußerung darüber, ob Bedenken gegen die geplante Neuordnung

bestehen, ebenfalls erst nach Kenntnis der für die Durch-

führung der Besoldungsaufbesserung geplanten Einzelheiten

abzugeben. Ich wäre daher für die tunlichst baldige Über-

mittlung der entsprechenden Entwürfe dankbar.

Um die weitere Behandlung der Angelegenheit nicht zu

verzögern, darf ich ergebenst anheimstellen, den Reichs-

ministern der Finanzen und des Innern die beabsichtigte

Regelung_
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Regelung in ihren Einzelheiten alsbald mitzuteilen und etwai-

ge Verschiedenheiten der Auffassung in unmittelbarem Benehmen

mit ihnen zu klären. Sollten sich dabei Schwierigkeiten er-

geben, so bin ich gern bereit, mich an der Erörterung der

zu klärenden Fragen zu beteiligen.

Ich habe die Reichsminister der Finanzen und des Innern

verständigt.

Heil Hitler!

searud

Ihr sehr ergebener
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44-Ogruf.

10. September 1943.

St.M.30/43/st.s.400/43.

1943

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstraße 6.

Sehr verehrter Herr Reicheminister !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse teile ich im Nachgang zu meinem Schreiben vom l8.8.

d.Js. - Zeichen St.S.400/355/43 mit, daß die Vorbereitun-

gen für die Besoldungsverbesserung nunmehr zum Abschluß

gelangt sind. Ich beabsichtige, die erforderlichen ge-

setzlichen Maßnahmen zum 25.9.d.Js. in Kraft treten zu

lassen, damit die neuen Gehaltssätze bereits am l.lo.d.Js.

ausgezahlt werden können. Maßgebend hierfür ist die Er-

wägung, daß die derzeitige politische Situation im Protek-

torat die Durchführung der Besoldungsverbesserung als

zweckmässig erscheinen lëßt - und zwar umso mehr, als eine

starke Flüsterpropaganda in Beamtenkreisen mit dem Gerücht

spielt, die deutsche Führung traue sich unter den gegen-

wärtigen allgemein-politischen Verhältnissen nicht mehr,

die seit langem vorbereitete Besoldungsreform zu verwirk-

lichen. Demgegenüber muß eine völlig unbeirrte und plan-

volle Haltung auch in dieser Frage an den Tag gelegt wer-

den.

Die Grundsätze, nach denen die Besoldungsverbesserung er-

folgen soll, habe ich in meinem Schreiben vom 30.7.d.Js.

- Zeichen St.S.355/43 dargelegt. Ich möchte lediglich



49

- 2 -

nochmals hervorheben, daß die neuen Bezüge der aktiven

Bediensteten ebenso wie die neuen Peneionen in keinem

Fall die Bezüge der sachlich vergleichbaren Reichsbeam-

ten überschreiten werden. Der Mehraufwand für die Pro-

tektoratsverwaltung einschließlich ihrer Unternehmungen

wird aich auf 2 bis 2 1/2 Milliarden Kronen (200 bis 250

Millionen Reichsmark) jährlich belaufen. Dieser Mehrauf-

wand kann sich unter Umständen dadurch erhöhen, daß die

Selbstverwaltungsverbände und Gemeinden die Durchführung

einer ähnlichen Besoldungsverbesserung nicht aus eigenen

Mitteln decken können und Zuschüsse seitens des Protek-

torats verlangen. Dagegen sind Auswirkungen auf die Pri-

vatwirtschaft nicht zu erwarten, da hier angesichts der

vorausgegangenen Gehalts- und Lohnverbesserungen ein Zu-

stand erreicht ist, der den sozialen Anforderungen ent-

spricht. Die Besoldungsverbesserung bedeutet deshalb -

auch nach der Auffassung der zuständigen Sachbearbeiter

meines Miniateriums - keine Gefahr für die Währung oder

das Preisgefüge.

Ich darf Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, bitten,

mich baldmöglichst wissen zu lassen, ob gegen die geplan-

ten Maßnahmen Bedenken zu erheben sind.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

2.) Zum Vorgang.
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4-Ogruf.

18. August 1943.

St.S.400/355/43.

1.)

An Herrn

1 8. VIII. 1943

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstrasse 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Verbesserung der autonomen Besoldungsver-

hältnisse bestätige ich den Empfang Ihres Schreibens

vom l4.8.d.Js. - Zeichen Rk. 9l5o C.

Der voraussichtliche Mehraufwand im Protektoratshaus-

halt wird zwischen 2 bis 3 Milliarden Kronen - das

sind 200 bis 300 Millionen Reichsmark - jährlich lie-

gen.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

√

2.) Wv. am 25.8.1943 bei mir.

Wiedecuorgelegt am 25.8.43



Düco des Staatsfekretärs

boin Reichsprotektor

in Böhmen und Mäheen.

Eing. 18.AUG.1943

Der Reichsminister und Chef

Berlin W8,den 14. August 1943

der Reichskanzlei

Voßstraße 6

Sar 

Rk. 9150 C

dso  dae

die Anschrift in Berlin zu richten

An

den Staatssekretär beim Reichsprotektor Böhmen und Mähren

Herrn -Obergruppenführer F r a n k

Prag

Betrifft: Besoldungsverhältnisse im Protektorat.

6216

Auf das Schreiben vom 30. Juli 1943 - St.S. 355/43 -.

Sehr verehrter Parteigenosse Frank!

Ihrem Wunsche entsprechend, habe ich die Reichsminister

des Innern und der Finanzen von den Ausführungen Ihres Schreibens

vom 30. Juli l943 - mit Ausnahme der beiden letzten Absätze -

verständigt. Ich habe ihnen ferner anheimgegeben, zu der Ange-

legenheit mir gegenüber Stellung zu nehmen, falls sie dies für

erforderlich erachten, und ihnen mitgeteilt, daß Sie die Besol-

dungsverbesserung nach den von Ihnen dargelegten Grundsätzen

haben in Angriff nehmen lassen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

SOwnd

Ct. S.π2-499743
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Abteilung Finanz
19
1
Nr.VIId-4000-211
Tlahcen
10. AUG. 1943
Herrn
G
e i m !
Staatssekretär
684
Betrifft: Besoldungsverbesserung für die autonomen Bediensteten
Ich erstatte gemäß der Weisung vom 27.Juli 1943
St.S.IV D-49 d/43 über den Stand der Arbeiten für eine Besol-
dungsverbesserung der autonomen Bediensteten den folgenden
Bericht:
Es wurden zunächst Gegenüberstellungen über das Ver-
hältnis der derzeitigen Protektoratsbezüge (einschließlich
Teuerungszulagen) zu den Reichsbezügen ausgearbeitet um fest-
zustellen welche Aufbesserung der Protektoratsbezüge danach
möglich ist. Nach diesen Gegenüberstellungen können im Durch-
schnitt folgende Verbesserungen vorgenommen werden, ohne zu
einer Überschneidung mit den Reichsbezügen zu führen:
1. bei den Beamten der Dienstklassen I-IV
20 v.H.
2. bei den Beamten des Kanzleihilfsdienstes
25 v.H.
3. bei den Unterbeamten und Hilfsangestellten
26 v.H.
4. bei den Professionisten der Protektoraspost
26 v.H.
5. bei den Eisenbahngagisten ohne Dienstklasse
2o v.H.
6. bei den Unterbeamten und Hilfsangestellten
der Protektoratsbahnen
26 v.H.
7. bei den Professoren und Lehrern
22 v.H.
8. bei der Protektoratspolizei
18 v.H.
9. bei der Regierungstruppe (nach dem Vorschlag
des Wehrmachtbevollmächtigten keine Erhöhung
mit Rücksicht auf den schon bewilligten Mili-
tärzuschlag).
Es ergibt sich danach im Durchschnitt eine Erhöhung
der derzeitigen Protektoratsbezüge um etwa 23 v.H. Unter Zu-
grundelegung dieses Maßstabes beträgt das Mehr an Personal-
aufwand jährlich 1,6 - 2 Mia K. Dieser Mehraufwand würde sich
bei einer etwaigen Erhöhung der Bezüge der Ruhestandsbedien-
steten auf insgesamt 2 - 2,5 Mia K jährlich steigern. Dieser
Betrag entspricht etwa 25 v.H. der gesamten Steuerainnahmen des
Protektorats.
Ct.S.√2-49/430
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Der bisher noch nicht genehmigte Haushalt des Protektorats

weist im Jahr 1943 einen Fehlbetrag von mehr als 11 Mia K auf. Die-

ser Fehlbetrag würde unter Berücksichtigung des Mehraufwands für die

Gehalts- (Pensions-) verbesserung auf 13,5 Mia K steigen. Ebenso

wie der derzeit schon vorhandene Fehlbetrag müßte auch der durch

die Besoldungsverbesserung zusätzlich entstehende Fehlbetrag im

Anleihewege gedeckt werden. Die Unterbringung der erforderlich An-

leihewürde bei der derzeitigen Lage des Geld- und Kapitalmarkts keine

Schwierigkeiten bereiten.

Die obige Schätzung berücksichtigt nur den Mehraufwand,

der durch die Erhöhung der Bezüge der Protektoratsbediensteten ein-

treten würde. Es kann sich durch eine entsprechende Erhöhung der

Bezüge der Gemeindebediensteten noch ein weiterer Mehraufwand

-für das Protektorat ergeben, wenn die Gemeinden den durch die Ge-

haltserhöhung entstehenden Mehraufwand nicht selbst in voller Höhe

decken können und die Zuweisung des Protektorats aus diesem Grund

erhöht werden müssten. Ob und inwieweit sich aus einer Gehaltsver-

besserung der Gemeindebediensteten ein weiterer Mehraufwand für

das Protektorat ergeben wird, lässt sich zurzeit nicht übersehen.

Weiteres Arbeitsprogramm:

Es werden nunmehr neue Besoldungstabellen für die Protekte-

ratsbediensteten ausgearbeitet. Es müssen dabei die Besoldungen

der Bediensteten, für die nach den geltenden Bestimmungen besondere

Besoldungsordnungen bestehen (Richter, Lehrer, Regierungstruppe

und Polizei), in einen einheitlichen Rahmen gebracht werden.

Diese Besoldungstabellen sollen sodann den einzelnen Abtei

lungen des Reichsprotektors  zugeleitet werden,um ihnen Gelegen-

heit zu geben die besonderen Verhältnisse ihrer Fachverwaltungen

(z.B. Bahn, Post usw.) geltend zu machen.

Im Einvernehmen mit dem Hauptabteilungsleiter I:

Im Auftrag

empumfy

witre

58844
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Abteilung Justiz

Prag, den 3. August 1943

An

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

Duto das G'aalsfektetäes

im

Hause

be.t Feo p.o.ko.

in Bühm nua Mahren.

Betrifft: Besoldungsverbesserung der

Eing.:

3. AUG. 1943

Protektoratsbediensteten.

Zum Erlass des Herin Staatssekretärs vom

27.7.1943 - St.S. IV D - 49d/43 -

- 2 Anlagen -

Als Anlagen übersende ich Abschrift meines Schreibens an den

Hauptabteilungsleiter I samt Beilage mit der Bitte um Kenntnisnahme.

gez. Krieser.

Beglaubigt:

nm

Angestellte.

@.ND-49e/439



Abteilung Juetis

Vertraulichl

An

den Leiter der Hauptabteilung I

Herxn Oberregierungsrat Reischauer - persönlich -

im

Hause.

Betrifft: Besoldungeverbesserung der

Protcktoratsbediensteten.

Zum Erleas des Heren Staatssekretärs vom

27.7.1943 - St.S. IV D ~ 494/43 -

-1 Anloge-

Nach dem nebenbezeichneten Brlass sollen die Be-

züge sachlich vergleichbarer Reichebeamter die obere Grenze

der Begoldungsaufbesserung bilden. Als Anlage übersende ich

eine Aufstellung für den Justizbereich mit der Bitte, die

darin enthaltonen Vorochlge zu Grundezu legen.

Bei den Riuhtorn eiren die prozentunlen Zuschlöge

auch auf die Funkticnegebühr zu legen. Die mit Rogiezungs-

beschlues vom 16.1.1931 auf Grud ■os § 148 de0 Besoldunge-

gesetses geschaffenen Dienet- und Vorsitsenden-Zulngen sol-

len wie bisher neben der Übrigen Becoldung erhelten bleiben.

ges, Krieser,
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Tabelle vergleichbarer Reichs-und Protektorats-
Justizbediensteter.
Protektoratsjustizbedienstete:
Reichsjustizbedienstete:
Besol=
Besol=
Dienstbezeichnung
Dienst=
dungs=
Dienstbezeichnung
dungs=
Vorschlag
klasse
gruppe
gruppe
Sektionschef
I b
1
Ministerialdirigent
B 7 a
B7a
Ministerialrat
I b
2
Ministerialrat
Ala
Ala
Obersektionsrat
I b
3
Oberregierungsrat
A 2b
A 2 b
Administrativer
I b
3
Oberregierungsrat
A2b
Oberrat
Sektionsrat
I b
4
Oberamtsrichter
A2c1
A2c1
q2
I b
4
Regierungs-und
A2c1
Medizinalrat
Ministerialober=
q I
5
Regierungsrat
A202
kommissär
Justizoberarzt
I b
5
Regierungsmedi=
A2c2
A2c2
zinalrat
Seelsorger
I b
5
Pfarrer
12 c 2
Ministerial=
I b
6
Gerichtsassessor
Diäten
kommissär
A2c2
Justizarzt
I b
9
Medizinalassessor
Diäten
Diäten
A2c2
A2c2
Seelsorger
I b
6
Pfarrer
4202
- 2 
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Protektoratsjustizbedienstete:
Reichsjustizbedienstete:
=3Ug
tions=
Besol=
Dienstbezeichnung
Gruppe
gehalts=
Dienstbezeichnung
dungs=
Vorschlag
klasse
gruppe
Erster Präsident des
außer=
Oberlandesgerichts=
B 5
B 5
Obersten Gerichts
halb d.
präsident (groß)
Gruppen
Zweiter Präsident des
erste
I
Reichsgerichtsrat
B 7 a
Obersten Gerichts
B7a
Obergerichts=
erste
I
Oberlandesgerichts=
B 6
pr dent
präsident (klein)
Senatspräsident des
esss
II
Lendgerichtsprësi=
B 8
Obersten Gerichts
dent (groß)
B 8
Generalprokurator
■I
Reichsanwalt
B7 a
Rat des Obersten
erste
III
Landgerichtspräsi=
B 8
Gerichts
dent (groß)
Obergerichtsvize=
erste
III
Senatspräsident
Ala
präsident
beim Oberlandes=
gericht
Kreisgerichts=
erste
III
Landgerichtsprä=
8 0
präsident
sident (groß)
6 8
Stellvertreter
-
III
Generalstaatsan=
6 
des Generalpro=
walt (klein)
kurators
Oberprolurator
III
Generalstaatsan=
B 9
walt (klein)
Kreisgerichtsprä=
erste
AT
Landgerichtsprä=
la
sident
sident (klein)
Alb
Prokurator
AI
Oberstaatsanvalt
hlb
(groB)
-3 -
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Protektoratsjustizbedienstete:
Reichsjustizbedienstetes
Dienstbezeichnung
Gruppe
Funktions=
Dienstbezeichnung
Besol=
Vorschlag
gehalts=
dungs=
klasse
gruppe
Obersekretär des
erste
V
Oberlandesgerichtsrat
A2b
Obersten Gerichts
Obergerichtsrat
erste
A
Oberlandesgerichtsrat
A2b
Vizepräsident des
erste
V
Landgerichtsdirektor
A2b
A2b
K sgerichts
Stellvertreter des
Λ
Oberstaatsanwalt
A2b
Oberprokurators
(klein)
Prolurator
V
Oberstaatsanwalt
A 2 b
(klein)
Gerichtsrat
erste
VI
Landgerichtsrat
A2c2
Staatsanwalt
IA
Staatsanwalt
A2c2
-
à202
Sekretär des Ober=
erste
IIA
Lendgerichtsrat
A2c2
sten Gerichts oder
Obergerichts
irksrichter
erste
VII
A202
zweite
ohne
Gerichtsassessor
Diäten
2r
Richter
12c2
Auskultant und
Gerichtsreferendar
Unterhalts= Unter=
Rechtspraktikant
zuschuß
haltszu=
schuß
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Protektoratsjustizbedienstetes
Reichsjustizbedienstete:
Besol=
Besol=
Dienstbezeichnung
Dienst=
dungs=
Dienstbezeichnung
dungs=
Vorschlag
klasse
gruppe
addata
Rechnungsoberdirektor
II
3
Justiz-und Kassenrat
42c2
A2 d
Oberdirektor des Gefäng=
II
£
Justizoberamtmann
42d
nisverwaltungsdienstes
Rechnungsdirektor
II
4
Justizamtmann
A3b
Al ardirektor
II
4
Justizamtmann
 3 b
3b
Anstaltsoberlehrer
II
4
Oberlehrer bei den
A4 a 2
Justizvollzugsan=
stalten
Direktor des Gefängnis=
II
4
Verwaltungsamtmann
A3b
verwaltungsdienstes
Rechnungsobersekretär
II
5
Justizoberinspektor
A 4 b 1
(groB)
Aktuarsekretär
II
5
Justizoberinspektor
A4b1
(groß)
Anstaltsoberlehrer
II
5
Oberlehrer bei den
4 4 & 2
A4b1
Justizvollzugsanstalten
Obersekretär des Gefäng
II
5
VerwaltungsoberinspektorA 4 b 1
nisverwaltungsdienstes
A Inistrativer Ober=
II
5
Justizoberinspektor
A4b1
(groß)
Rechnungssekretär
II
9
Justizinspektor (groß)
A401
Aktuarsekretär
II
6
Justizinspektor (groß)
A401
instaltsoberlehrer
II
9
Oberlehrer bei den Ju=
stizvollzugsanstalten
A 4 a 2
A401
Sekretär des Gefängnis=
II
6
Verwaltungsinspektor
4401
verwaltungsdienstes
(go)
Administrativer
II
6
Justizinspektor (groß) A 4 c 1
Sekretär
-5-
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Reichsjustizbedienstete:
Besol=
Dienstbezeichnung
Dienst=
dungs=
Dienstbezeichnung
Besol=
Vorschlag
klasse
gruppe
dungs=
Oadnue
Rechnungsadjunkt
II
7
Justizinspektor (klein)
A4c 2
Tt
■
7
Justizinspektor (klein)
44 c2
1402
Anstaltslehrer
II
7
Lehrer
A402
Ad nkt des Gefängnis=
II
7
Verwaltungsinspektor
A4c2
verwaltungsdienstes
(klein)
Gerichtskanzlei=
IIT
4
Justizamtmann
A3b
A3b
oberkontrollor
Gerichtskanzleikon=
III
5
Justizoberinspektor
A4b2 A4b2
trollor
(klein)
Gerichtskanzleirevident
III
6
Justizinspektor (groß)
A4c1A4c1
Gerichtskanzleiassistent
III
7
Justizinspektor (klein)
A402 A402
Kanzleioberverwalter
AT
4
Justizoberinspektor
A4b2 A4b2
(klein)
Kanzleiverwalter
AI
5
Justizinspektor (klein)
A402 A402
Kanzleioberoffizial
IV
6
Justizobersekretär
A5b
A 5 b
Inspektor der Gefängnis=
ΛT
9
Betriebsleiter der Ju=
A5b
1 5 b
wache I, Klasse
stizvollzugsanstalten
Inspektor der Gefängnis=
IV
7
Verwalter
A7a
wache II. Klasse
A70
Kanzleioffizial
IV
7
Justizsekretär
A7a
6
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Protektoratsjustizbedienstete:
Reichsjustizbedienstetes
Dienstbezeichnung
Besol=
Dienstbezeichnung
Besol=
Vorschlag
dungs=
dungs=
gruppe
gruppe
Kanzleihilfskräfte:
Kanzleioberoffiziant
I
Justizobersekretär
A5b
A5 b
Kanzleioffiziant
II
Justizsekretär
17a
A7 a
Kanzleigehilfe
III
Justizassistent
A 8 a
A8a
Kanzleiangestellte bezw.
Angestellte des Wachdienstes:
Unterbeamter
I
Amtsgehilfe
A 10 a
A 10 a
Gefangenenoberaufseher
I
Hauptwachtmeister bei den
A9
Justizvollzugsanstalten
Unterbeamter
II
Amtsgehilfe
A 10 b
Gefangenenaufeeher -
II
Oberwachtmeister bei den
Unterbeamter
A 10 b
A 10 b
Justizvollzugsanstalten
Angestellter
III
Amtsgehilfe
A 10 b
Gefangenenaufseher
III
Oberwachtmeister bei den
A 10 b
Justizvollzugsanstalten
Hilfsangestellter
Amtsgehilfe
A ll
A l1
Gefangenenhilfsaufseher
Amtsgehilfe
A ll
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41-Ogruf.

30. Jul1 1943.

St.S.355/43.

W

1.)

An Herrn

3.VIII. 1943

Reichsmintster und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Berlin W8,

Voßstrasse 6.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Im Anschluß an die Bzsprechung bei Ihnen und Herrn

Reichsleiter Bormann gestatte ich mir, absprachegemäß

meinen Standpunkt zur Frage einer Verbesserung der auto-

nomen Besoldungsverhältnisse schriftlich darzulegen:

Die Besoldung der tschechischen Protektoratsbediensteten

ist - von einigen unzureichenden und Jahre zurückliegen-

den Teuerungszulagen abgesehen - noch die gleiche, wie

in der ehemaligen tschecho-glowakischen Republik, deren

Beantengehälter bekanntlich zu den niedrigsten in Europa

gehörten und überhaupt nur mit Rücksicht auf die relativ

hohe Inlandskaufkraft erträglich waren. Da inzwischen

die Lebensverhältnisse im Protektorat völlig an diejeni-

gen des übrigen Reichsgebiets angeglichen sind, hat der

Tiefstand der autonomen Besoldung zu einer sozialen Ver-

elendung breiter Schichten des tschechischen Beamtentums

und zu einer politischen Mißstimmung geführt, die nicht

mehr übersehen werden kann. Die unzureichenden Einkom-

mensverhältnisse dürften einer der Gründe dafür sein,

daß die Protektoratsbediensteten vielfach nicht mit der
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erwünschten Initiative und Tatkraft arbeiten und daß

sie notgedrungen auf Nebenverdienst angewiesen sind.

Die autonomen Dienststellen führen ferner Klage darüber,

daß sie - zumal im Hinblick auf die in der privaten

Wirtschaft sich bietenden Verdienstmöglichkeiten - ver-

läßliche Angestellte nicht mehr bekommen können. Darüber

hinaus besteht die Gefahr der Bestechung, für die gerade

T  d 

vorhanden ist. Mir sind auch Fälle bekannt geworden, in

  dr n   

steten in passiver Resistenz, ja sogar in Sabotage aus-

gewirkt hat.

Wenn trotzdem die Besoldungeverbesserung zurückgestellt

worden ist, so geschah dies, um zunächst einen Abbau und

eine politische Reinigung des Beamtenapparats durchzu-

führen. Dies ist inzwischen weitgehend geschehen. Die

Restbeamtenschaft ist durch Einrichtung der Reichsauf-

trageverwaltung und Finbau deutscher Kräfte in den auto-

nomen Dienst unter unmittelbare deutsche Führung ge-

stellt. Ihre Leistungsfähigkeit erscheint deshalb gesi-

chert, wenn nunmehr eine wirtschaftliche Besserstellung

erfolgt. Die erhöhten Anforderungen - auch was die Ar-

beitezeit anlangt - haben naturgemäß erhöhte Erwartun-

gen auf eine solche Besserstellung ausgelöst. Gerade in

der letzten Zeit häufen sich die Eingaben von Behörden

und Bediensteten, in denen eindringlich auf die bestehen-

de Notlage hingewiesen wird.

Aus den dargelegten sozialen und politischen Gründen

ist eine Besoldungsaufbesserung dringend geboten. Als

Grundsatz hierfür muß gelten, daß der endgültigen Ge-

staltung des autonomen Beamten- und Besoldungsrechts

in keiner Weise vorgegriffen werden darf. Jede Festle-

gung, die Schlüsse auf die politische Wertung eines

fremdvölkischen Beamtenkörpers im Großdeutschen Reich

zuliesse, ist deshalb zu vermeiden. Insbesondere verbie-
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tet sich hierdurch eine - wenn auch vereteckte - An-

gleichung an die Reichsbesoldungsverhältnisse. Die Labi-

lität der Protektoratsbesoldung wird vielmehr an besten

gewahrt, wenn das hiesige Besoldungssysten in seiner

Eigenart völlig aufrecht erhalten bleibt. Die Besoldungs-

verbesserung muß ferner möglichst durchgängig und beacht-

lich sein; andernfalls würde sie nur stärkere Mißstim-

mung auslösen. Schließlich ist es angezeigt, sich zur

Durchführung der einfachsten Methoden zu bedienen, da

sonst die erforderliche Beschleunigung nicht erreicht

werden kann.

Vorstehende Grundsätze lassen sich am besten dadurch

verwirklichen, daß die Protektorategehälter gruppenwei-

se um bestimmte Zuschläge erhöht werden. Die bisher ge-

währten Teuerungszulagen können gleichzeitig verschwin-

den. Als obere Grenzen der Erhöhung müssen die Gehälter

der sachlich vergleichbaren Beamtergruppen des Reichs-

besoldungsrechts gelten, wobei selbstverständlich ein

gewisser Abstend gewahrt bleiben soll. Der Vergleichs-

maßetab ist hierbei aus einer unvoreingenommenen Würdi-

gung der Vorbildung, Ausbildung, Aufgabe und Leistung

der einzelnen Beemtengattung zu gewinnen. Auf diese

Feststellung lege ich besonderen Wert, da im Gegensatz

hierzu bei den Vorerörterungen das System der sogenann-

ten Ausglaichezulage als Vergleichsmaßstab in Vorschlag

gebracht worden ist. Die Ausgleichszulage, die den

deutschen Bediensteten in der autonomen Verwaltung ge-

währt wird, hatte zum Ziel, diese Bediensteten schon

vor der damals noch in weiter Sicht stehenden Reform

des autonomen Besoldungsrechts in etwa den Reichsbeam-

ten anzugleichen und das Deutschtum in der Protektorats-

verwaltung zu erhalten. Die Vergleichsstufen der Reichs-

besoldung sind dabei bewußt sehr niedrig gewählt, um

für den Pall einer späteren Überführung jener Bedienste-

ten in das Reichsbeamtenverhältnis der endgültigen fach-
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lichen und politischen Bewertung der Beamten durch

Staat und Partei auf keinen Fall vorzugreifen. Das aus-

serordentlich tiefe Niveau der Protektoratsbesoldung

hat naturgemäß eine solche Abwertung der Protektorats-

bediensteten erleichtert. Diese unter ganz bestimmten

Gesichtspunkten für einen kleinen Sektor der Beamten-

schaft getroffene Regelung, die schon in ihrem jetzigen

Geltungsbereich erheblichen Einwendungen unterliegt,

kann für eine - wenn auch nur vorläufige - Lösung des

Gehaltsproblems der Protektoratsbediensteten nicht her-

angezogen werden. Ganze Beamtengruppen - und zwar gera-

de die sozial schwächsten - wären sonst von einer Auf-

besserung im wesentlichen ausgeschlossen; bei anderen

Gruppen wäre die Aufbesserung nur in den ersten oder

erst in den späteren Gehaltsstufen möglich. Außerdem

wäre eine Annäherung an das Reichsbesoldungssystems

unvermeidlich; die Eigenart der Protektoratsbesoldung

würde dabei zerstört werden.

Im Hinblick auf das Verständnis, das Sie ebenso wie

Herr Reichsleiter Bormann meinen mündlichen Ausführun-

gen entgegengebracht haben, habe ich die Besoldungsver-

besserung nach den vorstehenden Grundsätzen alsbald in

Angriff nehmen lassen. Den voraussichtlichen Mehraufwand

im Protektoratshaushalt werde ich Ihnen in Kürze mittei-

len. Nach meiner Auffassung wird der Geschäftsbereich

des Herrn Reichsministers der Finanzen durch die Besol-

dungsverbesserung nur insoweit berührt, als die Höhe

des vom Protektorat an das Reich abzuführenden Matriku-

larbeitrags betroffen werden könnte. Im übrigen handelt

es sich um eine Angelegenheit ausschließlich des autono-

men Besoldungswesens und damit des Reichsprotektors.

Ich wäre Ihnen, sehr verehrter Herr Reichsminister, zu

Dank verbunden, wenn Sie, falls Sie es für notwendig

erachten, die in Betracht kommenden Reichsressorts
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im Sinne der vorstehenden Ausführungen verständigen

würden.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

2.) Zum Vorgang.
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St.8. IV D - 49 0/43.

Prag, den 27. Juli 1943.

V.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

3 0. VII. 1943

Herrn Reischauer

durch die Hand von Herrn General Reinefarth.

Reichsleiter Bormann und Reichsminister Dr.Lammers billigen

meinen Stendpunkt, daß eine Beeoldungseufbesserung unter

Aufrechterhaltung des im Protektorat geltenden Besoldungs-

syetems und unter völliger Loslösung vom System der Aug-

gleichszulage, also ohne jedé Angleichung an das im Reich

geltende Besoldungesystem, sofort durohzufübren sei. Das

bedeutet, deß eine labile Gestaltung der Besoldungsaufbeg-

dolioie serung.durch die GewährungeineriZulage nach Prozenten

nöglich iet. Hierbei sollen die Bezüge sachlich vergleich-

barer Reichsbeanter die oberelGrenze fürddie Besoldungsauf-

bnw .besserung bildent Auf diese weieebwird sichergentellt, daß

der Vorgriff auf die endgültige-Gestaltung des autonomen

Beamten- und Besoldungsrechtes ünterbleibt. Ich wünsche

munmehr, dag auf der Baeie der Veretehenden Ausführungen

*Iob die Durehreehnung def Beseldungsäufbeeserung begonnen und

2 A räschestens fertiggestellt wirdt dber den Stand der Angele-

genheie L inebesonderé übér die Höhe der für die Besoldunge-

aufbesserung bereitzuetellenden kitteltu wollen Sie bis zum

-T9 Teeeinx talo.8dieuiberiehten. :(o bnu (s us stnans

Jegine poeckepté des von Ministerialrat Krieser unter dem

28:5.d.Jsgoiobhne zeichen auf meine Weisung sur Sache er-

statteten Gutachtens ist zum Verbleib angeschlossen.

Zweifelafragen grundsätzlicher Art bitte ich mit Krieser

BHTSNMRDTO GgOAHONISI TONOPLSTOSHE MOSXA-

zu erörtern.

.rhm iod Etet.a.Ps me.v
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CACNJIV

RanSTe BepNe an peonqeren BouenS

Die Fühlungnahme mit den Reicheressorts erfolgt

ausschließlich über Reichsainister Lasmere durch

mich.

1

3 0. VII. 1943

2.) Durchschrift an

a) Herrn Dr.Bertsch

auf die dort. Vorlage vom 2.7.d.Js. - Zeichen

Nr. 1348/43

b) Herrn Krieser

auf die dort. Vorlagen vom 29.5., 19.6. und 23.7.

d.Js. - ohne

c) Herrn Schmeißer und

d) -Obersturmbannführer Jacobi

auf die dort. Vorlage vom 25.3. und die dort.

Zuschrift vom 2l.5.d.Js. - Zeichen III A SA

COe

169/1 geh.B.Nr. 1249/43 und 2140/43

zur Kenntnis.

Zusatz zu a) und c): Das von Ministerialrat Krieser er-

stattete Gutachten ist - ebenfalls

als Fotokopie - beigefägt.

3.) Akten in zeitlicher Reihenfolge ordnung und heften.

4.) Wv. am 27.8,1943 bei mir.
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Der Hauptabteilungsleiter V.

Prag,den

.Juli 1943.

- Nr. 1348/43 -

Buro des Staats■ek

Herrn

beim Reichsprotek

S t a atssek re tä r .

in Böhmen und Mäl

Cing.: - 2. JULI 1943

Betrifft: Verbesserung der Besoldungs-und Geheltsverhältnisse

der Beamten und Angestellten der Protektoratsverwaltung.

In der letzten Zeit häufen sich die Eingaben von Be-

hörden und Angestellten der Protektoratsverwaltung,in denen

das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit um eine sofortige Ver-

besserung der Gehaltsbezüge in der Protektoratsverwaltung ge-

beten wird.

Stets wird darauf hingewiesen,diese Gehälter seien

völlig unzureichend und viel niedriger als in der privaten

Wirtschaft.

Die einzelnen Behörden und Dienststellen-z.B.das Boden-

amt,das Kuratorium für Jugenderziehung,die Preis-und Ver-

pflegungssektionen der Bezirksbehörden und Magistrate,die Ar-

beitsämter und die Gemeinden- behaupten,daß sie deshalb ver-

lässliche Angestellte nicht mehr bekommen könnten und daß die

bisher beschäftigten Bediensteten außerordentlich unzufrieden

seien.

Die unzureichenden Einkommensverhältnisse der Pro-

tektoratsbediensteten dürften einer der Gründe dafür sein,daß

diese nicht mit der wünschenswerten Tatkraft und Initiative

arbeiten.Darüber hinaus besteht die Gefahr der Bestechungen,die

gerade im Bereich der Wirtschaftsverwaltung und der mit der

Lebensmittelversorgung befaßten Behörden außerordentlich ge-

fährlich sind.Gelegentlich ist die Befürchtung ausgesprochen,

daß die Unzufriedenheit der öffentlichen Bediensteten sich in

passiver Resistenz,ja sogar in Sabotagen ( z.B. bei den Böhmisch-

Mährischen Bahnen ) auswirken könne.

Die Hauptabteilung V hat es bisher im Einvernehmen

mit der Hauptabteilung I und der Abteilung VII abgelehnt,für

@t..ND-49 e/43

4
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einzelne Behörden allgemeine Sonderregelungen für die Ange-

stellten zuzulassen,weil diese der grundsätzlichen Entschei-

dung über die Besoldungsreform der Beamten und über die beab-

sichtigte Höhe der Bezüge vorgreifen würden.

Die Unzuträglichkeiten haben sich aber so vermehrt,

daß eine baldige Entscheidung darüber,wann und in welcher Form

die Verbesserung der Gehaltsbezüge im öffentlichen Dienst durch-

geführt werden soll,außerordentlich erwünscht ist.

Da ein Vergleich zwischen den Protektoratsbezügen

und den entsprechenden Reichsgehältern ergeben hat,daß bei

richtiger Würdigung der Verhältnisse- von ganz geringen Aus-

nahmen abgesehen-immer ein wesentlicher Abstand besteht,wird

auch eine provisorische Regelung,die beschleunigter durchgeführt

werden kann,zu erwägen sein.Obwohl die Zahlung von Zulagen in

der Privatwirtschaft ähnliche Wünsche auslösen könnte,stellt

die Hauptabteilung V die ursprünglich von ihr vorgetragenen

. Bedenken gegen eine derartige Lösung mit Rücksicht auf die Vor-

dringlichkeit der Angelegenheit zurück.

Auf meine heutige Vorlage über die Zahlung der

Protektoratszulagen,deren Bestand bei einer Besoldungsreform

auch zu berücksichtigen ist,darf ich Bezug nehmen.

D

lrro

58821
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Besoldungsreform:

Reichsminister Dr. Lammers und Reichsleiter Bormann billi-

gen vollständig meinen Satndpunkt,' daß eine Besoldungs-

aufbesserung sofort unter Aufrechterhaltung des Besoldungs-

systems im Protektorat unter völliger Loslösung vom System

der Ausgleichszulage, also ohne jede Angleichung an Reichs-

verhältnisse durchgeführt werden soll. D.H. also kein Vor-

griff für die endgültige Gesteltung des autonomen Beamten-

und Besoldungsrechts, sonders labile Gestaltung durch Gewäh

rung einer Zulage nach Prozenten, wobei die obere Grenze

der Erhöhung die Bezüge sachlich vergleichbarer Reichsbe-

amter bilden sollen.

Gies.

Ich gebe hiermit die Weisung,an alle damit befaßten Stel-

len auf dieser Basis sofort mit der Durchrechnung der Be-

t se a p da  aa

tig zu stellen.

An Reichsminister Dr. Lammers ist nochmals unter Zugrundele

gung obiger Grundsätze und nach dem Vermerk "Krieser" vom

19.Juni zu schreiben, damit Reichsminister Dr. Lammers

von sich aus sofort mit den Berliner Zentralinstanzen in

Verbindung treten kann, auf daß von dort aus keinerlei

Schwierigkeiten genacht werden.
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Besoldungsreform.

Der einschlägige Vorgang ist beigefügt.

Grit Schluk' frored

e22yπ{



Der Reichsprotektor

Prag N.Aen 23. Juli 1943
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In Böhmen nnd Mähren

we

Leiter der Abteilung Justiz

Nr.

Es wird gebelen, dleses Ouschaftzatchen und dan

Oegenatend bal wvtteren Schretbon anm gohen.

Betrifft: Verbesserung der Protektoratsbesoldung.

Urschriftlich mit l Anlage

Herrn Ministerialrat Dr, G i e s

im

Konzeptpapi

Ha us e

Nach einer ganz rohen Schätzung, für die ich natur-

gemäss keine Gewähr übernehmen kann, mögen sich die Mehrauf-

wendungen für die nach meinem Vorschlag zu bemessende Besol-

dungsverbesserung der aktiven Protektoratsbediensteten auf

rd. 35 - 40 % der jetzi gen Aufwendungen belaufen. Unter Zu-

grundelegung der in anliegender Zusammenstellung enthaltenen

Istzahl für aktive Bedienstete von 6.100.000,000,-- Kronen

würde sich also ein Mehraufwand von rd.2l00 - 2500 Millionen

Kronen ergeben.

Von den Ruheständlern ist in der bisherigen Erörterung

nicht die Rede gewesen. Die Verbesserung ihrer Bezüge, wenn sie

überhaupt politisch erforderlich erscheint, würde schon deshalb

anderen Grundsätzen folgen müssen, weil die obere Grenze (Reichs-

besoldung) infolge der andersartigen Pensionsberechnung niedriger

liegt. M.E.kommen für eine Aufbesserung auch die in jüngeren Jah-

ren oder aus politischen Gründen in den Ruhestand Versetzten

nicht in Betracht. Perner ist zu berücksichtigen, ob und in wel-

chem Umfange Ruheständler wieder in den allgemeinen Arbeitspro-

zess eingegliedert worden sind. Dieses Problem bedarf gesonderter

Prüfung.

Krisser
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Herrn Ministerialrat Krieser.

Verwaltung und Unternehmungen:

Voranschlag für 1942:

Aktive Bedienstete

Kr. 6.860.599.900.--

Huheständler

Kr.3.523.796.300.-

Istzahl 1942 (Schätzung):

Aktive Bedienstete

Kr. 6 100.000.000.--

Ruheständler

Kr. 3.475.000.000.--
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pra, on 19. Jo 1

Geheim

Betrifft: Besoldungsverbesserung

der Protektoratsbedien-

steten.

Vermerk.

I. Heutiger Stand.

1.) Besoldung der tschechischen Protektoratsbediensteten ist - von

M

den Teuerungszulagen des Jahres 1941 abgesehen - noch die gleiche

wie in der ehemaligen Tschecho-Slowakei, deren Beamtengehälter zu

den niedrigsten in Europa gehörten. Früher relativ hohe Inlands-

kaufkraft; heute völlige Angleichung an Lebensverhältnisse im

übrigen Reichsgebiet. Folge: soziale Verelendung, politische Miss-

stimmung.

Beispiele:

a) Obersektionsrat (etwa Oberregierungsrat) im Alter von

40 Jahren 440.- RM brutto monatlich;

b) Oberkontrollor (etwa Amtmann) im Alter von 50 Jahren

350.- RM brutto monatlich;

c) Kanzleioberoffiziant (etwa Obersekretär) in Eingangsstufe

131.- RM brutto monatlich.

2.) Lediglich deutsche Bedienstete sind durch Ausgleichszulage auf-

gebessert, die vom Reich nach bestimmtem Vergleichsschema ge-

währt wird. Vergleichsstufen der Reichsbesoldung hierbei bewusst

sehr niedrig gewählt, um späterer Überführung in Reichsdienst

keinesfalls vorzugreifen.

3.) Besoldungsverbesserung der tschechischen Bediensteten jahrelang

zurückgestellt. Zunächst Abbau und politische Reinigung des Be-

amtenapparats. Inzwischen wei tgehend durchgeführt. Restbeamten-

schaft durch Einrichtung der Reichsauftragsverwaltung und Einbau

deutscher Kräfte in den autonomen Dienst nunmehr unter unmittel-

barer deutscher Führung, sodass Leietungsfähigkeit gesichert. Er-

höhten Anforderungen - auch in Richtung Arbeitszeit - entsprechen

dings verstärkte Belastung durch Einführung der deutschen Einkom-

mens-
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menssteuer. Besondere Berücksichtigung verdien t wirtschaftliche

Notlage der breiten mittleren und unteren Schichten, deren Existenz-

minimum nicht mehr gewährleistet ist.

II. Ziel.

Jrrugent

Aus den dargelegten sozialen und politischen Gründen Besol-

dungsaufbesserung dringend geboten. Grundsätze hierfür:

1.) Kein Vorgriff für die endgültige Gestaltung des autonomen Beamten-

V

und Besoldungsrechts. Keine Angleichung an Reichsverhältnisse,

vielmehr völlige Aufrechterhaltung des hiesigen Besoldungssystems.

2.) Möglichst durchgängige und beachtliche Erhöhung. Anderenfalls

nur stärkere Misstimmung.

3.) Möglichste Beschleunigung; deshalb einfache Methode.

III. Durchführung.

1.) Ziel ist nur erreichbar unter völliger Loslösung vom System der

Ausgleichszulage. Sonst Ausschluss ganzer Beamtengruppen bezw.

unzureichende Aufbesserung. Ausserdem Verwässerung des hiesigen

Besoldungssystems und zwangsläufig Angleichung an Reichsverhältnisse.

Ferner Verzögerung infolge Kompliziertheit.

Obere Grenze der Erhöhung sollen die Bezüge sachlich ver-

gleichbarer Reichsbeamter bilden. Prozentzuschläge werden nach

Besoldungsgruppen differenziert und so gewählt, dass Abstand von

oberer Grenze gewährt bleibt.

2.) Berliner Zentralinstanzen sind praktisch beteiligt worden, ohne

dag rechtlich hierzu Notwendigkeit bestände, da ausschliesslich

autonome Angelegenheit. Bei weiterer Beteiligung Widerstand in

der Richtung zu erwarten, dass Ausgleichszulagenschema übernommen

werden soll. Damit würde politisches Ziel vereitelt. Mithin:

Generalvollmacht zu angemessener Besoldungsverbesserung ohne Bin-

dung an Ausgleichszulagensystem.

A.-rffop teylerflmaffiba!
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den 28. Mai 1943

Geheim

Betrifft: Verbesserung der

autonomen Besol-

dungsverhältnisse.

- 3 Anlagen -

Gutachten.

Die in der Besprechung vom 4. d.M. erörterten Fragen sind

anhand des Vermerks des Hauptabteilungsleiters I vom 13.5.1943 und

seiner Beilagen eingehend überprüft worden. Hierbei haben sich eine

Reihe von neuen Gesichtspunkten ergeben, die es zweckmässig erschei-

nen lassen, den hiesigen Standpunkt zusammenfassend darzustellen und

durch einige Tabellen (Anlagen) zu erläutern.

A. Grundsätze.

Nach Abstrich jeglichen Beiwerks ergeben sich zwei beherr-

schende Grundsätze:

1.) Die Bezüge der autonomen Bediensteten bedürfen aus politischen

und sozialen Gründen beschleunigt einer Erhöhung, die - um über-

haupt die erwünschte Wirkung zu erzielen - von beachtlichem Aus-

mass sein muss.

2.) Die Besoldungsverbesserung darf der endgültigen Gestaltung des

autonomen Beamten- und Besoldungsrechts in keiner Weise vorgreifen,

also zu keiner Angleichung an die Reichsverhältnisse - insbeson-

dere nicht auf dem Wege einer Neusystemisierung - führen. Das

hiesige Besoldungssystem (Dienstklassen, Besoldungsgruppen, Vor-

rückungsstufen, Zusammensetzung der Dienstbezüge) muss vielmehr

bis auf weiteres aufrecht erhalten bleiben.

B. Durchführung.

I. Zum Vorschlag des Hauptabteilungsleiters I:

Der Vorschlag des Hauptabteilungsleiters I lässt m.E. eine

Verwirklichung obiger Grundsätze nicht zu:

1.) Ausgangspunkt dieses Vorschlages ist das System der Ausgleichszu-

lage, das den Tabellen des Statistischen Zentralamts zu Grunde

gelegt
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gelegt ist und als Masstab für die künftige Aufstockung dienen

soll. Dieser Ausgangspunkt ist ungeeignet. Die Ausgleichszulage

hatte zum Ziel, die deutschen Bediensteten in der autonomen Ver-

waltung schon vor der damals noch in weiter Sicht stehenden Re-

form des autonomen Besoldungsrechts in etwa den Reichsbeamten an-

zugleichen und damit das Deutschtum in der Protektoratsverwaltung

zu erhalten. Die Vergleichsstufen der Reichsbesoldung sind dabei

bewusst sehr niedrig gewählt, um für den Fall einer späteren Über-

führung jener Bediensteten in das Reichsbeamtenverhältnis der

endgültigen fachlichen und politischen Bewertung der Beamten durch

Staat und Partei auf keinen Fall vorzugreifen. Das ausserordent-

lich tiefe Niveau der Protektoratsbesoldung hat naturgemäss eine

solche Abwertung der Protektoratsbediensteten erleichtert. Diese

unter ganz bestimmten Gesichtspunkten für einen kleinen Sektor

der Beamtenschaft getroffene Regelung, die schon in ihren jetzi-

gen Geltungsbereich erheblichen Einwendungen unterliegt, kann

für eine - wenn auch mur vorläufige - Allgemeinlösung des dring-

lichen Gehaltsproblems der Protektoratsbediensteten nicht heran-

gezogen werden. Insbesondere tritt hier die Erwägung zurück, dass

einer Überführung in das Reichsbeamtenverhältnis nicht vorgegrif-

fen werden dürfe bezw. die Austauschmöglichkeit mit Beamten des

übrigen Reichsgebiets sichergestellt sein müsse. Auch die bei Ge-

währung der Ausgleichszulage vorhandenen finanziellen Hemmungen

entfallen, da das Protektoratsgehalt zum Unterschied von der Aus-

gleichszulage nicht aus Reichsmitteln gewährt wird.

Die bedenklichen Auswirkungen des Ausgleichszulagensystems

seien zunächst durch einige Beispiele veranschaulicht:

a) Ein Obersektionsrat, der diese Stellung erst nach Durchlaufen

der Stufen des Ministerialoberkommissärs und des Sektionsrats

und frühestens in einem Lebensalter von 40 Jahren erreicht,

wird im Ausgleichszulagenschema mit einem in der Eingangsplan-

stelle des höheren Dienstes befindlichen Regierungsrat von

durchschnittlich 29 Jahren auf eine Stufe gestellt. Nach dem

Vorschlag des Hauptabteilungsleiters I soll er überdies noch

durch einen 10%igen Gehaltsabzug von dem Regierungsrat distan-

ziert werden. Bei einer derartigen Vergleichsmethode darf es

_aller-
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allerdings nicht verwundern, dass in der Tabelle des Stati-

stischen Zentralamts der Obersektionsrat während der ersten

6 Dienstjahre sogar besser bezahlt erscheint als der "ver-

gleichbare" Reichsbeamte.

b) Ein Oberkontrollor, der diese höchste Stufe des gehobenen Pro-

tektoratsdienstes mit etwa 50 Jahren (!) erklommen hat, wird

einem Inspektor - also einem Beamten der Eingangsplanstelle

des gehobenen Reichsdienstes, der mit durchschnittlich 25

Jahren angestellt wird - gleichgestellt. Dabei gibt es z.B.

im gesamten Justizdienst des Protektorats nur drei Oberkon-

trollore, während jedes kleine Amtsgericht mit mindestens einem

Inspektor besetzt ist und der Stellenplan des Deutschen Ober-

landesgerichtsbezirks Prag 118 Planstellen für Inspektoren

und Oberinspektoren aufweist. In der Tabelle des Statistischen

Zentralamts findet man dann als Ergebnis dieses eigenartigen

Vergleichs, dass der Oberkontrollor während seiner ganzen Lauf-

bahn "zuviel" verdient und in den Eingangsstufen sogar bis zu

100.- RM monatlich über dem "vergleichbaren" Reichsbeamten

liegt.

c) Ein Kanzleigehilfe, der Kurzschrift und Schreibmaschine beherr-

schen und eine Vorbildung von vier Klassen Bürgerschule (Nit-

telschule) besitzen muss, in der Mehrzahl der Fälle jedoch

die Reifeprüfung abgelegt hat, wird einem Amtsgehilfen (Akten-

träger) gleichgestellt. In noch stärkerem Maße tritt die Un-

geeignetheit des Ausgleichszulagenschemas bei der höchsten

Stufe des Kanzleihilfsdienstes, den Kanzleioberoffizianten,

zutage. Obwohl diese in der Regel selbständig eine Büroabtei-

lung leiten, werden sie den Ministerialamtsgehilfen (Ministe-

rialaktenträger) gleichgestellt.

Obwohl die Bediensteten des Kanzleihilfsdienstes anerkann-

termaßen zu den schlechtestbezahlten Beamten der autonomen Ver-

waltung gehören,könnt selbst dieser Kategorie infolge der ange-

wandten Vergleichsmethode keine durchgreifende Gehaltserhöhung

geboten werden, wie ein Blick in die Tabelle des Statistischen

Zentralants zeigt.
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Schon aus vorstehenden Beispielen dürfte erhellen, dass das System

der Ausgleichszulage mit starken Mängeln behaftet ist, die seine Eig -

nung als Grundlage einer allgemeinen Besoldungsregelung in Frage stel-

len. Die richtigen Vergleichsmaßstäbe können nur - unter völliger Aus-

schaltung der s.Zt. bei Schaffung der Ausgleichszulage massgebenden

besonderen Erwägungen - aus einer unvoreingenommenen Würdigung der

Vorbildung, Ausbildung, Aufgabe und Leistung der einzelnen Beamten-

gattung gewonnen werden. Die notwendige Distanz zwischen Reichsbesol-

dung und Protektoratsbesoldung darf eben nicht durch willkürliche Ver-

rückung der Vergleichsebene erzielt werden; sie lässt sich auch bei

objektiver Vergleichsmethode ohne weiteres durch entsprechende prozen-

tuale Abstriche erreichen. Wenn unter Berücksichtigung dieses Grund-

satzes der Obersektionsrat einem Oberregierungsrat, der Oberkontrollor

einem Amtmann usw. gegenüber gestellt werden, tritt alsbald hervor,

dass die Protektoratsbesoldung durchweg weit unter der Reichsbesoldung

liegt. Das Gegenteil wäre auch verwunderlich. Die Beamtengehälter in

der ehemaligen Tschechoslowakei gehörten bekanntlich zu den niedrigsten

in Europa und waren überhaupt nur mit Rücksicht auf die relativ hohe

Inlandskaufkraft einigermassen erträglich. Ein objektiver Vergleich der

- inzwischen lediglich durch einige Teuerungszulagen erhöhten - Protek-

toratsgehälter mit den Reichsgehältern muss deshalb zu dem Ergebnis

führen, dass die Protektoratsgehälter weit niedriger sind.

2.) Eine wesentliche und durchgängige Erhöhung der Protektoratsbesoldung

wäre, wie schon die wenigen Beispiele zeigen, auf dem vom Hauptabtei-

lungsleiter I vorgeschlagenen Wege nicht erreichbar. Ganze Beamten-

gruppen wie die der Dienstklassen III und IV wären von einer Aufbes-

serung im wesentlichen ausgeschlossen, da sie die Scheingrenze des

Ausgleichszulagenschemas erreichen oder sogar überschreiten. Bei den

sozial schwächsten Gruppen, deren Gehälter das Existenzminimum nicht

mehr gewährleisten (Kanzleihilfsdienst), könnte eine wirklich durch-

greifende Aufbesserung nicht erfolgen. Die im Rahmen des Ausgleichs-

zulagenschemas mögliche Gehaltserhöhung würde hier - zumal im Hinblick

auf die bereits gehegten Erwartungen - eher Mißstimmung als Befriedi-

gung erzeugen. Bei anderen Gruppen wäre eine Aufbesseruhg nur in den

ersten oder erst in den späteren Gehaltsstufen möglich. Die unbestreit-

bare Verteuerung der Lebensbedürfnisse trifft aber den Beamten und

seine Familie ohne Rücksicht auf die von ihm zurückgelegten Dienstjahre.

3.)
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3.) Wollte man das Ausgleichszulagensystem zur Richtschnur der Beamten-

besoldung machen, so wäre eine Annäherung an das Reichsbesoldungs-

system mit all seinen von der Protektoratsbesoldung erheblich ab-

weichenden Eigenheiten unvermeidlich. Im Protektoratsbesoldungsrecht

stark differenzierte Besoldungsgruppen (z.B.Adjunkt - Sekretär -

Obersekretär) würden durch Annäherung an die - zu Unrecht gemeinsame -

Vergleichsgruppe der Reichsbesoldung (Inspektor) auf ein einheitliches

Besoldungsniveau zusammengedrängt und damit die für unsere Beamten-

politik unentbehrlichen Aufstiegsmöglichkeiten praktisch entwertet.

Die Altersstufen des Protektoratsrechts, die sich in der Regel über

30 Jahre erstrecken, würden auf 20 Jahre herabgedrückt, was eine

weitere Nivellierung zur Folge hätte. Die bisweilen niedrigen Ein-

gangsstufen des deutschen Gehaltsaufbaus müssten voll berücksichtigt

werden, obwohl das Reichsbesoldungsgesetz Vorsorge getroffen hat, dass

beim Übertritt in neue Besolduhgsstufen Härten vermieden werden, so-

dass der deutsche Beamte , der bereits längere Zeit in der vorher-

gehenden Besoldungsgruppe zugebracht hat, keineswegs mit der Eingangs-

stufe der neuen Besoldungsgruppe beginnen muss. Alles in allem würde

die Eigenart des Protektoratsbesoldungssystems höchstens noch rein

äusserlich gewahrt bleiben, in ihrem inneren Gehalt jedoch zerstört

werden.

4.) Schliesslich würde die Durchführung des Vorschlags des Hauptabtei-

lungsleiters I einen ganz erheblichen Zeitaufwand - es wurde von

6 Monaten gesprochen - erfordern, weil letzten Endes jede einzelne

Gehaltsgruppe in jeder einzelnen Gehaltsstufe einer sorgfältigen

Überprüfung und gegenseitigen Abstimmung bedürfte. Die Dringlichkeit

der Besoldungsaufbesserung gestattet jedoch keinen längeren Aufschub.

II. Hiesiger Vorschlag:

Eine befriedigende Lösung des Besoldungsproblems ist nur erreichbar,

wenn man sich von dem System der Ausgleichszulage freimacht und als obere

Grenze der Gehaltserhöhung jeweils diejenige Reichsbesoldungsgruppe an-

setzt, die bei sachlicher Betrachtungsweise der Protektoratsbesoldungs-

gruppe wirklich vergleichbar ist. Um Möglichkeit und Auswirkung eines

solchen Vorgehens unter Beweis zu stellen, sind in meiner Abteilung
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einige Tabellen ausgearbeitet worden, zu denen erläuternd folgendes

bemerkt wird:

1.) Es konnte nicht Aufgabe der Abteilung Justiz sein - zumal im Hinblick

auf die zur Verfügung stehende Zeit - , sämtliche Beantengruppen

tabellarisch darzustellen. Die anliegenden Tabellen beschränken sich

deshalb auf die Besoldungsverhältnisse der Spitzengruppe (Dienst-

klasse I b), Mittelgruppe (Dienstklasse III) und Untergruppe (Unter-

beamte). Dieser Querschnitt dürfte jedoch ausreichen.

2.) In den Tabellen ist das Reichsgehalt lediglich um die derzeit noch

bestehende gesetzliche Einbehaltung von 6 % gekürzt. Die weitere

Kürzung von lo %, wie sie die Tabellen des Statistischen Zentral-

amts aufweisen, ist dagegen nicht übernommen, um das Vergleichsbild

nicht zu verfälschen. Das Protektoratsgehalt (rot) ist gruppenweise

um einen bestimmten Prozentsatz erhöht. Dieser Prozentsatz soll

lediglich aufzeigen, bis zu welchem Betrage das Protektoratsgehalt

verbessert werden könnte, ohne das vergleichbare Reichsgehalt zu

erreichen. Der Pro■entsatz stellt also noch keinen Vorschlag dar,

zumal ein solcher weitgehend von politischen Erwägungen abhängen

dürfte.

3.) Die in den Tabellen vorgesehenen Zuschläge zum Protektoratsgehalt

bewegen sich zwischen 50 % und l00 %. Dennoch bleiben die Endbe-

träge nicht unerheblich unter den vergleichbaren Reichsgehältern.

Damit dürfte der Beweis erbracht sein, dass die Besoldungsverbes-

serung sich nicht mit geringfügigen und deshalb unwirksamen Zuschlä-

gen zu begnügen braucht. In einzelnen Stufen mögen geringfügige

Überschneidungen mit der Reichsbesoldung eintreten, die jedoch

praktisch belanglos erscheinen, da im Ganzen gesehen die Distanz

von den Reichsbeamten gewahrt wird.

4.) Die prozentualen Zuschläge sind auf Grundgehalt und Aktivitätsgebühr

- bei den Richtern auch Funktionsgebühr - zu legen. Die Teuerungszu-

lage, die eine Anomalie darstellt, verschwindet. Das hiesige Besol-

dungssystem wird also in vollem Umfange aufrecht erhalten. Selbst

in den Fällen, in denen z.B. zwei Besoldungsgruppen des Protektorats

einer einzigen des Reichs entsprechen, bleibt ausweislich der Ta-

bellen die erwünschte Differenzierung gewahrt. Auf der anderen Sei-

te wird jede Angleichung an die Reichsverhältnisse vermieden.
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5.) Den sozialen Erfordernissen kann ohne weiteres dadurch Rechnung

getragen werden, dass der Abstand von der Reichsbesoldung in den

höheren Stufen grösser, in den unteren kleiner gewählt wird. Die

Tabellen B und C zeigen, dass insbesondere eine weitgehende Bes-

serstellung der bisher äussert schlecht entlohnten Beamtengruppen

(Revidenten, Assistenten, Angestellte) möglich ist.

6.) Der prozentuale Zuschlag auf Grundgehalt und Aktivitätsgebühr

ist durch interne Entscheidung festzulegen. Nach aussen hin wird

.lediglich das Ergebnis in Form einer neuen Besoldungstabelle be-

kanntzugeben sein. Insoweit hat der Hauptabteilungsleiter I meine

Ausführungen in der Besprechung vom 4.5.1943 offenbar missverstan-

den, da er in seinem Vermerk die Tabellenform als besonderen Vor-

zug seines Vorschlags hervorhebt. Auch der hiesige Vorschlag mün-

det selbstverständlich in eine neue Besoldungstabelle.

7.) Der Arbeitsaufwand ist bei dieser Methode m.E. so gering, dass

die Besoldungsreform in wenigen Wochen in Kraft treten könnte.

Nach ihrem Inkrafttreten wird übrigens ein grosser Teil der den

deutschen Bediensteten gezahlten Ausgleichszulagen entfallen,

weil bei einer durchgreifenden Verbesserung der Protektoratsbe-

soldung das Ergebnis des Ausgleichszulagenschemas in vielen Fäl-

len dahinter zurückbleibt. Damit wird Verwaltungsarbeit erspart

werden.

Eine Beteiligung der Reichsinstanzen erscheint bei der ge-

planten Erhöhung der Bezüge der Protektoratsbediensteten rechtlich

nicht erforderlich, da es sich um eine Angelegenheit ausschliesslich

des autonomen Besoldungsrechts handelt. Die Belange des Reichsmini-

sters der Finanzen sind nur insoweit berührt, als durch die Erhöhung

der Bezüge die Aufbringung des Matrikularbeitrags in Frage gestellt

werden könnte. Eine Erörterung der Einzelheiten des Plans mit dem

Reichsminister der Finanzen ist jedenfalls durch sein Interesse am

Matrikularbeitrag nicht bedingt. Zu dem in der Besprechung vom 4.5.

1943 erhobenen Einwand, dass den Reichsinstanzen die Beteiligung be-

reits zugesagt sei, vermag ich mangels Kenntnis des Schriftwechsels

nicht Stellung zu nehmen. Offenbar ist jedoch die Zusage unter ande-

ren Gesichtspunkten und Verhältnissen gegeben worden. Allerdings
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darf man sich keiner Täuschung darüber hingeben, dass die Lösung vom

System der Ausgleichszulage auf einen gewissen Widerstand der Reichs-

ministerien stossen wird.

Krieser
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Monatsgehälter der Reichs- und
C.
Dienstklasse: Unterbeamte,
Besoldungsgruppen
und Stichnamen
Gehälter nach ...... Dienstjahren bezw. Gehalts-
0
2
4
6
8
10
1
1
2
3
3
4
10a_6% Min.Amtsgeh.
-6%
177.3
184.4
191.4
198.3
219
227.7
I100%
Unterbeamter+100%
Gefangenenober
aufseher
146.6
146.6
160.4
174.2
174.2
188.0
l0b
Amtsgeh.
173.5
180.5
186.0
194.5
201.5
223.8
II
Unterbeamter 100%
Gefangenenaufs
herunterbeamter
146.6
146.6
158.2
169.6
169.6
181.2
l0b
Amtsgeh.
173.5
180.5
186.0
194.5
201.5
223.8
III
Angestellter+100%
Gefangenenaufseherl46.6
146.6
155.8
165.0
165.0
174.2
ll
Antsgeh.
165.7
172.7
179
186.7
193.7
200.7
Hilsangestelltq60%
Gef.Hilfsaufsehe
132.8
132.8
137.4
142.0
142.0
146.6
Schwarz geschrieben betrifft Reich
Rot geschrieben betrifft Protektorat
Anm. 1)Die Gehälter sind für verh. Beamte ohne Kinder Orts-
58808
klasse A berechnet. Das Reichsgehalt besteht aus
Grundgehalt und Wohnungsgeldzuschuss Ortsklasse A ab
züglich 6 %. Das Protektoratsgehalt besteht aus Ge-
halt und Aktivitätszulage Örtsklasse A ohne Rücksicht
auf Teuerungszulagen lund Abzug des Pensionsbeitrages
um einen bestimmten bei den Stichnamen ersichtlichen
Prozentsatz erhöht.
Den Bediensteten des Wachdienstes gebührt ausserdem die
Wachzulage jährlich .... l.70o.- K.
(den Gefangenenaufseherinnen jährlich …... l.loo.-- K).
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Protektoratsbeanten in RM
1)
Angestellte, Hilfsangestellte.
stufen gegebenenfalls Dienstalterszulagen.
12
14
16
18
20
22
24
26
28
5
5
9
7
7
8
6
6
10
234.7
241.6
248.7
254.8
254.8
254.8
254.8
254.8
254.8
201.8
201.8
215.6
229.4
229.4
243.2
257.0
257.0
270.8
230.0
237.0
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
192.6
192.6
204.2
215.6
215.6
227.2
238.6
238.6
250.2
230.0
237.0
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
243.2
183.4
183.4
192.6
201.8
201.8
211.0
220.2
220.2
229.4
223.-
229.2
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
151.2
151.2
155.7
160.4
160.4
165
169.6
169.6
174.2
Y0888



B.120
Monatsgehälter der Reichs- und
Dienst-
Besoldungsgruppen
und Stichnamen
Gehälter nach ..... Dienatjahren bezw. Gehalts-
0
2
4
6
8
10
a
a
b
c
c
a
3 b
Amtmann
- 6 %
451.2
482.3
513.6
572.4
603.5
626.8
4
480.5
480.5
520.8
561.0
561.0
593.2
8
4 b1 Oberinspektog%
396.8
420.1
443.4
462.9
482.3
505.6
5
Kontrollor
100%
373.6
373.6
415.0
456.4
456.4
497.8
4c2
Inspektor
6 %
274.3
293.7
313.2
354.1
373.5
389.1
9
Revident
290.8
290.8
318.4
346.0
346.0
373.6
100
4c2
Inspektor
6 %
274.3
293.7
313.2
354.1
373.5
389.1
7
Assistent
100 % 208.0
208.0
235.6
263.2
263.2
290.8
Schwarz geschrieben betrifft Reich
Rot geschrieben betrifft Protektorat
Anm. 1)Die Gehälter sind für verh. Beamte ohne Kinder Ortsklasse
58806
A berechnet. Das Reichsgehalt besteht aus Grundgehalt
und Wohnungsgeldzuschuss Ortsklasse A abzüglich 6 %.
Das Protekt ratsgehalt besteht aus Gehalt und Aktivitäts-
zulage Ortsklasse A ohne Rücksicht auf Teuerungszulagen
nnh Abzug des Pensionsbeitrages um einen bestimmten bei
den Stichnamen ersichtlichen Prozentsatz erhöht.
Anm. 2)D.A.Z. = Dienstalterszulage.
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Protektoratsbeamten in RM.l)
klasse III.
stufen gegebenenfalls Dienstalterszulagen.
12
14
16
18
20
24
27
30
f
1.D.A.Z.2)v.21.J.2.D.A.Z. 3.D.A.Z.
0
4.D.A.Z. 5.D.A.Z.
a
650.1
593.2
582.3
539.2
404.6
420.1
435.7
451.2
466.8
466.8
401.2
401.2
428.6
451.8
474.8
497.8
404.6
420.1
435.7
451.2
466.8
466.8
466.8
466.8
318.4
318.4
346.0
364.4
381.1
401.2
419.6
438.0
60888



A. 122
Monatsgehälter der Reichs- und
Dienst -
Besoldungsgruppen
und Stichnamen
Gehälter nach .... Dienstjahren bezw.Gehalts
0
2
4
9
a
a
q
c
B 7a Min.Dir.
- 6
1411
1411
1411
1
Sektionschef
50
1015.3
1015.3
1084.5
l a
Min.Rat
- 6
758.9
845.0
957.9
103.5
2
Min.Rat
+50
733.5
733.5
802.5
871.5
2b
Ob.Reg.Rat
- 6 %
650.1
689.0
727.8
766.7
3
Ob.Sekt.Rat
50 %
538.5
538.5
579.9
621.3
2 c 2 Reg.Rat
- 6 %
451.2
482.3
513.4
572.4
4
Sektionsrat
+50 %
426.9.
426.9
461.5
495.9
2 c 2 Reg.Rat
- 6 %
451.2
482.3
513.4
572.4
5
Min.Ob.Komm.
60 %
311.7
311.7
344.0
377.1
Schwarz geschrieben betrifft Reich
Rot geschrieben betrifft Protektorat
Anm. 1)Die Gehälter sind für verh. Beamte ohne Kinder Ortsklasse
berechnet. Das Reichsgehalt besteht aus Grundgehalt und W
nungsgeldzuschuss Ortsklasse A abzüglich 6 %. Das Protekto-
ratsgehalt besteht aus Gehalt und Aktivitätszulage Ortsklas-
se A ohne Rücksicht auf Teuerungszulagen nnd Abzug des Pensi-
onsbeitrages um einen bestimmten bei den Stichnamen ersicht-
lichen Prozentsatz erhöht.
Anm. 2)Bei Beamten auf Dienstposten der Dienstklasse I a erhöht sich
das Gehalt, nicht die Aktivitätszulage um 8 %.
Anm. 3) D.A.Z. = Dienstalterszulage
58801
calira
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1)
Protektoratsbeamten in RM.
klasse I b.
2)
stufen gegebenenfalls Dienstalterszulagen.
10
12
14
16
18
20
8
1.D.A.Z.3)
nach 21AA.2:
C
a
e
e
F
1ll.3
871.5
797.7
828.8
859.9
621.3
662.7
662.7
603.5
634.6*
665.6
689.0
712.3
735.6
758.9
495.9
523.5
523.5
523.5
523.5
523.5
523.5
603.5
634.6
665.6
689.0
712.3
735.6
758.9
377.1
410.2
443.3
443.3
480.1
516.9
516.9
80888



Beheim/24
Gegenüberstellung der Vorschläge zu einer Besoldungsver-
besserung der Protektoratsbediensteten.
Vorschlag I (Krieser)
Vorschlag II (Reischauer)
A. Ziel:
A. Ziel:
Aus politischen und sozialen
Aus politischen Gründen Erhöhung
Gründen sllgemeine und beschleunigte
der Bezüge eines grossen Teils der Pro-
Erhöhung der Bezüge der Protektorats-
tektoratsbediensteten.
bediensteten in beachtlichem Ausmaß.
Kein Vorgriff für die endgül-
Kein Vorgriff für eine endgültige
tige Gestaltung des autonomen Beamten-
Lösung des autonomen Besoldungsrechts,
und Besoldungsrechts, keine Angleichung
vielmehr Aufrechterhaltung des hiesigen
n die Reichsverhältnisse, vielmehr
Beaoldungssystems (so Reischauer; vgl.
Aufrechterhaltung des hiesigen Besol-
aber uiten).
dungssystems.
B. Durchführung:
B. Durchführung:
Völlige Loslösung von dem System
Grundsätzliche Bindung an die Aus-
der Ausgleichszulage. Entwicklung einer
gleichszulage. Die erhöhten Bezüge müssen
entsprechenden Gehaltserhöhung allein
um einen gewissen im einzelnen variablen
aus den autonomen Besoldungssystem. Pro-
Prozentsatz - im allgemeinen l0% - unter
zentuale Erhöhung des Grundgehalte und
den Bezügen der nach den Grundsätzen der
der Aktivitätsgebühr in den einzelnen
Ausgleichszulage vergleichbaren Reichsbe-
züge sachlich vergleichbarer Reichsbesel- "ohne Aufsehen tatsächl. Relation zur Reichs-
ungsgruppen. Ergebnis:leue Besoldungs-
besoldung"(!) hergestellt. Ergebnis: Neue
tabelle.
Besoldungstabelle.
Die Ausgleichszulage ist als Aus-
An der Ausgleichszulage ist fest-
gangspunkt aus folgenden Gründen abzu-
zuhalten, weil sie für Deutsche giltund
lehnen:
damit für den Protektoratsbediensteten
a) Sie verfolgte das besondere Ziel, das
die überhaupt günstigste Vergleichamöglich-
keit bietet. (so Reischauer!)
Deutschtum in der Protektoratsverwal-
tung durch Annäherung an die Bezülge der
Reichsbeamten zu erhalten.
b) Die Vergleichsstufen der Reichsbesol-
dung sind dabei bewusst sehr niedrig
gehalten worden aus Gesichtspunkten,
die nur für den kleinen Sektor der davon
1)
Andere Möglichkeit z.B. prozentuale Erhöhung
nur der Aktivitätszulage nebst Übernahme von
Pensionsbeitrag und Heilfondsbeitrag anf Pro-
tektorat



- 2 -

125

berührten Beanten massgebend waren.

Schon jetzt absurde Ergebnisse (s.

Beispiele auf S. 2/3)

c) Diese Verschiebung der Vergleichsebe-

ne wurde durch das ausserordentlich

niedrige Niveau der Protaktoratsbe-

soldung erleichtert.

d) Die Übernahme des Ausgleichszulagen-

systems würde ganze Beantengruppen wie

die der Dienstklassen III und IV von

einer Aufbesserung im wesentlichen

ausschliessen, bei anderen - sozial be-

sonders schwachen - Gruppen nur eine

unzureichende Aufbesserung zulassen.

Demgegenüber ermöglicht hiesiger Vorschlag

durchgängige und wirksane Erhöhung, wobei

politischen und sozialen Notwendigkeiten

durch verschiedene Bemessung des proz.

Zuschlage Rechnung getragen werden kann.

e) Die Bindung an die Ausgleichszulage wärde

prsktisch zu einer Verwässerung des hie-

sigen Besoldungssystems führen, dessen Ei-

genart und Differenzierungen verloren gin-

gen. Zusammendrängung stark differenzier-

ter Besoldungsgruppen auf ein einheitli-

ches Besoldungsniveau. Entwertung von Auf-

stiegsmöglichkeiten. Mittelbar doch An-

gleichung an Reichsverhältnisse.

"tatsächlich Relation zur

Reichabesoldung" (!)

f) Das Ausgleichszulagenschema erfordert kom-

Ans den Ausgleichszulagerichtli-

plizierte Neuberechnung von Fall zu Fall.

Durchführung daher sehr zeitraubend. Dem-

nien ergibt sich "derartige Verschie-

denartigkeit der Differensbeträge nach

gegenüber lässt sich hiesiger Vorschlag

Dienstklassen und Besoldungsgruppen, ja

einfach und schnell verwirklichen.

schon nach dem Dienstalter der einzel-

nen Beamten", dass prozentualer Zuschlag

unmöglich.

Frage der Beteiligung

der Berliner Zentralinstanzen!
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den 29. Mai 1943

Betrifft: Verbesserung der autonomen

Besoldungsverhältnisse.

Auftrag des Herrn Staatssekretärs vom 18. d.M.

- St.S. IV D - 49 a/43 g -

Anlagen: 1 Vorgang,

Geheim

1 Gutachten nebst Beilagen.

Urschriftlich

mit Anlagen

Herrn Staatssekretär

weisungsgemäss vorgelegt.

Der SD-Leitabschnitt hat Abschrift des Gutachtens erhalten.

Raairre.



Sicherheitsdienst des Reichsführers-Hf
Prag-Bubentsch, den 2l.Mai 1943.
Sochsenweg
SD-Leitabschnitt Prag
Fernsprecher 774-44
129
III A
SA 169/1
Ge hé i m !
.8..214/43
8
An den
Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretär
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
1-Obersturmbannführer Dr. G i e s,
;
'
91
1.
J
=
in ueo
C.....
22.MAI 1943
Prag.
Betr.: Neuregelung der Besoldungs- und Gehaltsverhiltnisse
für die autonomen öffentlichen Bediensteten mit Pro-
tektoratsangehörigkeit - Besprechung am l2.5.l943
bei -Obersturmbannführer R e i s c h a u e r.
Vorg.: Rücksprache vom 18.5.1943.
Die Besprechung, an der außer j-Obersturmbannführer
R e i s c h a ue r noch Ministerialrat S c h m e i ß e r,
Oberregierungsrat Dr. L a n d m a n n, Regierungsrat Dr. B i n-
d e r und ich teilnahmen, hatte folgendes Ergebnis:
Nachdem die einzelnen Musterberechnungen von Ministerial-
rat Schmeißer und Regierungsrat Dr.Binder vorgetragen und erläu-
tert worden waren und j-Obersturmbannführer Reischauer im ein-
zelnen noch einmal auseinandergesetzt hatte, welche Schwierig-
keiten sich bei einer Zulageregelung ergeben würden (siehe seine
Vorlage an den Gruppenführer vom 13.5.l943, Seite 3 zu (2.) a)
und b) ), gab ich unter dem Hinweis, daß dies vorläufig nur
meine persönliche Ansicht sei und sie als SD-Standpunkt nur bei
Zustimmung durch y-Obersturmbannführer J a c o b i angesehen
werden könne, folgende Stellungnahme ab:
Es sei zuzugeben, daß nach den vorliegenden Unterlagen
eine für alle Besoldungsgruppen und Dienstklassen gleiche Zu-
lage schwer zu errechnen sei. Wenn allerdings bei dem Zulage-
system befürchtet werde, daß außer bei den heute bereits höher
Besoldeten auch noch bei anderen Bediensteten eine Überschrei-
tung der geplanten Höchstgrenze eintreten könne (siehe Seite 2
b.w.
141
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zu (2.) a) der Vorlage von i-Obersturmbannführer Reischauer

an Gruppenführer), so müsse man berücksichtigen, daß die jetzt

gewählte Relation zur Reichsbesoldung bei den Musterberech-

nungen nicht immer billig sei. (Ich wies dabei u.a. darauf hin,

daß z.B. bei der Gleichsetzung der Obersektions- und Sektions-

räte mit den Regierungsräten im Reich nicht berücksichtigt

worden sei, daß erstere in der Regel viel älter als Regierungs-

räte im Reich seien , so daß es nicht eine allzu große Unbillig-

keit wäre, wenn bei einer Zulage die Sektions- und Obersektions-

räte mehr verdienen würden als Regierungsräte im Reich. Hierzu

wurde mir von Oberregierungsrat Dr.Landmann entgegengehalten,

daß ein solcher Zustand eine Ungerechtigkeit gegenüber den bei

der Rückgliederung des Sudetengaues in den Reichsdienst über-

nommenen Sektions- und Obersektionsräten bedeuten würde, da

diese auch nur als Regierungsräte übernommen worden seien.)

Unter der Voraussetzung, daß die gewählte Relation zur

Reichsbesoldung bestehen bleiben und kein gangbarer Weg für

Zulagen(z.B. eine nicht allzu stark differenzierte Zulage

für sämtliche oder einzelne Bedienstetengruppen) gefunden würde,

sähe ich keine Bedenken mehr in dem Fallen des Zulageplanes,

wenn folgendes berücksichtigt würde:

1.) Keine Besoldungsreform, sondern nur Abänderung der

jetzigen Besoldungstabelle.

2.) Verneiden jeglichen Inbeziehungsetzens der neuen

Besoldungstabelle zu einer Neu-Systemisierung.

3.) Besoldung nach Dienstgrad und nicht nach Dienst-

stellung.

4.) Bei der Veröffentlichung der neuen Besoldungstabelle

Hinweis darauf, daß sie nur eine vorläufige,aber keine

endgültige Regelung bedeutet, entsprungen aus der Not-

wendigkeit, die Gehälter der öffentlichen Bediensteten

den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen anzu-

passen.

Bei der Abgabe dieses Standpumktes ließ ich mich von fol-

- 3 
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Zu 1.) Die jetzt von -Obersturmbannführer Reischauer an-
gestrebte neue Besoldungstabelle bedeutet in Wirklichkeit schon
eine starke Angleichung an die bisher vom SD-LA Prag vertretene
Ansicht, denn ursprünglich war von ihm eine Besoldungsreform
(Besoldungsneuregelung zusammen mit Neu-Systemisierung und
-Einstufung) beabsichtigt; siehe z.B.
seinen Bericht über die Dienstreise Berlin 23.-24.2.43 vom
25.2.43:"Die Grundzüge der geplanten tschechischen Besol-
dungsreform und der Entschluß des Gruppenführers, sie als
kriegswichtig beschleunigt weiterzuführen, wurden mit Staats-
sekretär Stuckart und Staatssekretär Kritzinger besprochen,"
pun
Schreiben an den Hauptabteilungsleiter V vom l7.3.43 betref-
fend Einladung zu der am 23.3.43 stattgefundenen Besprechung:
"Die Frage der Besoldungsreform für die autonomen Beamten
habe ich kürzlich in Berlin nochmals grundsätzlich mit den
zuständigen Herren des Reichsfinanzministeriums sowie den
Staatssekretären Stuckart und Kritzinger besprochen. Auf den
anliegenden Auszug meines Berichts darf ich hinweisen.
Die Vorarbeiten für die Neuregelung sind inzwischen hier
so weit gediehen, daß in Kürze die Systemisierungsvorschläge
der Landesbehörden und anschließend auch die Stellenplan-
vorschläge einiger Muster-Bezirksbehörden vorliegen werden.
Damit sind dann die wesentlichsten Unterlagen für die vorge-
sehene Aussprache mit den Berliner Reichsministerien geschaf-
fen, der dann sofort die Durchführung der Neuregelung folgen
kann."
Dieser Plan wurde von jj-Obersturmbannführer Reischauer auch
noch in der am 23.3.l943 stattgefundenen Besprechung vertreten,
und gegen diese beabsichtigte weitgehende Besoldungsreform rich-
teten sich in erster Linie die hiesigen Bedenken:
Siehe hiesigen Bericht III A SA 169/l vom 25.3.43 geheim an
-Gruppenführer K.H.Frank:"Auf der Besprechung wurde der Plan
aufgestellt, eine neue Besoldungsordnung für den autonomen
Dienst zu schaffen mit neuer Systemisierung der Stellen und
dann die autonomen tschechischen Bediensteten nach politi-
scher Einstellung und Arbeitsleistung neu einzustufen. Es
sollen dabei nach Möglichkeit die höheren Verwaltungsstellen
nur wenig mit Tschechen besetzt werden und außerdem im Er-
gebnis die Einstufung niedriger werden als für entsprechende
Beamte deutscher Staatsangehörigkeit in dem gleichen Wir-
kungsbereich, um durch die schlechtere Einstufung und im
Ergebnis Bezahlung die Tschechen anzureizen, Deutsche zu
werden und sich bessere Ein- und Fortkommensmöglichkeiten
zu schaffen. Der Plan einer Besserstellung in Form einer
Leistungszulage wurde also fallen gelassen. ............
Es fragt sich nur, ob bei dem geplanten Weg dann nicht das
ebenfalls gestellte Ziel, materiell eine Besserstellung im
Verhältnis zu den jetzigen Einkommenverhältnissen zu schaffen
dadurch überdeckt wird und bei den Tschechen nur das miß-
T7
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stimmende Rückgefühl bleibt, offiziell durch eine

neue Besoldungsordnung herabqualifiziert worden zu

sein, und demgegenüber die zahlenmäßige Steigerung

ihres Einkommens an Wert vermindert wird."

Wenn jetzt nun die erst beabsichtigte Verquickung der

Besoldungsneuregelung mit der Neu-Systemisierung und -Einstu-

fung aufgegeben worden ist und nur eine neue Besoldungstabelle

aufgestellt werden soll, so fallen einmal die bisherigen poli-

tischen Bedenken weg. Weiter besteht zwischen einer neuen Be-

soldungstabelle und Zulagen auch kein allzu großer Unterschied

mehr, denn sowohl bei der neuen Besoldungstabelle wie bei einer

Zulage wird der autonome Bedienstete mit Protektoratsangehörig-

keit in erster Linie sehen, daß er mehr bekommt, und nur die

Form, wie es ihm mitgeteilt wird, ist verschieden: Bei der Be-

soldungstabelle wird ihm der volle Betrag seines neuen Gehaltes

genannt, bei der Zulage hingegen nur das Mehr gegenüber seinem

bisherigen Gehalt.

Zu 2.) Gegen die Verquickung der Besoldungsneuregelung

mit einer Neu-Systemisierung sprechen h.E. folgende Bedenken:

Die Neu-Systemisierung würde bei den öffentlichen auto-

nomen Bediensteten mit Protektoratsangehörigkeit sofort Betrach-

tungen in der Richtung aufkommen lassen , welche Zukunfts- und

Aufstiegsaussichten sie im Vergleich zu den zur Verfügung stehen-

den Stellen haben werden, und sich wahrscheinlich nur stimmungs-

drückend auf sie auswirken, da sie im großen und ganzen sowieso

der Ansicht sind, daß sie, so lange die hiesige Verwaltung unter

deutschem Einfluß steht, nicht viel zu erwarten haben. Diese Zu-

kunftsbefürchtungen würden wahrscheinlich die augenblickliche

Freude über die Gehaltsaufbesserung überdecken.

-Obersturmbannführer Reischauer meinte zu diesen Be-

denken, dann dürfe man auch keine Entlassungen von Bediensteten

vornehmen. H.E. wird es jedoch unterschiedliche Auswirkungen haben,

ob man den Beamtenkörper erst soweit dezimiert, daß er dem voraus-

sichtlich benötigten Bedarf entspricht, und dann an eine Neu-

Systemisierung schreitet, oder den umgekehrten Weg einschlägt.

Außerdem würde nach dem Kriege dann wahrscheinlich eine weitere

Neu-Systemisierung vorgenommen werden müssen,da sich jetzt noch

58796
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gar nicht absehen läßt, welche Aufgaben die Verwaltung dieses

Raumes nach dem Kriege zu bewältigen haben wird und wieviel

Menschen sie dazu benötigt.

Zu 3.) Die Beachtung dieses Grundsatzes bedeutet,daß die

autonomen Bediensteten mit Protektoratsangehörigkeit in den

einzelnen Kategorien besoldungsmäßig gleich behandelt werden,

ohne Rücksicht darauf, ob sie sich auch ihrer politischen Ein-

stellung und arbeitsmäßigen Leistung nach entsprechen. Weiter

wird dadurch der schwierigen und politisch heiklen Frage aus

dem Wege gegangen, wie der einzelne Bedienstete einzustufen

wäre. Allerdings ist dieses Problem schon dadurch teilweise

in Angriff genommen worden, indem bei den Musterberechnungen

die autonomen Besoldungsgruppen mit den Reichsbesoldungsgruppen

in Beziehung gesetzt wurden, was jedoch nur Grundlage für die

internen Berechnungen der in Frage kommenden deutschen Stellen

sein und nach außenhin nicht in Erscheinung treten darf; ich

habe auch darauf in der Besprechung besonders hingewiesen.

Zu 4.) Die vorgeschlagene Fassung der Einführung der neuen

Besoldungstabelle ist h.E. ebenfalls erforderlich, um stimmungs-

mäßig nachteilige Auswirkungen nach Möglichkeit zu verhindern.

Vielleicht könnte bei den Presseverlautbarungen über die neue

Besoldungstabelle auch noch darauf hingewiesen werden, daß die-

se einen weiteren Schritt zur Beseitigung der noch auf der Be-

amtenpolitik der ehemaligen Republik beruhenden Zurücksetzung

der öffentlichen Bediensteten bedeute. (Wie mir ein tschechi-

scher Bezirkshauptmann erklärte, seien während der ehemaligen

Republik die tschechischen Bediensteten nach den französischen

die am schlechtesten bezahlten von ganz Europa gewesen.)

3.!

dum/h,

4-Hauptsturmführer.
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St.S. IV D - 49 a/43g.

Prag, den 18. Mai 1943.

Reichsprotektor

Abt. Justiz

am

19 V.1943

/

eingegangen...

Persönlich!

G.R. mit 2 Anlagen

Herrn Krieser

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis

und entsprechend der mündlich erteilten Weisung des

Herrn Staatssekretärs zur baldgefälligen Stellungnahme

übersandt.

Ich darf anregen, sich mit M-Obersturmbannführer Jacobi

unmittelbar in Verbindung zu setzen, damit vorweg festge-

stellt wird, zu welchem Ergebnis die Besprechung zwischen

Herrn Reischauer und 4-Hauptsturmführer Landmann geführt

hat. Ich selbst werde veranlassen, daß mir Hauptsturmfüh-

rer Landmann ein kurzes Protokoll über den Ablauf der Be-

sprechung zuleitet. Eine Abschrift des Protokolls geht

Ihnen zu.



Hauptabteilung I

Prag, den 13.Mai 1943

58

Vorlage

13. MAL.1943

an Gruppenführer

Betrifft: Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse - Ergebnis der Besprechung vom 4.5.43.

Auftraggemäß werden nachstehend kurz die verschie-

denen Standpunkte dargestellt.

1.) Einigkeit besteht über folgende Punkte:

a) Aus politischen Gründen bedürfen die Bezüge eines

großen Teiles der autonomen Bediensteten einer Er-

höhung.

b) Die obere Grenze der Erhöhung muß im Prinzip lo Pro-

zent unter den Bezügen der nach den Grundsätzen der

Ausgleichszulage vergleichbaren Reichsbediensteten

liegen. Diese Grenze braucht jedoch nach oben und

unten nicht starr eingehalten zu werden. Insbeson-

dere kann der Abschlag gegenüber den Reichsbezügen

bei den einzelnen Bediensteten-Gruppen verschieden

angesetzt und hierbei auch erhöht werden.

c) Verringerungen der heutigen Bezüge sollen in keinem

Pall eintreten.

d) Die Verbesserung muß in gesetzlicher Form,mindestens

durch eine autonome Regierungsverordnung,erfolgen.

e) Beherrschendes politisches Prinzip muß sein, daß die

Besoldungsverbesserung keinen Vorgriff für eine

"endgültige" Lösung des autonomen Besoldungsrechts

und
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und des späteren Verhältnisses der autonomen Bediensteten

zu den Reichsbediensteten besoldungsrechtlich und

stel-

lungsmäßig enthalten darf. Insbesondere darf sie nicht sicht-

bar mit einer gesetzlichen Neusystemisierung verbunden wer-

den. Lediglich intern in deutschen Kreisen darf zur Fest-

legung der oberen Grenze neben den Ausgleichszulagerichtli-

nien der Stellenvergleich berücksichtigt werden.

f) Das hiesige,vom deutschen Recht abweichende Besoldungssystem

(Besoldungsgruppen, Dienstklassen, Aktivitätsgebühr, vom

/

Reich abweichende Vorrückungszeiten) muß hiernach voll auf-

rechterhalten werden.

2.) Zur Erreichung dieser Ziele werden zwei Wege vorgeschlagen:

a) Errechnung und Einführung einer völlig neuen Besoldungsta-

belle, die allgemein die Bediensteten auf die für die ein-

zelnen Typen nach Ziff.l/ b errechnete Höhe führt;

b) Einführung einer roh gegriffenen Zulage nach dem Muster der

im Jahre l94l eingeführten Teuerungszulage, jedoch bei Ein-

führung einer gewissen Staffelung, um die Notwendigkeiten

nach l/ b zu berücksichtigen.

Zu a): Hierfür wird geltend gemacht:

Völlige Sicherstellung, daß außer bei den heute bereits

58793

höher Besoldeten keine Überschreitung der Höchstgrenze ed

tritt;

Möglichkeit, die Berechnungsunterlagen und das Verhältnis

zur Reichsbesoldung durch Verschiedenansetzung der Abzüge

und Auf- und Abrundung der errechneten Beträge sowie Bestehen

lassen des Besoldungssystems zu verbergen;

Vermeidung des Begriffes "Zulage", der Auswirkungen auf an-

dere Personenkreise befürchten läßt;

Möglichkeit, ohne Aufsehen tatsächlich eine Relation zur

Reichsbesoldung herzustellen, die den Überblick und jede

spätere Arbeit wesentlich erleichtert;

höchstens gleichar einmaliger Arbeitsaufwand gegenüber

(

der
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der Zulagenlösung bei wesentlicher Verringerung des Arbeits-

aufwandes bei der Durchführung.

Zu b): Hierzu wird vorgetragen:

Völliges Vermeiden des Begriffes und Anscheins einer syste-

matischen Besoldungsreform;

wesentliche Vereinfachung der Lösung durch rohes Greifen

der Zulagen;

erleichterte Möglichkeit, die Berliner Stellen auszuschalten.

Zu a) und b):

Auf Grund des Besprechungsergebnisses wurden die tatsächli-

chen Bruttoeinkiinfte der aütonomen und Reichsbediensteten

nach Berücksichtigung aller Zulagen und Abschläge unter Zu-

grundelegung der Ausgleichszulagerichtlinien abzüglich einst-

weilen durchgehend lo Prozent gegenübergestellt (Anlage 1).

Da die Außgleichszulagerichtlinien für Deutsche gelten, ist

hiermit der für die autonomen Bediensteten günstigste über-

haupt in Prage kommende Vergleich gewählt. Hieraus ergibt

sich eine derartige Verschiedenartigkeit der Differenzbe-

träge nach Dienstklassen und Besoldungsgruppen, ja schon

nach dem Dienstalter des einzelnen Beamten, daß eine roh

gegriffene Zulage allenfalls bei den Unterbeamten in Frage

kommt (vgl.Anlage 2 a - d, in der Musterberechnungen für

einzelne Beamte nach dem monatlichen Bruttoeinkommen in

Rl-Beträgen aufgestellt sind). Aber schon bei den Unterbeam-

ten könnten die tatsächlichen Hilfsmöglichkeiten bei Greifen

eines rohen Zuschlags bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

Wird die Zulage aber, wie bei den anderen Gruppen überhaupt

nicht zu umgehen, stark differenziert, so wird das angewandte

System des Vergleichs weitaus sichtbarer als bei der neuen

Tabelle.

S

AFür die Beteiligung der Berliner Dienststellen ist

es praktisch belanglos, ob der Weg zu a) oder b) beschritten

wird,
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wird, da in jedem Falle intern die Reichsbesoldungeverhält-

nisse berücksichtigt werden müssen. Hier handelt es sich

lediglich um die politisch-taktische Lage unter Berücksich-

tigung der bisherigen Verhandlungen und der derzeitigen

allgemeinen Pläne unseres Verhältnisses zu den Reichsmini-

sterien.

3.)

Die konkreten Unterlagen sind inzwischen nochmals

mit dem Sachbearbeiter von f-Obersturmbannführer Jacobi,

-Hauptsturmführer Dr.Landmann, besprochen worden. Wegen

der Kompliziertheit der Fragen wird einvernehmlich um eine

nochmalige Besprechung an Hand der die Ergebnisse der Be-

sprechung vom 4.5. berücksichtigenden Neuberechnungen gebeten.

Rishau

1.) Vorlage ist mit Min.Rat S c h m e i s s e r , der z.Zt. auf

Dienstreise ist, abgesprochen.

S4/

2.) Durch Sonder-Boten 4eStubaf. F i s c h e r

und

Min.Rat K r i e s e r

Vogiso

mit der Bitte um Mitzeichnung.

stet 

58792
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4-Obersturmbamführer Dr.Gies.

Anliegend die vom Gruppenführer gewünschte Vorlage auf

Grund des Sitzungsergebnisses vom 4.5.43. 4-Obersturmbann-

führer Jacobi habe ich eine Abschrift zugeleitet.

Rinhanr

fl Min R. bresr

Thi burlay fun?

A.13.5



fur Mh. t hi)

Abschrift.

95/

Hauptabteilung I

Prag,den 13.Mai 1943.

Vorlage

an Gruppenführer

durch die Hand des Generalinspekteurs der Verwaltung.

Betrifft: Verbesserung der autonomen Besoldungsverhält-

nisse - Ergebnis der Besprechung von 4.5.43.

Auftragsgemäss werden nachstehend kurz die verschie-

denen Standpunkte dargestellt.

1.) Einigkeit besteht über folgende Punkte:

a) Aus politischen Gründen bedürfen die Bezüge eines

grossen Teiles der autonomen Bediensteten einer Er-

höhung.

b) Die obere Grenze der Erhöhung muss im Prinzip lo Pro-

zent unter den Bezügen der nach den Grundsätzen der

Ausgleichszulage vergleichbaren Reichsbediensteten

liegen. Diese Grenze braucht jedoch nach oben und

unten nicht starr eingehalten zu werden. Insbesonde-

re kann der Abschlag gegenüber den Reichsbezügen bei

den einzelnen Bediensteten-Gruppen verschieden ange-

setzt und hierbei auch erhöht werden.

c) Verringerungen der heutigen Bezüge sollen in keinem

Fall eintreten.

d) Die Verbesserung muss in gesetzlicher Form, mindestens

durch eine autonone Regierungsverordnung, erfolgen.

e) Beherrschendes politisches Prinzip muss sein, dass die

Besoldungsverbesserung keinen Vorgriff für eine "endgül-

tige" Lösung des autonomen Besoldungsrechts und des spä-

teren Verhältnisses der autononen Bediensteten zu den

Reichsbediensteten besoldungsrechtlich und stellungs-

mässig enthalten darf, Insbesondere darf sie nicht

sichtbar mit einer gesetzlichen Neusystemisierung verbun-

den werden. Lediglich intern in deutschen Kreisen darf

zur Festlegung der oberen Grenze neben den Ausgleichs-

zulagerichtlinien der Stellenvergleich berücksichtigt

werden.

f.)

Tv8-496y43
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f) Das hiesige, von deutschen Recht abweichende Besoldungs-

system (Besoldungsgruppen, Dienstklassen, Aktivitätsge-

bühr, vom Reich abweichende Vorrückungszeiten) muss hier-

nach voll aufrechterhalten werden.

e d Ta Cda d Ce  

a) Errechnung und Einführung einer völlig neuen Besolduhgs-

tabelle, die allgemein die Bediensteten auf die für die

einzelnen Typen nach Ziff.l/b errechnete Höhe führt; .

b) Einführung einer roh gegriffenen Zulage nach dem Muster der

im Jahre lg4l eingeführten Teuerungszulage, jedoch bei Ein-

führung einer gewissen Stafielung, um die Notwendigkeiten

nach l/b zu berücksichtigen:

Zu a): Hierfür wird geltend gemacht:

Völlige Sicherstellung, dass ausser bei den heute bereits

höher Besoldeten keine Überschreitung der Höchstgrenze ein-

tritt;

Möglichkeit, die Berechnungsunterlagen und das Verhältnis

zur Reichsbesoldung durch Verschiedenansetzung der Abzüge

und Auf- und Abrundung der errechneten Beträge sowie Beste-

henlassen des Besoldungssystems zu verbergen;

Vermeidung des Begriffes "Zulage", der Auswirlungen auf an-

dere Personenkreise befürchten lässt;

Möglichkeit, ohne Aufsehen tatsächlich eine Relation zur

Reichsbesoldung herzustellen, die den Überblick und jede

spätere Arbeit wesentlich erleichtert;

höchstens gleicher einmaliger Arbeitsaufwand gegenüber der

wandes bei der Durchführung.

Zu b): Hierzu wird vorgetragen:

Völliges Vermeiden des Begriffes und Anscheins einer syste-

matischen Besoldungsreform;

wesentliche Vereinfachung der Lösung durch rohes Greifen

der Zulagen;

erleichterte Möglichkeit, die Berliner Stellen auszuschalten.

Zu a) und b):

Auf Grund des Besprechungsergebnisses wurden die tatsächli-

chen Bruttoeinkünfte der autonomen und Reichsbediensteten

nach Berücksichttgtüng aller Zulagen und Abschläge unter Zu-

grundelegung der

tepuichszulagerichtlinien abzüglich
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einstweilen durchgehend lo Prozent gegenübergestellt(Anlage l)

T

hiermit der für die autonomen Bediensteten günstigste über-

haupt in Frage kommende Vergleich gewählt. Hieraus ergibt

sich eine derartige Verschiedenartigkeit der Difierenzbe-

träge nach Dienstklassen und Besoldungsgruppen, ja schon

nach dem Dienstalter des einzelnen Beamten, dass eine roh

gegriffene Zulage allenfalls bei den Unterbeamten in Prage

kommt (vgl.Anlage 2 a - d, in der Musterberechnungen für

einzelne Beamte nach dem monatlichen Bruttoeinkommen in

RM-Beträgen aufgestellt sind). Aber schon bei den Unterbeam-

ten könnten die tatsächlichen Hilfsmöglichkeiten bei Greifen

eines rohen Zuschlags bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

Wird die Zulage aber, wie bei den anderen Gruppen überhaupt

 s r d    

System des Vergleichs weitaus sichtbarer als bei der neuen

Tabelle.

Pür die Beteiligung der Berliner Dienststellen ist

es praktisch belanglos, ob der Weg zu a) oder b) beschritten

wird, da in jedem Palle intern die Reichsbesoldungsverhält-

nisse berücksichtigt werden müssen. Hier handelt es sich

lediglich um die politisch-taktische Lage unter Berücksich-

tigung der bisherigen Verhandlungen und der derzeitigen

allgemeinen-Pläne unseres Verhältnisses zu den Reichsmini-

sterien.

3)

Die konkreten Unterlagen sind inzwischen nochmals

mit dem Sachbearbeiter von //-Obersturmbannführer Jacobi,

//-Hauptsturmführer Dr.Landmann, besprochen worden. Wegen

der Kompliziertheit der Pragen wird einvernehmlich um eine

nochmalige Besprechung an Hand der die Ergebnisse der Be-

sprechung vom 4.5. berücksichtigenden Neuberechnungen ge-

beten.

gez. Reischauer.

--
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1.) Vorlage ist mit Min.Rat S c h m e i s s e r, der

z.Zt. auf Dienstreise ist, abgesprochen.

2.) Durch Sonder-Boten //-Stubaf. P i s c h e r

und

Min.Rat K r i e s e

mit der Bitte wn Mitzeichnung.

gez. Reischauer.

58789
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St.S. IV D - 49 a/43g.

Prag, den 5. Mai 1943.

1.) Vermerk:

In der Frage der tschechischen Besoldungsreform hat

am 4.5.d.Js. bei dem Herrn Staatssekretär eine Bespre-

chung stattgefunden, an der folgende Personen teilge-

nommen haben: General Reinefarth, -Obersturmbannführer

Fischer, l-Obersturmbannführer Jacobi, Ministerialrat

Krieser, Ministerialrat Schmeisser, Oberregierungsrat

Reischauer und Oberregierungsrat Stucke. Krieser und

Schmeisser werden getrennt je eine Niederschrift über

den Ablauf der Besprechung vorlegen, in der sie ihren

Standpunkt zum Ausdruck bringen. Alsdann beabsichtigt

der Herr Staatssekretär, zur Sache eine Entscheidung

von Reichsminister Dr.Lammers herbeizuführen.

2.) Wv. am 6.6.1943 bei dem Unterzeichner.

→
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Hauptabteilung I

Prag, den 25, Pebruer 1943.

ana

07

in.

Bericht über Dienstreise Berlin 23./24.2.43 1943

an Gruppenführer.

Die Grundzüge der geplanten tschechischen Besoldungsreform

und der Entschluß des Gruppenführers, sie als kriegswichtig

beschleunigt weiterzuführen, wurden mit St.S.Stuckart und St.

S.Kritzinger besprochen. St.S.Stuckart hatte ursprünglich Sor-

gen vor der erwachsenden Arbeit, war aber nach Durchsprache

und Derstellung des Sachverhalts ebenfells einverstanden. Sein

ursprünglicher Vorschlag zu prüfen, ob nicht auch bei den Beam-

ten im Wege der Zulage schneller geholfen werden konnte als

durch eine Gesamtreform, zog er nach eingehender Durchsprache

der Angelegenheit zurück. Auch im Reiehsfinanzministerium wur-

den grundsätzliche Bedenken nicht geltend gemacht. Min.Dir.

Woothke hat vielmehr sogar zu überlegen, ob man nicht im Prin-

zip die autonomen Bediensteten gleich völlig auf den deutschen

Stand heben sollte, um sie politisch zu befriedigen und Glei-

ches von ihnen verlangen zu können wie von den Deutschen.

(Es war überhaupt interessant, wie er seinerseits immer wieder

versuchte - grundsätzlich fehlgehende - politische Erwägungen

anzustellen. Für ihn ist alles politisch richtig, was irgend-

wie völlig gleich geregelt wird, falsch, was nicht in sein

System paßt. So versuchte er schon ziemlich am Anfang in kin-

gerer Rede darzustellen, wie unsinnig überflüssig und gefähr-

lich unsere Oberlandräte seien, nachden wir doch deutsche Be-

zirkshauptleute hätten, die wir wie Landräte angesehen wissen

sollten. Durch diese und ähnliche Erwägungen war die Unterhal-

tung mit ihm anfänglich recht scharf). Die Sachen wurden an.

schliessend nochmals mit dem persönlichen Referenten des

Staatssekretärs, Min.Rat.Gündel, durchgesprochen, der seiner-

seito für richtige Unterrichtung des St.S. Reinhart sorgen

wird. An St.S.Reinhart konnte ich als einzigen nicht heran,

da er mit der Herstellung neuer Steuern überlastet war.

Neben der Besprechung sämtlicher hier unter besonderer Ziffer

aufgeführten Fragen sprach mich Min.Rat Gündel noch auf ein

Schmerzenskind des Finanzministeriums an; aein Staatssekretär

erstrebe, daß keines der anderen völker geringere Lasten

43g
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trage als das deutsche und sei deshalb traurig, daß das Protek-

torat die Erhöhung der Biersteuer auf den Reichsstand nicht mit-

machen wolle. Ich erklärte ihm, nicht kompetent zu sein, wies je-

doch von mir aus darauf hin, daß man nicht das Steuerrecht el-

lein sehen dürfe, sondern daß die Frage der gleichen Lasten auch

die politische Belastung, die versorgungsmäßige Lage und manches

andere umfaßt. Alles dies müsse gegeneinander abgewogen werden.

gez. Reischauer.

A
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Sicherheitsdienst des Reichsführers-f
Prag-Bubentsch, den 25.März 1943.
Sachsenweg
SD-Leitabschnitt Prag
Fernsprecher 774-44
V III
SA 169/1
Gcheim
Ge h e i m !
b. 8..1249/43
Relschaier
An den
Mp.
Herrn Staatssekretär
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
44-Gruppenführer K.H. F r a n k,
ére
103
ì
Prag.
26.MRZ.1943
Betr.: Neuregelung der Besoldungs- und Gehaltsverhältnisse
Jogang
für die autonomen öffentlichen Bediensteten mit Pro-
tektoratsangehörigkeit; Überführung der autonomen
öffentlichen Bediensteten mit deutscher Staatsange-
hörigkeit in das Reichsbeamtenverhältnis.
74/ 4. 43 Vorg.: Ohne.
In einer am 23.3.1943 von j-Obersturmbannführer Ober-
regierungsrat Reischauer einberufenen Besprechung, an der
auch vom SD-LA Prag der Sachbearbeiter für Rechts- und Ver-
waltungsfragen teilnahm, wurden u.a. die oben bezeichneten
Fragen behandelt und grundsätzlich Einigung darüber erzielt,
daß einmal die Besoldungsverhältnisse für autonome öffentliche
Bedienstete mit Protektoratsangehörigkeit verbessert und wei-
ter die autonomen öffentlichen Bediensteten mit deutscher
Staatsangehörigkeit in das Reichsbeamtenverhältnis überführt
werden sollen. Da von j-Obersturmbannführer Reischauer er-
klärt wurde,daß diese Maßnahmen,vor allem die letztere,noch
im Sinne von i-Obergruppenführer Heydrich,weiter auch in dem
von 4-Gruppenführer K.H.Frank Iiegen, wurde mit Rücksicht dar-
auf vom Vertreter des SD-LA Prag eine Äußerung dazu nicht ab-
gegeben, obwohl hiesiger Ansicht vom politischen Standpunkt
aus dagegen Bedenken bestehen,die nachstehend mit der Bitte
um Kenntnisnahme mitgeteilt werden:
I. Zur geplanten Neuregelung der Besoldungsverhältnisse
Daß für die autonomen tschechischen Bediensteten im
Interesse der Erhaltung der Arbeitsfreude und Leistungsstei-
gerung eine Aufbesserung ihrer Gehälter notwendig ist, wurde
b.w.
St.SπJ-49/43g
141
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auch von hier schon verschiedentlich berichtet.Die Frage

ist nur, ob dies in Form einer grundsätzlichen Neuaufstel-

lung der Besoldungsordnung oder einer Leistungszulage ge-

schehen soll. Auf der Besprechung wurde der Plan aufgestellt,

eine neue Besoldungsordnung für den autonomen Dienst zu

schaffen mit neuer Systemisierung der Stellen und dann

die autononen tschechischen Bediensteten nach politischer

Einstellung und Arbeitsleistung neu einzustufen. Es sollen

dabei nach Möglichkeit die höheren Verwaltungsstellen nur

wenig mit Tschechen besetzt werden und außerdem im Ergebnis

die Einstufung niedriger werden als für entsprechende Beamte

deutscher Staatsangehörigkeit in dem gleichen Wirkungsbe-

reich, um durch die schlechtere Einstufung und im Ergebnis

Bezahlung die Tschechen anzureizen, Deutsche zu werden und

sich bessere Ein- und Fortkommensmöglichkeiten zu schaffen.

Der Plan einer Besserstellung in Form einer Leistungszulage

wurde also fallen gelassen.

Der volkspolitische Gesichtspunkt,die tschechischen

Bediensteten nicht so gut zu stellen wie die deutschen,ist

zweifellos richtig. Es fragt sich nur,ob bei dem geplanten

Weg dann nicht das ebenfalls gestellte Ziel,materiell eine

Besserstellung im Verhältnis zu den jetzigen Einkommenver-

hältnissen zu schaffen, dadurch überdeckt wird und bei den

Tschechen nur das mißstimmende Rückgefühl bleibt,offiziell

durch eine neue Besoldungsordnung herabqualifiziert worden

zu sein,und demgegenüber die zahlenmäßige Steigerung ihres

Einkommens an Wert vermindert wird. Würde dagegen formell

an der autonomen Besoldungsordnung nichts geändert und nur

den Tschechen eine Leistungszulage gewährt werden,so würde

diese Herabgualifizierung nicht so in Erscheinung treten

und die Tschechen würden tatsächlich nur sehen,daß sie mehr

Geld in die Hand bekommen, was sich zweifellos mehr stimmungs-

hebend auswirken würde als die geplanten Maßnahmen. Außer-

dem-würden die ganzen mit den Neusystemisierungen und Auf-

8:88
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stellung einer neuen Besoldungsordnung verbundenen Arbeiten

wenigstens vorläufig erspart werden. Nach dem Krieg könnte

eine grundsätzliche Aufrollung der Besoldungsverhältnisse dann

jederzeit wieder erfolgen.

II. Übernahme in das Reichsbeamtenverhältnis:

Gegen die Übernahme der autonomen Bediensteten mit deutscher

Staatsangehörigkeit in das Reichsbeamtenverhältnis spricht ein-

mal,daß damit der Autonomie wieder ein Schlag versetzt werden

würde, was zweifellos bei den Tschechen stimmungsmäßig nach-

teilige Auswirkungen haben dürfte. Weiter würde diese Maßnahme

auch unserer Konzeption von der Autonomie Böhmen und Mährens

widersprechen,wonach diese eine Autonomie des Raumes und nicht

der Tschechen ist,also autonome Beamte sowohl Deutsche wie Tsche-

chen sein können. Würden jedoch alle autonomen deutschen Beamten

in das Reichsbeamtenverhältnis überführt,so käme es zu der Glei-

chung: autonomer Beamter = tschechischer Beamter,und die in der

autonomen Verwaltung tätigen deutschen Beamten würden wahrschein-

lich von den Tschechen noch mehr als bisher als Fremdkörper an-

gesehen werden,da sie ja dann auch formell nicht mehr autonome,

sondern Reichsbeamte wären.

Auch die geplante Neuregelung der Besoldungsverhältnisse

würde bei der vorgesehenen Form (also nicht durch Leistungs-

zulage) bei einer Überführung sämtlicher autonomen deutschen

Beamten in das Reichsbeamtenverhältnis sich in ihren stimmungs-

mäßig nachteiligen Auswirkungen voraussichtlich noch vergrößern.

Dies kommt vielleicht am besten dadurch zum Ausdruck,wenn man

die beiden Zustände gegenüberstellt,die sich ergeben würden,

wenn nur eine Leistungszulage für die Tschechen geschaffen und

es im übrigen bei dem bisherigen Zustand bleiben würde und an-

dererseits die in der Besprechung vom 23.3.43 vorgesehenen Maß-

nahmen durchgeführt würden:

1.) Im ersteren Falle würden sich in diesem Raume Reichs-

beamte,autonome deutsche Bedienstete und Bedienstete mit Pro-

tektoratsangehörigkeit gegenüberstehen,wobei formell für die

deutschen und tschechischen Bediensteten in der autonomen Ver-

waltung das gleiche Besoldugsschema gilt. Zur Erleichterung

- 4 -
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der wirtschaftlichen Lage der tschechischen Bediensteten wird

diesen eine Leistungszulage gewährt. Die deutschen autonomen

Bediensteten hingegen bekommen weiter ihre Ausgleichszulage,

da sie nicht unterschiedlich (abgesehen von der Protektorats-

zulage) von den Reichsbeamten behandelt werden können, was den

bisherigen Zustand entspricht und für die Tschechen nichts

Neues bedeutet. Im Endergebnis stehen sich die tschechischen

Bediensteten also materiell besser und im übrigen bleibt alles

beim alten.

2.) Im andern Falle würden sich jedoch nur Reichsbeamte

und autonome tschechische Bedienstete gegenüberstehen. Für

letztere würden - auch formell - neue Besoldungsverhältnisse

durch Festsetzung einer neuen Besoldungsordnung geschaffen,

die praktisch eine Herabqualifizierung der tschechischen Be-

diensteten bedeutet und die nicht allgemein für sämtliche

in der autonomen Verwaltung tätigen Deutschen und Tschechen

gilt,sondern nur für die Tschechen. Diese Herabqualifizierung,

die für die Zukunft festgelegt würde, werden diese in erster

Linie sehen,was wahrscheinlich ihre Freude an der zahlenmäßigen

Vergrößerung ihres Einkommens stark beeinträchtigen dürfte,

sodaß die Absicht der Besoldungsreform,nämlich die Steigerung

der Arbeitsfreude,in Frage gestellt werden muß.

Da diese Ausführungen vorläufig nur die Ansicht der hiesi-

gen Dienststelle darstellen,wurden Ermittlungen in der Rich-

tung eingeleitet,welche stimmungsmäßigen Auswirkungen die

geplanten Maßnahmen voraussichtlich haben werden. Über ihr Er-

gebnis wird bein Vorliegen sofort nachberichtet werden.

An j-Obersturmbannführer Reischauer wurde Durchschrift

dieses Schreibens gegeben.

F Afui

58.83

i7.

y-Sturmbannfülrer.
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Beispiele
aus der Vergleichsberechnung für die in Dienstklassen
eingereihten Beamten
Dienst-
BesGr.
Protekt.
Vergleich-
Im Protekt.
Bezüige ohne
bare Reichsbe
niedriger (-)
Klasse
Pensionsbeitr.
züge - 16 v.H
bezw.höher (+)
Anfaggs - A
als im Reich
Endbezüge -E
A. 584
724
- 140
I b
2
7
Z
E. 686
780
- 94
A.
360
409
7
- 49
I b
7
4
E.
432
627
8
- 195
A.
355
4
402
-
47
II
2
E.
427
480
53
A.
350
266
2
+
84
III
4
2
E.
422
353
+
69
IV
4
A.
345
263
Z
+
82
Z
B. 417v
339
+ 78
q I
9
A. 215
325
-110
E. 353.
618
- 265
II
6
A. 212
249
- 37
E. 343
424
81
III
9
A. 207
217
- 10
E. 322
299
+ 23
IV
9
A. 205
217
-
12
E. 281
299
-
18



b.
Beispiele
Unterbeamte und Angestellte und Hilfsangestellte.
Kate-
BesGr.
Brotek-
Vergleich-
Im Protek-
toratsbe-
bare Reichs-
torat niedri-
gories
züge ohne
bezüge - 16
ger ( -) bezw
Pensions-
V.H.
höher ( + )
beitrag
Anfangs -A
Endbezüge -E
I
A. 131.
160
-29
Kanzlei-
E. 213,
230.
-17
hilfs-
dienst
II
A. 131.
160
-29.
E. 194
230
-36
III
A. 131.
156
-25
E. 159
219
-60
I
A. 131
160
-29
Unter-
beamte
E. 197,
230
-33
und
Paaat
A. 131.
156
-25
II
stell-
E. 186,
219.
 33.
te
III
A. 131
156
-25
E. 175.
219
-44
Hilfs-
A. 128√
149
-21
ange-
E. 145
212
-67
stellte
lN.25



C.
144
Beispiele aus der Vergleichsberechnung für die
Bediensteten der B M B .
Kategorie
Bes.Gr.
Protek.Bezüge
Vergleichbare
Im Prot.nie=
ohne Pensions=
Reichsbezüge
driger(-)bezw.
beitr.
- 16 v.H.
höher(+)als im
Anfangs = A
Reich
Endbezüge= E
A. 164
217
-53
I
Eisen =
E. 299
299
-
bahn =
gagisten
ohne
Dienst=
II
A. 162
200
-38
klasse
E. 281
250
+ 31
III
A. 145
193
- 48
E. 236
242
- 6
A. 138
157
-19
I
E. 221
231
- 10
Unterbe=
amte -
Ange=
IIa
A. 134
157
- 23
stellte.
E. 197
231
-34
IIb
A. 131
157
-26
E. 186
231
-
45
A. 131
157
- 26
III
E. 179
220
-
41
A131
150
-
19
IV
E. 171
214
-
43



d
Beispiele aus der Vergleichsberechnung
145
für Bedienstete der Protektoratspost
Kate-
Bes.
Prot.Bezüge vergleich-.
im Pro-
Gruppe
ohne Pen-
bare Reichs
tekto-
gorie
sionsbei-
bezige
rat nie-
trag
- 16 v.H.
driger
Anfangs = A
(-)bezw
Endbe-
höher (+)
züge
= E
als im
Reich
Professions-
I
A 138
160
-
22
bedienstete
215v
230
-
ST
II
A 131
160
-
29
 197
230.
-
33,
III
A 131
160
-
29
18
230.
-
44
Hilfs-
prof-
A
129
156.
-
27v
fessi-
 143
219
-
/9L
onsbed.
Vollbe-
schäftig-
A 131/
149√
-
18/
te Post-
E 14
212
-
65/
gehil-
fen
Vollbe-
schäftig-
A 130.
149
-
19
B113
te Post-
212
-
28
boten



VStatistisches ZentralantSektion V.Geheim01ghvDienstklassela,bBesoldungagruppe im ProtektoratGehälter nach . .Dienstjahrenlche-GruppeGruppenstichmann024681012141618202224inR683,6760,8863,01Sektionschef933,01 003,0P787,0787,0838,0838,0838,0teMinisterialräteR585,8620,82655,8690,8718,8746,8774,8584,0584,0635,0686,0686,0686,0686,0IrätePaObersektionsräteR406,6434,6462,6515,8543,8571,8599,8620,0641,8662,8683,8P441,5441,5472,1502,7502,7533.3533.3533,3533,3533,3533.34SektionsräteR406,6434,6462,6515,8543,8571,8599,8620,8641,8662,8683,8P360,1360,1385,6411,1411,1431,5431,5431,5431,5431,5431,5R322,6350,6378,6406,6434,6462,6515,0543,0572,8Ministerialoberkommissäre592,8613,85orenP260,8260,8283,7306,7306,7329,7352,6352,6378,1403,6403,69MinisterialkommissäreR322,6350,6378,6406,6434,6462,6515,8543,8572,8592,8613,8613,8613,8P214,9214,9230,2245.5245,5260,8276,1276,1292,4311,8311,8332,2352,6Reich = 100Protektoratsgehälter in vE der Reichagehälter1115,1103,497,189,883,5299,794,196,899,395,491,988,55108,6101,6102,197,592,493,388,985,983,18C,578,0488,682,983,479,775,675,571,969,567,265,163,2ino80,874,474,975,470,672,368,464,866,168,165,866,661,360,860,456,556,453.550,852.052,650,854,157:4Protektorat = 100Reichsgehälter in vi Protektoratsgehälter186,996,7103,0111,3119,72100,3106,3103,3100,7104,8108,9112,9392,198,498,0102,6108,2107,2112,5116,4120,3124,3128,24112,9120,7120,0125,5132,3132,5139,0143,9148,7153,6158,53123,7134,4233,5132,6141,7140,3146,3154,2151,2146,9152,16150,1163,1164,5165,6177,0177,4186,8197,0196,2190,1196,9+) Reich: verh. ohne Kinder, Grundgehalt + Wohnungsgeldzuschuß minus 16 vH. Abzug ; Crtsklesse A184,8174,1Frotektorat; verh. chne Kinder, Gehalt + Aktivitätszulage + Teuerungszulagen minus Pensionsbeitrag ; Oräklasse A.



tatistisches Zentralant144Seltion v.NE  E -S  INONDienstklasse I c.Besoldumgsgruppe imGehälter nach...... .... DienstjahrenProtektoratCreP2468101224161820Gruppenstichmann0222426R683,8760,8863,0933,01003,01SektionschefP787,0767,0838,0838,0838,0R.585,8620,8655,8690,8718,8746,8774,82MinisterialräteP584,0584,0635,0686,0686,0686,0686,0406,6434,6462,6515,8543,8571,6599,8620,8641,8662,8663,8R3Obersektionsräte436,5436,5467,1497,7497,7528,3528,3528,3528,3528,3528,3P406,6434,6462,6515,8543,8572,8599,8620,8641,8662,8683,8R.4Sektionaräte380,6406,1406,1426,5426,5426,5426,5426,5426,5P355,1355,1322,6350,6378,6406,6434,6462,6515,8543,8571,8592,8613,8R5Ministerialoberkommissäre258,3281,2304,2304,2327,2350,1350,1375,6375,6401,1P258,3406,6462,6515,8543,8571,8592,8613,8613,8613,8350,6378,6434,6613,8R322,66Ministerialkommissüre243,0243,0258,3273,6273,6288,9309.3309,3329,7329.7350g2P212,4212,4227,7Reich = 100Protektoratsgehälter in väl der Reichsgehälter1115,1103,497,169,083,599,794,196,899,395,491,988,52100,4101,096,591,592,488,185,182,379,777,33107,474,774,671,168,766,564,362,4487,381,7B2,378,773,774,374,870,070,767,964,465,763,465,3580,165,860,660,159,855,955,853,050,350,552,250,453.753.757,09Protektorat = 100Reichsgehälter in vil der Protektoratsgehälter1B6,996,7103,0111,3119,72100,3206,3103.3100,7104,8108,9112,9108,21135117,5121,5125,5129,4393,2946699,0103,6109,3127,0133,9134,1140,6145,6150,5155,4160,34114,5122,4121,5133,7142,9141,4147,3155,3152,2157,8153,05124,9135,7134,6166,3167,3178,8179,1186,5198,8197,9191,7198,4151,9165,1186,2186,26175.3(+Reich :verh. ohne Kinder, Grundgehalt + Wohnungegeldzuschuß minus l6 vH Abzug ; Ortsklasse A.  e  detaa tae e   



Ytatintisches Zentralant,Sektion V.Monatsgehälter der Reiche-und Protektoratabeamten in RM.x)8hYDienatklasse II.Cedocordc otraatrteGehälter nach...........Dienstjahren610121416le202224/2682830GruppeGruppenstichmann024R406,6434,6462,6515,8543,8564,8585,83.OberdirektorenP436,5436,5467,2497.7497.7528,3528,3R357,6378,6399,6417,1434,6455,6476,64.Direktoren?355,1355,1380,6406,1406,1426,5426,5R247,2264,7282,2319,1336,6350,6364,6378,6392,6406,6420,65.Obersekretäre258,3258,3281,2304,2304,2327,2350,1350,1350,1350,1350,2P264.7319,1336,6350,6364,6378,6392,6406,6420,6420,6420,6R247,2282,26.Sekretäre212,4243,0243,0258,3273,6273,6288,9306,8306,8324,6340.7P212,4227.7392,6406,6420,6420,6420,6420,6420,6R247,2264,7282,2319,1336,6350,6364,6378,67.Adjunkten268.5281.,2294,0306,8P169,0169,0182,8197,1197,1212,4227,7227.7243,0255,8255,8Reich - 1003.107,4100,4101,096,591,593,590,24.99,393,895,297,493,493,689,5104,597,696695.390,493,396,092,589,286,183,25.6.85,980,280,776,272,273.775.072,373,675.572,977.2829068,463,864,861,858,690962,560,161,962,960,87.63,866.969.972,9Protektorat = l003.93,299,699,0103,6109,3106,9110,94.100,7106,6105,0102,7107,0106,8111,75.95,7102,5100,4104,9110,7107,2104,1108,1112,1116,1120,16.116,4124,6123,9131,3138,5135,7133,3138,4135.9132,5137,1129.6123.5146,3154,4161,9170,8165,1160,1166,3161,6159,0164,47.156,6156.6149.6143,1137,1x) Reich - verh.ohne Kinder,Grundgehalt + Wohnungsgeldzuschuß minus l6 vH Abzug;Örtsklasse A.Protektorat: verh.ohne Kinder,Gehalt + Aktivitätszulage + Teuerungssulagen minus Fensionabeitrag



ENVTVASZ STHOSISIESz)MCNATSGEHALTER DER REICRSUNTSBEAMTENINRMDienstklasse IIIohyBesoldungsgruppe im FrotektoratGehälter nach . . .DienstjahrenGruppeGruppenstichmann024681012141618202224/262830R247,2264,7282,2319,1336,6350,6364,6378,6Oberkontrolloren392,64406,6420,6P350,1350,1375,640,1401,1421,5421,5421,5421,5421,5421,5R212,2229,7247,2261,2275,2308,6322,6336,6350,6364,65KontrollorenP253.3253,3276,2299,2299,2322,2345,1345,1345,1345,1R215,8226,2236,8247,2257,8268,2275,2282,2269,2296,2296,2296,2296,26RevidentenP207,4207,4222,7238,0238,0253,3268,6268,6283,9296,6296,6309,4322,2R198,2204,5210,8217,1223,4229.7236,0241,6247,2247,2247,2247,2247^2247,2247.27AssistentenP164,0164,0177,8192,2192,1207,4222,7222,7238,0248,2248,2258,4268,6278,8269,0Reich = 100Protektoratsgehälter in vH der Reichsgehälter4141,6132,3133,1125,7119,2120,2115,6111,3107,4103,7100,25119,4110,3111,7124,5108,7104,4107,0102,598,494,7696,191,794,096,392,394,497,695,298,2100,1100.1104.5108,8782,780,284,388,586,090,394,49^2,296,3100,4100,4104,5108,7112,8126,9Protektorat - 100Reichsgehälter in vH der Protektoratsgehälter470.675,675.179,683,983,2B6,589,893,196,599,9583,890,789,587,392,095,893,597,5101,6105,76104,1109,1106,3103,9108,3105,9102,5105,1101,999,999,995,77124,7103,999,691,9120,9110,6113,0116,3110,8106,0108,599.695.792,088,785,5x)Reich: Verheiratet ohne Kinder, Grundgehalt + Wohnungsgeldzuschuß minus l6 vH Absug; Ortsklasse A.Protektorat: Verheiratet ohne Kinder, Gehalt + Aktivitätszulage + Teuerungszulagen minus Pensionsbeitrag: Örtsklasse A.



·Statiatisches ZentralamtSektion V.150Mnatsgehälter der Reicha-und Frotaktoratabeamten in .Dienstklasse IV.3Bescldungsgruppe im ProtektoratGehälter nach...........Dienstjahren22-182024/262861012141630GruppeGruppenstichmann0249R212,2229,7247.2261,2275,2308,6322,6336,6350,6364,64OberverwalterP345,1345,1370,6396,1396,1416,5416,5416,5416.5416,5R212,2229,7247,2261,2275,2308,6322,6336,6350,6364,65.VerwalterP250,8250,8273,7296.7296,7319,7342,6342,6342,6342,6R215,8226,2236,8247,2257,8268,2275,2282,2289,2296,26.OberoffizislenP204,9204,9220,2235.5235,5250,8266,1266,1.281,4281,4210,8217,1223,4229.7236,0242,6247,22tht247.2247.2198,2204,5247.2247,2R7=Offizialen161,5175,3189,6189,62C4,9220,2220,2235,5243.2,250,8161,5258,4P266,1273.8Reich - 100Frotektoratsgehälter in vH der Reichsgehälter.162,6150,2149.9151,6143.9135.0129,1123.7118,8114,24.5-118,2109,2110,7113,6107,8103,6106,2101,897.794,06.94.990,693,095.391,393,596,794.397.395,081,579,083,2B7.384,989.293.391,195,3186101,5104,5107,6110,87.Protektorat = 100Reichsgahälter in vH der Protektoratsgehälter.4.61,566,666,765,969,574,277.580,884,287,55.84,691,690,388,092,896,594.298,2102,3106,46.105,3110,4107.5105.0109,5106,9103,4106,1102,8105,37.122,7126,6120,3114,5117,8112,1107,2109,7105,0101698695,792.990,3x) Reich:verh.ohne Kinder,Grundgehalt + Wohnungsgeldzuschuß minus 16 vH Abzug; Ortsklasse AProtektorat:verh.ohne Kinder,Gehalt + Aktivitätezulage + Teuerungezulagen minus Pensionsbeitrag; Ortsklasse i.



Statistisches Zentralamt151Sektion V.Monatsgehälter der Reichs-und Protektoratabeanten in RM.x)Dienstklasse: Bedienstete im Kanzleihilfsdienst.Gegenübergestellte Reichs-Besoldungsgruppe im ProtektoratGehälter nach............….DienstjahrenbesoldungsgruppeGruppeGruppenstichmann0246810121416182022242628GruppeGruppenstichmannR159,9166,2172,5178,8 199,0205,2211,6217,8224,2229,7229,7229,7229.7229.7229.7Kanzleicberoffizianten10a1.212,7MinisterialamtsgehilfenP131,4131,4139.3147,8 147.8158,6167,1167,1175,6184,6184,6194,1 203,5203.5R159,9166,2172,5178,8 199,0205,2211,6217,8224,2229.7229,7229,7229,7229,7229,7II.Kanzleioffizianten104MinisterialamtsgehilfenP131,4131,4137,4143,9 143.9150,4159.5159.5166,0172,4172,4179,2 186,4186,4193,6R156,4162,7169,0175.3 181,6201,7206,0213,6219,2219,2219,2219,2 219,2219,2219,2III.Kanzleigehilfen10bAmtsgehilfend131,4131,4131,4134,2 134,2137,3140,5140,5143,7146,9146,9150,2 155,9155,9159,1Reich = 100Protektoratsgehälter in vH der Reichsgehälter .I.82,279,180,882,774,377.379.076.7 78.380,480,484.588,688,692,6108II.82,279,179.780,572,373.375,473.274,075,175,178,081,181,184,310aIII.84,080,877,876,573,868,167,565,8 65,667,067,068,5 71,172,272,610bProtektorat - 100Reichsgehälter in vß der Protektoratsgehälter,I.122,7126,5123,8121,0134,6129,4126,6130,3127.7124,4124,4118,3112,9112,9108,010aII.121,7126,5125,5124,3138,3136,4132,7136,6 135,1133,2133,2128,2123,2123,2118,610aIII.119,0123,8128,6130,7135,4146,9148,0152,0 152.5149,2149,2145,9 140,6140,6137,810bx) Reich : verh.ohne Kinder, Grundgebalt + Wohnungsgeldzuachuß minus l6 vH. Abzug ; Ortsklasse A.Protektorat: verh,ohne Kinder, Gehalt + Aktivitätszulage + Feuerungszulagen minus Pensionsbeitrag; Ortsklasse A.



CSTATISTISCHES ZENTRALAMT152Dienstklasse: Unterbeamte und Angestellte, HilfaangeatellteSYSBesoldungsgruppe im ProtektcratGehälter nach .,. . : , DienstjahrenReichsbesoldungsgruppeGruppeGruppenstichmann0249810121416182022242628GruppeGruppenstichmann159,9166,2172,5178,8199,0205,2211,5217,8224,2229,7229,7229,7229,7229,7229,710 &Ministerialamtsgehilfen,RUnterbeamtenBetriebsassistentenI.P131,4131,4137,7144,6144,6154,0160,9160,9167,8174,7174,7182,1189,8189,8197,4R156,4162,7169,0175,3191,6201,7208,0 213,6219,2219,2219,2219,2219,2219,2219,2II.Unterbeamten10 bAmtsgehilfenP131,4131,4136,6142,3142,3148,1156,3156,3162,1167,8167,8173,6179,6179,6186,1R156,4162,7169,0175.3181,6201,7208,0213,6219,2219,2219,2219,2219,2219,2219,2III.Angestellten10 bAmtsgehilfenP131,4131,4135,4140,0140,0144,6149,2149,2156.3160,9160,9165.5170,1170,1274,7R249,4155,7162,0168,3174,6180,9201,0206,6212,2212,2212,2212,2212,2212,2212,211Amtsgehilfen,HilfeangestelltenPostschaffnerP127,7127,7130,0131,4131,4131,4133,1 133,1135,4137,7137,7140,0142,3142,3244,6Reich = 100Protektoratsgehälter in vH der ReichsgehälterI.082,279,179,880,972,775.076,173.974.976,276,179.382,682,685,910 8II.84,080,880,881,278,473,475,273,274,076,676.679,281,981,984,910 bIII.84,080,880,179,977,272.771,7.69.971,373,473,475,577,677,679,710 bHilfsangestelltenB5,582,080,278,175.372,666,264.463.864.964.966,067,167,168,111Protektorat - loc Reichsgehälter in vE der ProtektoratsgehälterI.122,7126,5125,3123,7137,6133,2131,4135,4233,6132,5131,5126.1121,0121,0116,410 aII.119,0123,8123,7123,2127,6136,2133,1136,7135,2130,6130,6126,3122,0122,0117,810 bIIT119,0123,8124,8125,2129,7139,5139,4243,2140,2136,2236,2132,4128,9128,9125.510 bHilfsangestellten117,0122,9 124 6128,1132,9137,7151,0155,2156,7 154,1154,1151,6 149,2149,1146,711x)Reich: Verheiratet ohne Kinder, Grundgehalt + Wohnungsgeldzuschuß minus l6 vl Abzug; Ortsklasse AProtektorat: Verheiratet ohne Kinder, Gehalt + Aktivitätszulage + Teuerungszulagen mimus Pensionsbeitrag; Ortsklasse A


